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Entwicklung und Herstellung neuer 
assenvemichtungswaffen sowie neu
r Waffensysteme: Bericht der Abri-

1. erkllirt erneut. daß wirksame Maßnahmen ergriffen 
werden sollen, um die Entstehung neuer Arten von Massen
vemichtungswaffen zu verhüten; 

Die Generalvers lung, 
2. ersucht die Abrüstungskonferenz, ausgehend von ihren 

bestehenden Prioritäten und gegebenenfalls mit Hilfe von 
Sachverständigen die Fragen des Verbots der Entwicklung 
und Herstellung neuer Arten von Massenvernichtungswaffen 
sowie neuer derartiger Waffensysteme mit dem Ziel weiter 
zu verfolgen, erforderlichenfalls Empfehlungen zu konkreten 
Verhandlungen über bestimmte Arten derartiger Waffen 
abzugeben; 

unter Hinweis au ihre früheren Resolutionen über das 
Verbot der Entwick ung und Herstellung neuer Arten von 
Massenvernichtung affen sowie neuer derartiger Waffensy
steme, 

Kenntnis nehme 
zehnten Sondertagu 

von Ziffer 77 des Schlußdokuments der 
g der General versammlung'. 

entschlossen, die ntstehung neuer Arten von Massenver
niehtungswaffen zu verhüten, die in ihren Merkmalen von 
der Zerstörungswir ng her den Massenvernichtungswaffen 
vergleichbar sind, W lehe in der von den Vereinten Nationen 
1948 beschlossene Definition der Massenvernichtungs
waffen erfaßt sind'. 

im Hinblick'darau • daß die Abrüstungskonferenz auf ihren 
Tagungen 1992 un 1993 den Punkt "Neue Arten von 
Massenvemichtung affen sowie neue derartige Waffensy
steme: radiologisch Waffen" behandelt hat. 

unter Berücksicht ung der diesbezüglichen Abschnitte der 
Berichte der Abrüst ngskonferenz'. 

3. fordert alle Staaten auf, solche Empfehlungen der 
Abrüstungskonferenz sofort nach ihrer Abgabe wohl wollend 
zu prüfen; 

4. ersucht den Generalsekretär, der Abrüstungskonferenz 
alle Dokumente zuzuleiten, welche die Behandlung dieses 
Punktes durch die achtundvierzigste Tagung der Generalver
sammlung betreffen; 

5. ersucht die Abrüstungskonferenz, die Praxis der 
Berichterstattung über die Ergebnisse ihrer Behandlung 
dieser Fragen in ihrem Jahresbericht an die Generalver
sammlung auch künftig fortzusetzen; 

6. beschließt die Aufnahme des Punktes "Verbot der 
Entwicklung und Herstellung neuer Arten von Massenver-
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nichtungswaffen sowie neuer derartiger Waffensysteme: 
Bericht der Abrüstungskonferenz" in die vorläufige Tages
ordnung ihrer einundfünfzigsten Tagung. 

81. Plenarsitzung 
16. Dezember 1993 

48/62. Reduzierung der MilitärhaushaIte: Transparenz 
der Militärausgaben 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 35/142 B vom 12. De
zember 1980, mit der das System der Vereinten Nationen für 
die standardisierte Berichterstattung über Militärausgaben 
eingeführt worden ist, und ihre Resolutionen 46125 vom 
6. Dezember 1991 und 47/54 B vom 9. Dezember 1992, die 
sich mit den Leitlinien und Empfehlungen betreffend 
objektive Informationen über militärische Angelegenheiten 
befassen, 

feststellend, daß seitdem eine Reihe von Mitgliedstaaten, 
die verschiedenen geographischen Regionen angehören, 
freiwillig Nationalberichte über ihre Militärausgaben vor
gelegt haben, 

mit dem Ausdruck ihres Dankes an den Generalsekretär für 
die Weiterleitung der Berichte über Militärausgaben an die 
Mitgliedstaaten, 

mit Genugtuung über den im Wiener Dokument von 1990 
der Verhandlungen über verttauens- und sicherheitsbildende 
Maßnahmen4 enthaltenen Beschluß der Teilnehmerstaaten 
der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in 
Europa, jährlich Informationen über ihre Militärhaushalte auf 
der Grundlage der Kategorien des Systems der Vereinten 
Nationen für die standardisierte Berichterstattung auszutau
schen, 

sowie mit Genugtuung über die jüngsten Fortschritte auf 
dem Gebiet der Rüstungsbegrenzung und Abrüstung, die auf 
lange Sicht zu erheblichen Verringerungen der Militäraus
gaben führen werden, 

überzeugt, daß das Ende der Ost-West-Konfrontation und 
die sich daraus ergebende Verbesserung der internationalen 
Beziehungen eine solide Grundlage für die Förderung 
weiterer Offenheit und Transparenz in allen militärischen 
Angelegenheiten darstellen, 

betonend, daß ein größerer Informationsfluß und -aus
tausch über Militärausgaben zur Vorhersehbarkeit militäri
scber Aktivitäten beitragen und somit den Weltfrieden und 
die internationale Sicherheit auf globaler und regionaler 
Ebene festigen wird, 

daran erinnernd, daß es in den Leitlinien und Empfehlun
gen betreffend objektive Informationen über militärische 
Angelegenheiten' heißt, daß das System der Vereinten 
Nationen für die standardisierte Berichterstattung über 
Militärausgaben weiterbestehen solle und noch weiter 
verbessert werden könne, 

I. fordert alle Mitgliedstaaten auf, sich an dem von der 
Generalversammlung angenommenen System der Vereinten 
Nationen für die standardisierte Berichterstattung über 
Militärausgaben zu beteiligen; 

2. ersucht den Generalsekretär, die Auffassungen der 
Mitgliedstaaten darüber einzuholen, wie das System der 
Vereinten Nationen für die standardisierte Berichterstattung 
über Militärausgaben verstärkt und die Mitwirkung daran 
ausgedehnt werden könnte, und der Generalversammlung auf 
ihrer neunundvierzigsten Tagung einen diesbezüglichen 
Bericht vorzulegen; 

3. beschließt die Aufnahme des Punktes "Transparenz 
der Militärausgaben" in die vorläufige Tagesordnung ihrer 
neunundvierzigsten Tagung. 

81. Plenarsitzung 
16. Dezember 1993 

48/63. EinbaItung der Rüstungsbegrenzungs- und Ab
rüstungsübereinkünfte 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 46/26 vom 6. Dezember 
1991 und andere einschlägige Resolutionen zu dieser Frage, 

in Anerkennung dessen, daß die Gewährleistung der 
Achtung der sich aus Verttägen und anderen Völkerrechts
quellen ergebenden Rechte und Verpflichtungen ein ständi
ges Anliegen aller Mitgliedstaaten ist, 

in der Überzeugung, daß die Einhaltung der Charta der 
Vereinten Nationen, der einschlägigen Verttäge und der 
anderen Quellen des Völkerrechts für die Festigung der 
internationalen Sicherheit unabdingbar ist, 

insbesondere eingedenk der grundlegenden Wichtigkeit der 
uneingeschränkten Durchführung und strikten Einhaltung der 
Übereinkünfte und anderen Verpflichtungen auf dem Gebiet 
der Rüstungsbegrenzung und Abrüstung, wenn diese den 
einzelnen Nationen und der internationalen Gemeinschaft 
größere Sicherheit bringen sollen, 

betonend, daß jeder Verstoß gegen diese Übereinkünfte 
und anderen Verpflichtungen sich nicht nur nachteilig auf die 
Sicherheit der Vertragsstaaten auswirkt, sondern auch 
Sicherheitsrisiken für andere Staaten schaffen kann, die auf 
die in diesen Übereinkünften und anderen Verpflichtungen 
festgeschriebenen Beschränkungen und Zusicherungen 
vertrauen, 

sowie betonend, daß jede Schwächung des in diese 
Übereinkünfte und anderen Verpflichtungen gesetzten 
Vertrauens deren Beitrag zur weltweiten oder regionalen 
Stabilität und zu weiteren Bemühungen um Abrüstung und 
Rüstungsbegrenzung vetringert und die Glaubwürdigkeit und 
Wirksamkeit der völkerrechtlichen Ordnung aushöhlt, 

in diesem Zusammenhang anerkennend, daß die volle 
Einhaltung der bestehenden Übereinkünfte durch die Ver
tragsparteien und die wirksame Beseitigung diesbezüglicher 
Zweifel unter anderem den Abschluß weiterer Rüstungs
begrenzungs- und Abrüstungsübereinkünfte erleichtern kann, 

die Auffassung vertretend, daß die Einhaltung der Rü
stungsbegrenzungs- und Abrüstungsübereinkünfte durch die 
Verttagsstaaten eine Angelegenheit von Interesse und Belang 
für alle Mitglieder der internationalen Gemeinschaft ist, 
sowie im Hinblick auf die Rolle, die die Vereinten Nationen 
in dieser Hinsicht spielen und auch künftig spielen sollten, 
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überzeugt, daß did Lösung von Fragen der Nichteinhal
tung, die sich im Zus~mmenhang mit Rüstungsbegrenzungs
und Abrüstungsverpflichtungen ergeben, zu besseren Bezie
hungen zwischen de~ Staaten und zur Festigung des Welt
friedens und der inte' ationalen Sicherheit beitragen würde, 

mit Genugtuung d "ber, daß weltweit anerkannt wird, wie 
entscheidend wichtig die Frage der Einhaltung und der Veri
fikation von Überd künften und anderen Verpflichtungen 
auf dem Gebiet der üstungsbegrenzung und Abrüstung ist, 

I. bittet nachd . cklich ane Vertragsstaaten von Rü
stungsbegrenzungs- nd Abrüstungsübereinkünften, diese 
Übereinkünfte in i r Gesamtheit nach Geist und Buch
staben durchzuführe und einzuhalten; 

2. fordert alle Mi gliedstaaten auf, ernsthaft zu bedenken, 
welche Folgen die ichteinhaltung von Rüstungsbegren
zungs- und Abrüstun sverpflichtungen für die internationale 
Sicherheit und Stabili ät sowie für die Aussichten auf weitere 
Fortschritte auf dem ebiet der Abrüstung hätte; 

3. fordert alle Mi gliedstaaten außerdem auf, Bemühun
gen um die Lösung on Fragen der Nichteinhaltung zu un
terstützen, mit dem Z el, die strikte Einhaltung der Rüstungs
begrenzungs- und A rüstungsübereinkünfte durch alle Ver
tragsparteien zu förd rn und die Intaktheit dieser Überein
künfte zu bewahren eziehungsweise wiederherzustellen; 

4. begrüßt die R lle, die die Vereinten Nationen bei der 
Wiederherstellung de Intaktheit bestimmter Rüstungsbegren
zungs- und Abrüstun sübereinkünfte und bei der Beseitigung 
von Friedensbedrohu gen spielen; 

5. ersucht den 
Unterstützung zu g 
Intakthei! von Rüstu 
einkünften wiederhe 

eneralsekretär, auch weiterhin die 
ähren, die erforderlich ist, um die 

gsbegrenzungs- und Abrüstungsüber
usteJ1en und zu schützen; 

6. unterstützt die Bemühungen der Vertragsstaaten, so
weit erforderlich zusä zliche Kooperationsmaßnahmen auszu
arbeiten, die das Ve auen in die Einhaltung der bestehen
den Rüstungsbegren ungs- und Abrüstungsverpflichtungen 
erhöhen und die Mö lichkeit von Fehlinterpretationen oder 
Mißverständnissen v rringem können; 

7. stellt fest, daß Versuche und Forschungsarbeiten auf 
dem Gebiet der Ve 'fikation dazu beitragen können und 
bereits dazu beigetr en haben, Verifikationsverfahren für 
Rüstungsbegrenzung - und Abrüstungsübereinkünfte zu be
stätigen oder zu verb ssem. die sich noch im Untersuchungs
oder Verhandlungsst dium befinden, und somit vom Zeit
punkt des Inkrafttrete s dieser Übereinkünfte an ein erhöhtes 
Vertrauen in die Wir samkeit der Verifikationsverfahren als 
Grundlage für die ststellung der Vertragseinhaltung zu 
ermöglichen; 

8. beschließt die ufnahme des Punktes "Einhaltung der 
Rüstungsbegrenzung - und Abrüstungsübereinkünfte" in die 
vorläufige Tagesordn ng ihrer fünfzigsten Tagung. 

81. Plenarsitzung 
16, Dezember 1993 

48/64. Abrüstungse iehung und Abrüstungsinformation 

Die Generalversa mlung, 

unter Hinweis auf hre Resolutionen 44/123 vom 15. De
zember 1989 und 46 7 vom 6, Dezember 1991, 

unter Berücksichtigung des Schlußdokuments der zehnten 
Sondertagung der Generalversammlung1

, insbesondere der 
Ziffer 106, in der die Versammlung die Regierungen sowie 
die internationalen staatlichen und nichtstaatlichen Organisa
tionen nachdrücklich bat, Schritte zur Ausarbeitung von 
Bildungsprogrammen im Abrüstungsbereich und zur Ent
wicklung der Friedensforschung auf anen Ebenen zu unter
nehmen, 

in der Envägung, daß in den Ziffern 99, 100 und 101 des 
Schlußdokuments die Modalitäten eines Programms zur 
Mobilisierung der WellÖffentlichkeit für die Förderung der 
Abrüstung dargelegt sind, wobei die Bildungsrnaßnahmen 
durch die Verbreitung von Informationen und durch die 
Öffentlichkeitsarbeit ergänzt werden sollen, 

sowie in der Erwägung, daß dem Informationsprogramm 
der Vereinten Nationen über Abrüstung' eine wichtige Rolle 
bei der Ergänzung der Bemühungen auf dem Gebiet der 
Abrüstungserziehung und Abrüstungsinformation zukommt, 
die von den Mitgliedstaaten im Rahmen ihrer eigenen 
Bildungs- und kulturellen Entwicklungssysteme durchgeführt 
werden, 

in der Erkenntnis, daß die bedeutsamen Veränderungen, 
die in der Welt stattgefunden haben und die darauf gerichtet 
sind, die Freiheit, die Demokratie, die Achtung und Wahr
nehmung der Menschenrechte, die Abrüstung und die soziale 
Entwicklung zu fördern, dazu beitragen, daß bei der Förde
rung der Abrüstungserziehung und Abrüstungsinformation 
positive Ergebnisse erzielt werden, 

mit Befriedigung feststellend, daß die Bildungseinrichtun
gen Maßnahmen ergreifen, um als Beitrag zur Durchführung 
der Resolutionen 44/123 und 46/27 Lehrpläne und Aktivitä
ten zur Förderung der Abrüstungs- und Friedenserziehung 
auszuarbeiten, 

I. dankt dem Generalsekretär für die Berichte, die er 
gemäß den Resolutionen 44/123' und 46/27' vorgelegt hat; 

2. dankt außerdem für die in den Berichten enthaltenen 
wertvollen Informationen, die von den Mitgliedstaaten, den 
internationalen staatlichen und nichtstaatlichen Organisatio
nen und den Institutionen für Friedens- und Abrüstungs
erziehung vorgelegt worden sind; 

3. erklärt erneut, daß es zur Herbeiführung positiver 
Ergebnisse unerläßlich ist, Bildungs- und Beratungsprogram
me zur Förderung des Friedens und der Abrüstung auf anen 
Ebenen durchzuführen, deren Ziel darin besteht, die Grund
einstellungen gegenüber Aggression, Gewalt, Rüstung und 
Krieg zu verändern, und welche die regionalen und inter
nationalen Maßnahmen zugunsten des Friedens, der Si
cherheit und der Zusammenarbeit unterstützen; 

4. wiederholt, daß die Anstrengungen, welche die 
Mitgliedstaaten, die internationalen staatlichen und nicht
staatlichen Organisationen und die Institutionen für Friedens
und Abrüstungserziehung zur Förderung der Aktivitäten im 
Rahmen des Informationsprogramms der Vereinten Nationen 
für Abrüstung unternehmen, nicht nur die Abrüstungs
erziehung und die Abrüstungsinformation stärken werden, 
wie in dem zweiten und dritten Präambelabsatz beschrieben, 
sondern auch die Verfahren und Übereinkünfte zur Rü
stungsreduzierung und Abrüstung, die zur Zeit auf regionaler 
und internationaler Ebene durchgeführt werden; 
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5. bittet die Mitgliedstaaten und die internationalen 
staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen sowie die 
Institutionen für Friedens- und Abrüstungserziehung, ihre 
Anstrengungen zur Befolgung des Aufrufs in Ziffer 106 des 
Schlußdokuments der zehnten Sondertagung der Generalver
sammlung zu verdoppeln und dem Generalsekretär einen 
Bericht über ihre diesbezüglichen Aktivitäten vorzulegen; 

6. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer fünfzigsten Tagung unter dem Punkt "Abrüstungs
erziehung und Abrüstungsinformation" und im Rahmen der 
vorhandenen Mittel die in Ziffer 5 erbetenen Berichte 
vorzulegen. 

B/. Plenarsitzung 
/6. Dezember /993 

48/65, Übereinkommen über das Verbot der Entwick
lung, Herstellung nnd Lagerung bakteriologi
scher (biologischer) WalTen nnd von Toxinwaf
ren sowie über die Vernichtung solcher WalTen 

Die Generalversammlung. 

unter Hinweis insbesondere auf ihre früheren Resolutionen 
im Zusammenhang mit dem vol1ständigen und wirksamen 
Verbot bakteriologischer (biologischer) Waffen und von 
Toxinwaffen sowie über die Vernichtung solcher Waffent 

sowie unter Hinweis auf ihre am 6. Dezember 1991 ohne 
Abstimmung verabschiedete Resolution 46/35 A, in der sie 
unter anderem die aufgrund der Empfehlungen der Dritten 
Konferenz der Vertragsparteien zur Überprüfung des 
Übereinkommens über das Verbot der Entwicklung, Her
stellung und Lagerung bakteriologischer (biologischer) 
Waffen und von Toxinwaffen sowie über die Vernichtung 
solcher Waffen' erfolgte Einsetzung einer allen Vertrags
staaten offenstehenden Ad-hoc-Gruppe von Regierungs
sachverständigen begrüßt hat, deren Aufgabe darin besteht, 
vom wissenschaftlichen und technischen Standpunkt mögli
che Verifikationsmaßnahmen zu ermitteln und zu prüfen. 

mit Genugtuung feststellend, daß dem Übereinkommen 
über das Verbot der Entwicklung, Herstellung und Lagerung 
bakteriologischer (biologischer) Waffen und von Toxinwaf
fen sowie über die Vernichtung solcher Waffen 10 mehr als 
einhundertdreißig Vertragsstaaten angehören, einschließlich 
aller ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats, 

daran erinnemdt daß sie alle Vertragsstaaten des Überein
kommens aufgefordert hat, sich an der Umsetzung der 
Empfehlungen der Dritten Überprüfungskonferenz zu 
beteiligen, insbesondere auch an dem in der Schlußerklärung 
der Dritten Überprüfungskonferenzll vereinbarten Informa
tions- und Datenaustauscht und dem Generalsekretär solche 
Informationen und Daten nach dem einheitlichen Verfahren 
jährlich spätestens bis zum 15. April zu übermitteln, 

sowie unter Hinweis auf die Bestimmungen des Überein
kommens in bezug auf die wissenschaftlich-technische 
Zusammenarbeit l2 und die diesbezüj:lichen Bestimmungen 
des Schlußdokuments der Dritten Uberprüfungskonferenz' 
sowie den Schlußbericht der Ad-hoc-Gruppe von Regie
rungssachverständigen zur Ermittlung und Prüfung möglicher 
Verifikationsmaßnahmen vom wissenschaftlichen und techni
schen Standpunkt13

, 

1. stellt mit Genugtuung fest, daß die Ad-hoc-Gruppe 
von Regierungssachverständigen zur Ermittlung und Prüfung 
möglicher Verifikationsmaßnahmen vom wissenschaftlichen 
und technischen Standpunkt ihre Arbeiten am 24. September 
1993 abgeschlossen hat; 

2. empfiehlt den Schluß bericht der Ad-hoc-Gruppe von 
Regierungssachverständigen, den diese auf ihrer letzten 
Tagung am 24. September 1993 in Genf im Konsens 
angenommen hat, allen Vertragsstaaten zur Beachtung; 

3. ersucht den Generalsekretär, den Verwahnnächten des 
Übereinkommens über das Verbot der Entwicklung, Her
stellung und Lagerung bakteriologischer (biologischer) 
Waffen und von Toxinwaffen sowie über die Vernichtung 
solcher Waffen die notwendige Unterstützung zu gewähren 
und die zur Einberufung einer Sonderkonferenz erforderli
chen Dienste zur Verfügung zu stellen, sofern die Mehrheit 
der Vertragsstaaten die Verwahrmächte um die Einberufung 
einer solchen Konferenz zur Prüfung des Schlußberichts der 
Ad-hoc-Gruppe von Regierungssachverständigen ersucht; 

4. begrüßt die bislang zur Verfügung gestellten Informa
tionen und Daten, und fordert die Vertragsstaaten des 
Übereinkommens erneut auf, sich an dem in der Schluß
erklärung der Dritten Überprüfungskonferenz vereinbarten 
Informations- und Datenaustausch zu beteiligen; 

5. ersucht außerdem den Generalsekretär, die notwendige 
Unterstützung zu gewähren und die erforderlichen Dienste 
für die Umsetzung der Beschlüsse und Empfehlungen der 
Dritten Konferenz der Vertragsparteien zur Überprüfung des 
Übereinkommens über das Verbot der Entwicklung, Her
stellung und Lagerung bakteriologischer (biologischer) 
Waffen und von Toxinwaffen sowie über die Vernichtung 
solcher Waffen zur Verfügung zu stellen; 

6. fordert alle Unterzeichnerstaaten, die das Übereinkom
men noch nicht ratifiziert haben, auf, dies unverzüglich zu 
tun, und fordert außerdem diejenigen Staaten, die das 
Übereinkommen noch nicht unterzeichnet haben, auf, bald 
Vertragsstaaten zu werden und dadurch zur Universalität des 
Übereinkommens beizutragen. 

B/. Plenarsitzung 
16. Dezember /993 

48/66. Wissenschaftlich-technische Neuentwicklungen 
und ihre Auswirkungen auf die internationale 
Sicherheit 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis darauf, daß sie auf ihrer zehnten Sonder
tagung, der ersten Sondertagung über Abrüstung, einmütig 
betont hat, daß für den Abrüstungsprozeß sowohl qualitative 
als auch quantitative Maßnahmen wichtig sind, 

im Hinblick darauf, daß wissenschaftlich-technische 
Neuentwicklungen sowohl für zivile als auch für militärische 
Zwecke genutzt werden können und daß auf zivile Anwen
dungsmöglichkeiten ausgerichtete Fortschritte auf wissen
schaftlich-technischem Gebiet gewahrt und gefördert werden 
müssen. 

mit Besorgnis darüber, daß technische Errungenschaften 
militärische Anwendungsmöglichkeiten bieten, was zu per
fekteren Waffen und neuen Waffensystemen führen könnte, 



78 Generalversammlung - Achtundvierzigste Tagung 

unter Betonung des Interesses der internationalen Gemein
schaft an diesem Th~ma sowie der Notwendigkeit, wissen
schaftlich-technische, Neuentwicklungen, die negative Aus
wirkungen auf das Sicherheitsklima und auf den Rüstungs
begrenzungs- und Abrüstungsprozeß haben können, genau zu 
verfolgen und wissenschaftlich-technische Neuentwicklungen 
auf nutzbringende Al>wendungszwecke hinzulenken, 

betonend, daß der in ihrer Resolution 43n7 A vom 
7. Dezember 1988 nthaltene Vorschlag Forschungs- und 
Entwicklungsbemü ngen, die für friedliche Zwecke unter
nommen werden, ni ht beeinträchtigt, 

in Anbetracht der rgebnisse der Konferenz der Vereinten 
Nationen über "N e Tendenzen in Wissenschaft und 
Technik und ihre Au wirkungen auf den Weltfrieden und die 
internationale Siehe heit", die im April 1990 in Sendai 
(Japan) stattfand'" u d in dieser Hinsicht anerkennend, daß 
Wissenschaft und Politik gemeinsam an die Bewältigung der 
vielschichtigen Aus~irkungen des technologischen Wandels 
herangehen müssen, I 

1. nimmt Kenntn's von dem Bericht des Generalsekretärs 
über "Wissenschaftl eh-technische Neuentwicklungen und 
ihre Auswirkungen uf die internationale Sicherheit""; 

2. nimmt außerd m Kennmis von dem gemäß Resolution 
45/60 vom 4. Deze ber 1990 vorgelegten Zwischenbericht 
des Generalsekretär 16; 

3. ist sich voll d ganz darüber einig, 

a) daß die inte ationale Gemeinschaft bessere Vor
aussetzungen dafür schaffen muß, Art und Richtung des 
technologischen Wa dels verfolgen zu können; 

b) daß die Vere nten Nationen hierbei als Katalysator 
und ClearingsteIle f r diesbezügliche Ideen dienen können; 

4. fordert die A rüstungskommission auf, ihre Arbeit zu 
dem Tagesordnungs unkt "Die Rolle von Wissenschaft und 
Technologie im Ko text der internationalen Sicherheit, der 
Abrüstung und ande r damit zusammenhängender Gebiete" 
abzuschließen und d r Generalversammlung ihre diesbezügli
chen Empfehlungen vorzulegen; 

S. ersucht den Generalsekretär, die wissenschaftlich
technischen Neuent icklungen mit dem Ziel einer Bewer
tung sich abzeichne der neuer Technologien auch weiterhin 
zu verfolgen und d r Generalversammlung auf ihrer neun
undvierzigsten Tag ng ein Schema für die Technologiefol
genabschätzung vo ulegen, das unter anderem von den in 
seinem Berichtl5 vo geschlagenen Kriterien geleitet ist; 

6. beschließt di Aufnahme des Punktes "Wissenschaft
lich-technische Ne ntwicklungen und ihre Auswirkungen 
auf die international Sicherheit" in die vorläufige Tagesord
nung ihrer neunund ierzigsten Tagung. 

81. Plena"itzung 
16. Dezember 1993 

48167. Die Rolle von Wissenschaft und Technik im 
Kontext er Internationalen Sicherheit, der 
Abrüstun und anderer damit zusammeubän-
gender biete 

Die Generalvers lung, 

unter Hinweis au ihre Resolution 47/44 vom 9. Dezember 
1992, 

unter Kennmisnahme des Berichts der Abrüstungskommis
sion über ihre Arbeitstagung 199317

, insbesondere über die 
Tätigkeit der Arbeitsgruppe III zu Tagesordnungspunkt 6 mit 
dem Titel "Die Rolle von Wissenschaft und Technik im 
Kontext der internationalen Sicherheit, der Abrüstung und 
anderer damit zusammenhängender Gebiete"", 

sowie unter Kennmisnahme des Berichts des Generalsekre
tärs vom 28. Septemb~r 1993 über wissenschaftlich-techni
sche Neuentwicklungen und ihre Auswirkungen auf die 
internationale Sicherheit19

• 

in der Erwägung, daß Wissenschaft und Technik an sich 
als neutral gelten, daß wissenschaftlich-technische Neuent
wicklungen sowohl zivile als auch militärische Anwendungs
möglichkeiten haben können und daß wissenschaftlich
technische Fortschritte zugunsten ziviler Anwendungs
möglichkeiten erhalten und gefördert werden müssen, 

feststellend, daß die qualitativen Verbesserungen auf dem 
Gebiet der Wissenschaft und Technik mit militärischen 
Anwendungsmöglichkeiten Auswirkungen auf die inter
nationale Sicherheit haben und daß die Staaten in dieser 
Hinsicht sorgfaltig abwägen sollten, weIche Auswirkungen 
die Nutzung von Wissenschaft und Technik auf die inter
nationale Sicherheit hat, 

sowie in der Erwägung, daß Fortschritte bei der Anwen
dung von Wissenschaft und Technik maßgeblich zur Durch
führung von Rüstungskontroll- und Abrüstungsüberein
künften beitragen, unter anderem auf dem Gebiet der 
Beseitigung von Waffen, der Rüstungskonversion und der 
Verifikation, 

daran erinnernd, daß die Normen und Richtlinien für den 
Transfer von Spitzentechnologie mit militärischen Anwen
dungsmöglichkeiten den berechtigten Anforderungen im 
Hinblick auf die Wahrung des Weltfriedens und der inter
nationalen Sicherheit Rechnung tragen sollten, ohne dabei 
jedoch den Zugang zu spitzentechnologischen Produkten, 
Dienstleistungen und Know-how für friedliche Zwecke zu 
verstellen, 

betonend, daß die Verpflichtung auf die umfassenden und 
ausgewogenen Ziele der Nichtverbreitung unter allen ihren 
Aspekten, soweit diese den Erwerb oder Transfer von 
Spitzentechnologie für Massenvernichtungswaffen betreffen, 
und die Verwirklichung dieser Ziele für die Wahrung der 
internationalen Sicherheit und Zusammenarbeit und für die 
Förderung des Transfers dieser Technologie für friedliche 
Zwecke unabdingbar sind, 

im Hinblick auf das Interesse der internationalen Gemein
schaft an einer Zusammenarbeit auf dem Gebiet der abrü
stungsbezogenen Wissenschaft und Technik und des Trans
fers von Spitzentechnologie mit militärischen Anwendungs
möglichkeiten, 

in Anbetracht dessen, daß die internationale Zusammen
arbeit auf dem Gebiet der Herstellung von abrüstungs
bezogener technischer Ausrüstung gefördert werden sollte. 
unter anderem mit dem Ziel, die Kosten der Durchführung 
von Rüstungsbegrenzungs- und Abrüstungsübereinkünften zu 
senken, 

1. fordert die Abrüstungskommission auf, ihre Arbeit zu 
dem Tagesordnungspunkt "Die Rolle von Wissenschaft und 
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Technik im Kontext der internationalen Sicherheit, der 
Abrüstung und anderer damit zusammenhängender Gebiete" 
1994 abzuschließen und der Generalversammlung möglichst 
bald konkrete Empfehlungen zu dieser Angelegenheit 
vorzulegen; 

2. ersucht die Abrüstungskonferenz, ihre Arbeit zu dem 
Tagesordnungspunkt "Transparenz auf dem Gebiet der 
Rüstung" in Antwort auf die Resolution 46/36 L der Gene
ralversammlung vom 9. Dezember 1991 konstruktiv fort
zusetzen, wozu auch die Behandlung der Frage der Aus
arbeitung praktischer Mittel zur Herstellung größerer 
Offenheit und Transparenz auf dem Gebiet des Transfers von 
Spitzentechnologie mit militärischen Anwendungsmöglich
keiten gehört; 

3. bittet die Mitgliedstaaten, zusätzliche Anstrengungen 
zu unternehmen, um Wissenschaft und Technik für Abrü
stungszwecke einzusetzen und interessierten Staaten AbTÜ
stungstechnologien zur Verfügung zu stellen; 

4. bittet die Mitgliedstaaten außerdem, den multilateralen 
Dialog auszuweiten und dabei den Vorschlag zu berücksich
tigen, daß allgemein annehmbare Normen oder Rkhtlinien 
zur Regelung des internationalen Transfers von Spitzen
technologie mit militärischen Anwendungsmöglichkeiten 
angestrebt werden sollen; 

5. ermutigt die Vereinten Nationen, im Rahmen beste
hender Mandate die Anwendung von Wissenschaft und 
Technik für friedliche Zwecke zu fördern; 

6. beschließt die Aufnahme des Punktes "Die Rolle von 
Wissenschaft und Technik im Kontext der internationalen 
Sicherheit, der Abrüstung und anderer damit zusammen
hängender Gebiete" in die vorläufige Tagesordnung ihrer 
neunundvierzigsten Tagung. 

81. Plenarsitzung 
16. Dezember 1993 

48/68, Verifikation unter allen ihren Aspekten, ein
schließlich der Rolle der Vereinten Nationen anf 
dem Gebiet der Verifikation 

Die Generalversammlung. 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 401152 0 vom 
16. Dezember 1985,41/86 Q vom 4. Dezember 1986, 42/42 
F vom 30. November 1987,43/81 B vom 7. Dezember 1988, 
45/65 vom 4. Dezember 1990 und 47/45 vom 9. Dezember 
1992, 

betonend, daß die ausschlaggebende Bedeutung der 
Verifikation und der Einhaltung von Rüstungsbegrenzungs
und Abrüstungsübereinkünften weltweit anerkannt wird und 
daß die Frage der Verifikation alle Nationen angeht, 

in Anerkennung dessen. daß die Vereinten Nationen im 
Einklang mit ihrer Rolle und ihren Verantwortlichkeiten 
aufgrund der Charta einen bedeutsamen Beitrag auf dem 
Gebiet der Verifikation, insbesondere von multilateralen 
Übereinkünften, leisten können, sowie unter Berücksichti
gung ihrer konkreten Erfahrungen, 

in Bekräftigung ihrer unveränderten Unterstützung für die 
von der Abrüstungskomntission erarbeiteten sechzehn 
Verifikationsprinzipien20

, 

im Hinblick darauf, daß durch die jüngsten Entwicklungen 
in den internationalen Beziehungen nach wie vor hervor
gehoben wird, wie wichtig die wirksame Verifikation 
bestehender und künftiger Ubereinkünfte zur Begrenzung 
oder Beseitigung der Rüstungen ist, und daß einige dieser 
Entwicklungen bedeutsame Auswirkungen auf die Rolle der 
Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Verifikation haben, 
die laufend sorgfältig geprüft werden müssen, 

unter Kenntnisnahme des Berichts, den der Generalsekretär 
gemäß der Erklärung vorgelegt har", die der Sicherheitsrat 
am 31. Januar 1992 am Ende der ersten auf der Ebene der 
Staats- und Regierungschefs abgehaltenen Sitzung ver
abschiedet hat", 

sowie unter Kenntnisnahme des Berichts des Generalsekre
tärs anläßlich der Abrüstungswoche", 

mit Genugtuung über den im Konsens verabschiedeten 
Schlußbericht, den die allen Vertragsstaaten des Überein
kommens über das Verbot der Entwicklung, Herstellung und 
Lagerung bakteriologischer (biologischer) Waffen und von 
Toxinwaffen sowie über die Vernichtung solcher Waffen 
offenstehende Ad-hoc-Gruppe von Regierungssachverständi
gen gemäß ihrem Auftrag vorgelegt hat, der darin bestand, 
mögliche Verifikationsmaßnahmen vom wissenschaftlichen 
und technischen Standpunkt zu ermitteln und zu prüfen", 

sowie mit Genugtuung über den Abschluß des Überein
kommens über das Verbot der Entwicklung, Herstellung, 
Lagerung und des Einsatzes chentischer Waffen und über die 
Vernichtung solcher Waffen'"', das eine bisher einmalige 
Verifikationsordnung enthält, sowie übet die im Hinblick auf 
dessen Inkrafttreten laufend unternommenen Bemühungen, 

unter Hinweis darauf, daß sie den Generalsekretär in ihrer 
Resolution 47/45 ersucht hat, im Nachgang zu der Studie 
von 1990 über die Rolle der Vereinten Nationen auf dem 
Gebiet der Verifikation" und in Anbetracht der bedeut
samen Entwicklungen in den internationalen Beziehungen 
seit der Durchführung dieser Studie die Auffassungen der 
Mitgliedstaaten zu folgenden Punkten einzuholen: 

a) zusätzliche Maßnahmen, die zur Umsetzung der in der 
Studie enthaltenen Empfehlungen ergriffen werden könnten; 

b) die Art und Weise, wie die Verifikation von Rü
stungsbegrenzungs- und Abrüstungsübereinkünften die Arbeit 
der Vereinten Nationen im Hinblick auf die vorbeugende 
Diplomatie, die Friedensschaffung, die Friedenssicherung 
und die Friedenskonsolidierung in der Konfliktfolgezeit 
erleichtern kann; 

c) zusätzliche Maßnahmen betreffend die Rolle der 
Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Verifikation, unter 
Einschluß weiterer Studien der Vereinten Nationen zu die
sem Thema; 

und der Generalversammlung auf ihrer achtundvierzigsten 
Tagung einen Bericht zu diesem Thema vorzulegen t 

I. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre
tärs", der die Auffassungen der Mitgliedstaaten enthält; 

2. ersucht den Generalsekretär, im weiteren Nachgang zu 
der Studie über die Rolle der Vereinten Nationen auf dem 
Gebiet der Verifikation und in Anbetracht der bedeutsamen 



80 Generalversammlung - Achtundvierzigste Ta.gung 

Entwicklungen in den internationalen Beziehungen seit der 
Durchführung dieser tudie mit Unterstützung einer Gruppe 
qualifizierter Regieru gssachverständiger eine eingehende 
Studie durchzuführen, die darauf gerichtet sein soll, 

a) zu prüfen, welc e Lehren aus den jüngsten Erfahrun
gen der Vereinten Na onen auf dem Gebiet der Verifikation 
sowie aus anderen ei schlägigen internationalen Entwick
lungen für die künftig n Aktivitäten der Vereinten Nationen 
und der Abrüstungsk nferenz auf dem Gebiet der Verifika
tion unter allen ihre Aspekten gezogen werden können, 
unter Berücksichtigu g ihrer konkteten Erfahrungen und 
unter besonderer Bea htung der Frage, wie die Verifikation 
die Arbeit der Vere· ten Nationen im Hinblick auf die 
Vertrauensbildung, di Bewältigung von Konflikten und die 
Abrüstung erleichtern kann; 

b) die Möglichk it der weiteren Ausarbeitung von 
Leitlinien und Grunds ·tzen für die Mitwirkung der Vereinten 
Nationen auf dem Ge iet der Verifikation zu untersuchen; 

c) die Schlußfolg rungen zu prüfen, die von der 1990 
eingesetzten Studieng ppe gewgen wurden, unter besonde
rer Beachtung der Fr ge, wie die Vereinten Nationen durch 
entsprechende Verf en, Prozesse und Organe zur Ein
holung, Zusammenf sung und Analyse von Verifikations
informationen aus v rschiedenen Quellen die Verifikation 
erleichtern könnten; 

3. ersucht den eneralsekretär außerdem, der Gene
ralversammlung auf i r fünfzigsten Tagung einen Bericht 
zu diesem Thema vo ulegen; 

4. beschließt die Aufnahme des Punktes "Verifikation 
unter allen ihren pekten, einschließlich der RoUe der 
Vereinten Nationen a f dem Gebiet der Verifikation" in die 
vorläufige Tagesordn ng ihrer fünfzigsten Tagung. 

48/69. 

Die Generalversa 

81. Plenarsitzung 
16. Dezember 1993 

es Vertrages über das Verbot von 
ersuchen in der Atmosphäre, im 

nd unter Wasser 

unter Hinweis auf hre Resolutionen 44/106 vom 15. De
zember 1989, 45/50 vom 4. Dezember 1990, 46/28 vom 
6. Dezember 1991 u d 47/46 vom 9. Dezember 1992, 

mit dem erneuten usdruck ihrer Überzeugung, daß einem 
Vertrag über das u sende Verbot von Kemversuchen im 
Hinblick auf die Ein teilung des nuklearen Wettrüstens und 
die Erreichung des iels der nuklearen Abrüstung höchster 
Vorrang zukommt, 

unter Hinweis a f die zentrale Rolle der Vereinten 
Nationen auf dem ebiet der nuklearen Abrüstung und 
insbesondere bei der insteIlung aller Kernversuchsexplosio
nen sowie auf die u ennüdlichen Bemühungen der nicht
staatlichen Organisa onen um die Herbeiführung eines Ve
rtrages über das um ssende Verbot von Kernversuchen, 

weltweit zunehmenden Sorge um den 
Zustand der Umw t und die negativen Umweltfolgen, 
welche Kernversuch gehabt haben und in Zukunft haben 
können, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 1910 (XVllI) VOm 
27. November 1963, in welcher sie den am 5. August 1963 
unterzeichneten Vertrag über das Verbot von Kernwaffenver
suchen in der Atmosphäre, im Weltraum und unter Was
ser' zustimmend zur Kenntnis genommen und die Konfe
renz des Achtzehn-Nationen-Abrüstungsausschusses211 

ersucht hat, ihre Verhandlungen zur Erreichung der in der 
Präambel des Vertrages aufgeführten Ziele mit aller Dring
lichkeit fortzuführen, 

sowie unter Hinweis darauf, daß mehr als ein Drittel der 
Vertragsparteien die Verwahrregierungen um die Einberu
fung einer Konferenz zur Prüfung einer Änderung ersucht 
haben, durch die der Vertrag in einen Vertrag über ein um
fassendes Versuchs verbot umgewandelt würde, 

ferner unter Hinweis darauf. daß vom 7. bis 18. Januar 
1991 in New York eine Arbeitstagung der Änderungs
konferenz der Vertragsstaaten des Vertrages über das Verbot 
von Kernwaffenversuchen in der Atmosphäre, im Weltraum 
und unter Wasser stattgefunden hat, 

mit dem erneuten Ausdruck ihrer Überzeugung, daß die 
Änderungskonferenz die Erreichung der in dem Vertrag 
genannten Ziele erleichtern und somit den Vertrag stärken 
wird, 

mit Genugtuung über die von mehreren Kernwaffenstaaten 
verkündeten einseitigen Kemversuchs-Moratorien, 

mit Genugtuung über den Beschluß der Abrüstungskon
ferenz, ihrem Ad-hoc-Ausschuß für das Verbot von Kernver
suchen ein Mandat zur Aushandlung eines umfassenden 
Versuchsverbots zu erteilen29

• 

unter Hinweis auf ihre Empfehlung, durch entsprechende 
Vorkehrungen sicherzustellen, daß unter der Schirmherr
schaft der Anderungskonferenz weiter intensive Anstrengun
gen entfaltet werden, bis ein Vertrag über das umfassende 
Verbot von Kernversuchen zustandegekommen ist, sowie auf 
ihre Aufforderung an alle Parteien, an der Änderungskon
ferenz teilzunehmen und zu ihrem Erfolg beizutragen, 

sowie unter Hinweis auf den Beschluß der Änderungs
konferenz"', wonach der Präsident der Konferenz in Anbe
tracht der Notwendigkeit weiterer Arbeiten zu bestimmten 
Aspekten eines Vertrages über ein umfassendes Versuchsver
bot, insbesondere was die Verifikation der Einhaltung und 
mögliche Sanktionen im Falle der Nichteinhaltung betrifft, 
Konsultationen führen soll, damit in diesen Fragen Fort
schritte erzielt werden und die Konferenz die Arbeit zu 
einem geeigneten Zeitpunkt wiederaufnehmen kann, 

sowie mit Genugtuung darüber, daß der Präsident der Än
derungskonferenz zur Zeit entsprechende Konsultationen 
führt, 

1. nimmt Kenntnis von der abschließenden Erklärung", 
die der Präsident der Änderungskonferenz der Vertragsstaa
ten des Vertrages über das Verbot von Kernwaffenversuchen 
in der Atmosphäre, im Weltraum und unter Wasser auf der 
am 10. August 1993 abgehaltenen Sondertagung der Ver
tragsstaaten abgegeben hat, bei welcher breite Einigung 
dahin gehend erzielt wurde, 

a) daß die Änderungskonferenz und die Abrüstungskon
ferenz die Arbeit an einem umfassenden Versuchsverbot so 
fortsetzen werden, daß sie sich gegenseitig unterstützen und 
ergänzen; 
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b) daß Anfang 1994 eine weitere Sondertagung abgehal
ten wird, um Rückschau über die Entwicklungen zu halten 
und die Lage in bezug auf ein umfassendes Versuchsverbot 
zu bewerten sowie um die Möglichkeit der Wiederaufnahme 
der Arbeit der Änderungskonferenz im späteren Verlauf des 
Jahres zu prüfen; 

c) daß der Präsident der Änderungskonferenz mit dem 
Ziel, die Universalität eines umfassenden Versuchsverbots zu 
fördern, enge Verbindungen zu der Abrüstungskonferenz und 
den fünf Kernwaffenstaaten wahren soll; 

2. empfiehlt, Vorkehrungen zu treffen, um die möglichst 
vollständige Beteiligung der nichtstaatlichen Organisationen 
an der Änderungskonferenz sicherzustellen; 

3. bringt erneut ihre Überzeugung zum Ausdruck, daß 
die Kernwaffenstaaten bis zum Abschluß eines Vertrages 
über das umfassende Verbot von Kernversuchen auf dem 
Wege über ein einvernehmliches Moratorium oder einseitige 
Moratorien alle Kernversuchsexplosionen aussetzen sollten; 

4. beschließt die Aufnahme des Punktes "Änderung des 
Vertrages über das Verbot von Kernwaffenversuchen in der 
Atmosphäre, im Weltraum und unter Wasser" in die vor
läufige Tagesordnung ihrer neunundvierzigsten Tagung. 

81. Plenarsitzung 
16. Dezember 1993 

48170. Vertrag über ein nnrfassendes Versncbsverbot 

Die Generalversammlung, 

daran erinnemd, daß ein umfassendes Verbot von Kern
versuchen eines der vorrangigen Ziele der internationalen 
Gemeinschaft auf dem Gebiet der Abrüstung und Nichtver
breitung ist, 

in der Überzeugung, daß der wirksamste Weg, eine 
Einstellung der Kernversuche zu erreichen, der Abschluß 
eines multilateral und wirksam verifizierbaren Vertrages über 
ein umfassendes Versuchsverbot ist, der geeignet ist, alle 
Staaten zum Beitritt zu bewegen, und der in jeder Hinsicht 
zur Verhütung der Verbreitung von Kernwaffen, zum Prozeß 
der nuklearen Abrüstung und somit zur Festigung des 
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit beitragen 
wird, 

sowie in der Überzeugung, daß äußerste Zurückhaltung in 
bezug auf Kernversuche im Einklang stehen würde ntit dem 
Ziel der internationalen Aushandlung eines umfassenden 
Versuchsverbots, 

feststellend, daß die Parteien des Vertrages von 1963 über 
das Verbot von Kernwaffenversuchen in der Atmosphäre, im 
Weltraum und unter Wasser" zum Ausdruck gebracht haben, 
sie seien bestrebt, darauf hinzuwirken, daß alle Kernwaffen
versuchsexplosionen für alle Zeiten eingestellt werden, 
woran in der Präambel zu dem Vertrag von 1968 über die 
Nichtverbreitung von Kernwaffen32 erinnert wird. 

mit Genugtuung über die Bereitschaft aller Kernwaffen
staaten sowie der übrigen internationalen Gemeinschaft, auf 
multilateraler Ebene zur Aushandlung eines Vertrages über 
ein umfassendes Versuchsverbot zu schreiten, 

mit Genugtuung Kenntnis nehmend von den Arbeiten, 
welche die Abrüstungskonferenz 1993 unter Punkt 1 ihrer 

Tagesordnung mit dem Titel "Verhot von Kernversuchen " 
eingeleitet hat, sowie von dem sachbezogenen Arbeits
programm, das danach von ihrem Ad-hoc-Ausschuß für das 
Verbot von Kernversuchen durchgeführt worden ist, 

sowie Kenntnis nehmend von der gegenwärtigen Tätigkeit 
der Ad-hoc-Gruppe wissenschaftlicher Sachverständiger für 
die Prüfung von Maßnahmen der internationalen Zusammen
arbeit bei der Erfassung und Identifizierung seismischer 
Vorgänge, 

1. begrüßt den von der Abrüstungskonferenz am 10. Au
gust 1993 gefaßten Beschluß, ihrem Ad-hoc-Ausschuß für 
das Verbot von Kernversuchen ein Mandat zur Aushandlung 
eines universalen und international wirksam verifizierbaren 
Vertrages über ein umfassendes Versuchsverbot zu erteilen", 
und schließt sich diesem Beschluß vollinhaltlich an; 

2. fordert die Teilnehmer der Abrüstungskonferenz auf, 
mit einer positiven und konstruktiven Haltung an die in 
diesem Beschluß vorgesehenen Konsultationen außerhalb der 
kalendermäßigen Tagungen heranzugehen; 

3. bittet die Abrüstungskonferenz nachdrücklich, zu 
Beginn ihrer Tagung 1994 den Ad-hoc-Ausschuß zu ihrem 
Tagesordnungspunkt "Verbot von Kernversuchen" mit einem 
entsprechenden Verhandlungsauftrag wiedereinzusetzen; 

4. fordert alle Staaten auf, die im Rahmen der Abrü
stungskonferenz geführten multilateralen Verhandlungen über 
einen Vertrag über ein umfassendes Versuchsverbot zu 
unterstützen; 

5. ersucht die Abrüstungskonferenz außerdem nach
drücklich, als vorrangige Aufgabe die Aushandlung eines 
solchen universalen und international wirksam verifizierbaren 
Vertrages intensiv zu betreiben; 

6. ersucht den Generalsekretär sicherzustellen, daß die 
Abrüstungskonferenz für diese Verhandlungen zusätzliche 
adntinistrative und fachliche Unterstützung sowie Kon
ferenzbetreuung erhält; 

7. beschließt die Aufnahme eines Punktes mit dem Titel 
IIVertrag über ein umfassendes Versuchsverbot" in die 
vorläufige Tagesordnung ihrer neunundvierzigsten Tagung. 

81. Plenarsitzung 
16. Dezember 1993 

48nl. Schaffung einer kernwaffenfreien Zone in der 
Nahost-Region 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 3263 (XXIX) vom 
9. Dezember 1974, 3474 (XXX) vom 11. Dezember 1975, 
31nl vom 10. Dezember 1976, 32/82 vom 12. Dezember 
1977, 33/64 vom 14. Dezember 1978, 34n7 vom 11. De
zember 1979, 35/147 vom 12. Dezember 1980, 36/87 vom 
9. Dezember 1981, 37n5 vom 9. Dezember 1982, 38/64 
vom 15. Dezember 1983, 39/54 vom 12. Dezember 1984, 
40/82 vom 12. Dezember 1985, 41/48 vom 3. Dezember 
1986, 4m8 vom 30. November 1987,43/65 vom 7. Dezem
ber 1988, 441108 vom 15. Dezember 1989, 45/52 vom 
4. Dezember 1990, 46/30 vom 6. Dezember 1991 und 47/48 
vom 9. Dezember 1992 über die Schaffung einer kern
waffenfreien Zone in der Nahost-Region, 
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sowie unter Hinweif auf die Empfehlungen zur Schaffung 
einer solchen Zone lim Nahen Osten entsprechend den 
Ziffern 60 bis 63 und nsbesondere Ziffer 63 d) des Schluß
dokuments der zehn Sondertagung der Generalversamm
lung l

, 

unter Hervorhebun der grundlegenden Bestimmungen der 
genannten Resolutio en, in denen alle direkt Beteiligten 
aufgefordert werden, die erforderlichen praktischen und 
dringlichen Maßnah en für die Verwirklichung des Vor
schlags zur Schaffun einer kernwaffenfreien Zone in der 
Nahost-Region in E ägung zu ziehen und für die Zeit bis 
zur Schaffung einer ~olchen Zone und während deren 
Schaffung feierlich z erklären, daß sie auf der Grundlage 
der Gegenseitigkeit darauf verzichten, Kernwaffen und 
Kernsprengkörper zu rzeugen, zu erwerben oder in irgend
einer anderen Fonn u besitzen oder Dritten die Stationie
rung von Kernwaffe in ihrem Hoheitsgebiet zu gestatten, 
der Unterstellung ihr r gesamten kerntechnischen Anlagen 
unter die Kernmate 'alüberwachung der Internationalen 
Atomenergie-Organis tion zuzustimmen sowie ihre Unter
stützung für die Sch ffung einer solchen Zone zu erklären 
und solche Erkläru en zur etwaigen Behandlung beim 
Sicherheitsrat zu hint rIegen, 

in Bekräftigung des unveräußerlichen Rechts aller Staaten, 
Kernenergie für fri liehe Zwecke zu erwerben und zu 
erschließen, 

sowie unter Hervo hebung der Notwendigkeit geeigneter 
Maßnahmen in der F age des Verbots militärischer Angriffe 
auf kerntechnische lagen, 

eingedenk (jes vo der Generalversammlung auf ihrer 
fünfunddreißigsten T gung erzielten Konsenses, wonach die 
Schaffung einer kern affenfreien Zone in der Nahost-Region 
den Weltfrieden und ie internationale Sicherheit wesentlich 
festigen würde, 

in dem Wunsche, f diesem Konsens aufbauend weitrei
chende Fortschritte auf dem Weg zur Schaffung einer 
kernwaffenfreien Zo e in der Nahost-Region zu erzielen, 

mit Genugtuung ü r alle Initiativen, die zur allgemeinen 
und vollständigen A rüstung führen, einschließlich in der 
Nahost-Region, und 'nsbesondere über die Schaffung einer 
von Massenvernicht ngswaffen, einschließlich Kernwaffen, 
freien Zone in diese Region. 

ferner unter Hervo hebung der wesentlichen Rolle, die den 
Vereinten Nationen b i der Schaffung einer kernwaffenfreien 
Zone in der Nahost- egion zukommt, 

nach PrüfUng des 
Durchführung der 

erichts des Generalsekretärs über die 
solution 4714833

, 

I. bittet alle dire t Beteiligten nachdrücklich, gemäß den 
entsprechenden Res lutionen der Generalversammlung die 
erforderlichen prakti ehen und dringlichen Maßnahmen für 
die Verwirklichung des Vorschlags zur Schaffung einer 
kernwaffenfreien ne in der Nahost-Region ernsthaft in 
Erwägung zu ziehen und bittet die betreffenden Länder, zur 
Förderung dieses . eIs dem Verttag über die Nichtver
breitung von Kernw ffenn beizutreten; 

2. fordert alle L' nder der Region auf, bis zur Schaffung 
dieser Zone der U terstellung ihrer gesamten nuklearen 

Aktivitäten unter die Kernmaterialüberwachung der Inter
nationalen Atomenergie-Organisation zuzustimmen, soweit 
sie dies nicht bereits getan haben; 

3. nimmt Kenntnis von der Resolution GC(XXXVll)/ 
RES/627, welche die Generalkonferenz der Internationalen 
Atomenergie-Organisation auf ihrer siebenunddreißigsten 
ordentlichen Tagung am I. Oktober 1993 verabschiedet hat, 
betreffend die Anwendung der Sicherungsmaßnahmen der 
Organisation k. Nahen Osten"; 

4. bittet alle Länder der Region, bis zur Schaffung einer 
kernwaffenfreien Zone in der Nahost-Region gemäß Zif
fer 63 d) des Schlußdokuments der zehnten Sondertagung 
der Generalversammlung ihre Unterstützung für die Schaf
fung einer solchen Zone zu erklären und diese Erklärungen 
beim Sicherheitsrat zu hinterlegen; 

5. bittet diese Länder außerdem, bis zur Schaffung der 
Zone weder Kernwaffen zu entwickeln, zu erzeugen, zu 
erproben oder auf andere Weise zu erwerben noch die 
Stationierung von Kernwaffen oder Kernsprengkörpern in 
ihrem Hoheitsgebiet oder in ihrer Kontrolle unterstehenden 
<Jebieten zuzulassen; 

6. bittet die Kernwaffenstaaten und alle anderen Staaten, 
bei der Schaffung der Zone mitzuhelfen und gleichzeitig 
alles zu unterlassen, was dem Buchstaben und dem Geist 
dieser Resolution zuwiderläuft; 

7. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs; 

8. bittet alle Beteiligten zu überlegen, welche Mittel 
geeignet wären, zu dem Ziel der allgemeinen und voll
ständigen Abrüstung und zur Schaffung einer von Massen
vemichtungswaffen freien Zone in der Nahost-Region bei
zutragen; 

9. ersucht den Generalsekretär, gemäß Ziffer 7 der 
Resolution 46/30 und unter Berücksichtigung der Entwick
lung der Lage in der Region die Konsultationen mit den 
Staaten der Region und anderen in Betracht kommenden 
Staaten fortzusetzen und die Auffassungen dieser Staaten zu 
den in den Kapiteln 111 und IV der Studie im Anhang zu 
seinem Bericht" dargelegten Maßnahmen oder anderen 
einschlägigen Maßnahmen einzuholen, damit es zu Fort
schritten auf dem Wege zur Schaffung einer kernwaffen
freien Zone in der Nahost-Region kommt; 

10. ersucht den Generalsekretär außerdem, der Gene
ralversammlung auf ihrer neunundvierzigsten Tagung einen 
Bericht über die Durchführung dieser Resolution vorzulegen; 

11. beschließt die Aufnahme des Punktes" Schaffung einer 
kernwaffenfreien Zone in der Nahost-Region" in die vor
läufige Tagesordnung ihrer neunundvierzigsten Tagung. 

81. Plenarsitzung 
16. Dezember 1993 

48n2. SchalTung einer kernwatTenfreien Zone in Süd
asien 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 3265 B (XXIX) vom 
9. Dezember 1974, 3476 B (XXX) vom 11. Dezember 1975, 
31/73 vom 10. Dezember 1976, 32/83 vom 12. Dezember 
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1977, 33/65 vom 14. Dezember 1978, 34n8 vom 11. De
zember 1979, 35/148 vom 12. Dezember 1980, 36/88 vom 
9. Dezember 1981, 37/76 vom 9. Dezember 1982, 38/65 
vom 15. Dezember 1983, 39/55 vom 12. Dezember 1984, 
40/83 vom 12. Dezember 1985, 41/49 vom 3. Dezember 
1986, 42/29 vom 30. November 1987,43/66 vom 7. Dezem
ber 1988, 44/109 vom 15. Dezember 1989, 45/53 vom 
4. Dezember 1990,46/31 vom 6. Dezember 1991 und 47/49 
vom 9. Dezember 1992 über die Schaffung einer kernwaf
fenfreien Zone in Südasien, 

von neuem ihrer Überzeugung Ausdruck verleihend, daß 
die Schaffung kernwaffenfreier Zonen in verschiedenen 
Regionen der Welt eine der Maßnahmen ist, die wirksam 
dazu beitragen können, die Ziele der Nichtverbreitung von 
Kernwaffen und einer allgemeinen und vollständigen Abrü
stung zu erreichen, 

die Auffassung vemetend, daß die Schaffung einer 
kemwaffenfreien Zone in Südasien ebenso wie auch in 
anderen Regionen dazu beitragen wird, die Sicherheit der 
Staaten der Region vor dem Einsatz oder der Androhung des 
Einsatzes von Kernwaffen zu erhöhen, 

mit Genugtuung über die von den Regierungen südasiati
scher Staaten, die ihre Programme zur friedlichen Nutzung 
der Kernenergie weiter ausbauen, auf höchster Ebene 
abgegebenen Erklärungen, in denen sie sich erneut ver
pflichten, Kernwaffen weder zu erwerben noch herzustellen 
und ihre Nuklearprogramme ausschließlich dem wirtschaftli
chen und sozialen Fortschritt ihrer Völker zu widmen, 

unter Begrüßung des jüngst unterbreiteten Vorschlags 
betreffend den Abschluß eines bilateralen oder regionalen 
Übereinkommens über das Verbot von Kemversuchen in 
Südasien, 

Kenntnis nehmend von dem Vorschlag, möglichst bald 
unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen eine 
Konferenz über die Nichtverbreitung von Kernwaffen in 
Südasien einzuberufen, unter Beteiligung der Staaten der 
Region und anderer in Betracht kommender Staaten, 

sowie Kenntnis nehmend von dem Vorschlag, Konsultatio
nen zwischen fünf Nationen zu führen mit dem Ziel, die 
Nichtverbreitung von Kernwaffen in der Region sicherzustel
len, 

die Auffassung vertretend, daß es nützlich sein könnte, 
wenn sich zu gegebener Zeit auch andere Staaten, soweit 
angebracht, an diesem Prozeß beteiligen würden, 

eingedenk der Ziffern 60 bis 63 des Schlußdokuments der 
zehnten Sondertagung der Generalversammlung! betreffend 
die Schaffung kernwaffenfreier Zonen, insbesondere auch in 
der Region Südasien, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekre
tärs36

, 

1. bekräftigt ihre grundsätzliche Unterstützung für das 
Konzept einer kernwaffenfreien Zone in Südasien; 

2. bittet erneut nachdrücklich die Staaten Südasiens, 
auch künftig alles zu tun, um eine kernwaffenfreie Zone in 
Südasien zu schaffen, und bis dahin alle diesem Ziel 
zuwiderlaufenden Maßnahmen zu unterlassen; 

3. begrüßt die Unterstützung dieses Vorschlags durch 
alle fünf Kernwaffenstaaten und fordert sie auf, den Bemü
hungen um die Schaffung einer kernwaffenfreien Zone in 
Südasien die erforderliche Unterstützung zukommen zu 
lassen; 

4. ersucht den Generalsekretär, mit den Staaten der 
Region und anderen in Betracht kommenden Staaten in 
Verbindung zu treten, um ihre Auffassungen zu dieser Frage 
zu ennitteln und Konsultationen zwischen ihnen anzuregen 
mit dem Ziel, festzustellen, wie die Bemühungen um die 
Schaffung einer kernwaffenfreien Zone in Südasien am 
besten gefördert werden können; 

5. ersucht den Generalsekretär al{/Jerdem, der Gene
ral versammlung auf ihrer neunund vierzigsten Tagung zu 
diesem Thema Bericht zu erstatten; 

6. beschließt die Aufnahme des Punktes" Schaffung einer 
kernwaffenfreien Zone in Südasien" in die vorläufige 
Tagesordnung ihrer neunundvierzigsten Tagung. 

8/. Plenarsitzung 
/6. Dezember /993 

48n3. Abschluß wirksamer internationaler Vereinba
rungen zur Sicherung der Nichtkernwaffen
staaten gegen den Einsatz oder die Androhung 
des Einsatzes von Kernwaffen 

Die Generalversammlung, 

eingedenk der Notwendigkeit, der berechtigten Sorge der 
Staaten der Welt um die Gewährleistung dauerhafter Si
cherheit für ihre Völker Rechnung zu tragen, 

in der Überzeugung, daß Kernwaffen die größte Be
drohung für die Menschheit und den Fortbestand der 
Zivilisation darstellen, 

mit Genugtuung über die Fortschritte, die in den letzten 
Jahren auf dem Gebiet der nuklearen und der konventionel
len Abrüstung erzielt worden sind, 

Jzststellend, daß trotz der jüngsten Fortschritte auf dem 
Gebiet der nuklearen Abrüstung weitere Anstrengungen 
notwendig sind, damit das Ziel der allgemeinen und voll
ständigen Abrüstung unter wirksamer internationaler Kon
trolle erreicht wird, 

sowie in der Überzeugung, daß die nukleare Abrüstung 
und die vollständige Beseitigung der Kernwaffen unerläßlich 
sind, wenn die Gefahr eines Atomkrieges gebannt werden 
soll, 

entschlossen, sich strikt an die einschlägigen Bestim
mungen der Charta der Vereinten Nationen über die Nichtan
wendung und Nichtandrohung von Gewalt zu halten, 

im Hinblick darauf, daß die Unabhängigkeit, die territoriale 
Unversehrtheit und die Souveränität der Nichtkernwaffen
staaten gegen die Anwendung oder Androhung von Gewalt, 
das heißt auch gegen den Einsatz oder die Androhung des 
Einsatzes von Kernwaffen, geschützt werden müssen, 

die Auffassung venretend, daß die internationale Gemein
schaft bis zur Herbeiführung einer universalen nuklearen 
Abrüstung unbedingt wirksame Maßnahmen und Verein-
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barungen ausarbeit! muß, um die Sicherheit der Nicht
kernwaffenstaaten v r dem Einsatz oder der Andrnhung des 
Einsatzes von Kern affen, gleichviel von welcher Seite, zu 
gewährleisten, 

sowie im Hinblick arauf, daß wirksame Maßnahmen und 
Vereinbarungen zur Sicherung der Nichtkernwaffenstaaten 
gegen den Einsatz der die Androhung des Einsatzes von 
Kernwaffen einen ositiven Beitrag zur Verhütung der 
Verbreitung von Ke waffen darstellen können, 

eingedenk der Zi r 59 des Schlußdokuments der zehnten 
Sondertagung der G neralversammlung', der ersten Sonder
tagung über Abrüst ng, in der sie die Kernwaffenstaaten 
nachdrücklich gebe n hat, sich, soweit angebracht, um den 
Abschluß wirksam r Vereinbarungen zur Sicherung der 
Nichtkernwaffensta en gegen den Einsatz oder die An
drohung des Einsat s von Kernwaffen zu bemühen, sowie 
in dem Wunsche, di Anwendung der einschlägigen Bestim
mungen des Schluß okuments zu fördern, 

unter Hinweis a die einschlägi§en Teile des Sonder
berichts des Abrüst ngsausschusses' , der der Generalver
sammlung auf ihre zwölften Sondertagung", der zweiten 
Sondertagung über brüstung, vorgelegt wurde, des Sonder
berichts der Abrüst gskonferenz, der der Versammlung auf 
ihrer fünfzehnten S ndertagung", der dritten Sondertagung 
über Abrüstung, v gelegt wurde, sowie des Berichts der 
Konferenz über ihr Tagung 1992"", 

sowie unter Hin eis auf Ziffer 12 der in der Anlage zu 
ihrer Resolution 35 46 vom 3. Dezember 1980 enthaltenen 
Erklärung der ach ziger Jahre zur Zweiten Abrüstungs
dekade, in der es u ter anderem heiBt, der Abrüstungsaus
schuß" solle alles in seinen Kräften Stehende tun, um 
eilends Verhandlun eo zur Erzielung einer Einigung über 
wirksame internati nale Vereinbarungen zur Sicherung der 
Nichtkernwaffenst ten gegen den Einsatz oder die An
drohung des Einsat es von Kernwaffen zu führen, 

in Anbetracht de eingehenden Verhandlungen, die in der 
Abrüstungskonfere z und in deren Ad-hoc-Ausschuß für 
wirksame internati nale Vereinbarungen zur Sicherung der 
Nichtkernwaffenst ten gegen den Einsatz oder die An
drohung des Einsat es von Kernwaffen" mit dem Ziel einer 
Einigung in dieser rage geführt werden, 

Kenntnis nehme von den in der AbTÜstungskonferenz zu 
diesem Punkt unter reiteten Vorschlägen, einschließlich der 
Entwürfe für ein in ernationales Übereinkommen. 

sowie Kenntnis n hmend von dem Beschluß der vom 1. bis 
6. September 1992 in Jakarta abgehaltenen Zehnten Kon
ferenz der Staats- u d Regierungschefs der nichtgebundenen 
Länder" sowie vo den einschlägigen Empfehlungen der 
Organisation der Is mischen Konferenz, die im Schlußkom
munique der im ugust 1991 in Istanbul abgehaltenen 
Zwanzigsten Islam· ehen Außenministerkonferenz43 wieder
holt wurden und t denen die Abrüstungskonferenz aufge
fordert wurde, u gehend eine Einigung über ein inter
nationales Überein ommen zur Sicherung der Nichtkernwaf
fenstaaten gegen en Einsatz oder die Androhung des 
Einsatzes von Ker waffen zu erzielen, 

ferner Kenntnis nehmend von den von allen Kernwaf
fenstaaten abgege enen einseitigen Erklärungen über ihre 

Politik des Nichteinsatzes und der Nichtandrohung des 
Einsatzes von Kernwaffen gegen Nichtkernwaffenstaaten, 

in Anbetracht der in der Abrüstungskonferenz und in der 
Generalversammlung zum Ausdruck gekommenen Unter
stützung für die Ausarbeitung eines internationalen Überein
kommens zur Sicherung der Nichtkernwaffenstaaten gegen 
den Einsatz oder die Androhung des Einsatzes von Kernwaf
fen sowie in Anbetracht der aufgezeigten Schwierigkeiten bei 
der Entwicklung einer allseitig annehmbaren gemeinsamen 
Konzeption, 

sowie in Anbetracht der größeren Bereitschaft zur Über
windung der in früheren Jahren aufgetretenen Schwierigkei
ten, 

unter Hinweis auf ihre in früheren Jahren verabschiedeten 
einschlägigen Resolutionen, insbesondere die Resolutionen 
45/54 vom 4. Dezember 1990,46/32 vom 6. Dezember 1991 
und 47/50 vom 9, Dezember J 992, 

1. bekräftigt die dringende Notwendigkeit, eine baldige 
Einigung über wirksame internationale Vereinbarungen zur 
Sicherung der Nichtkernwaffenstaaten gegen den Einsatz 
oder die Androhung des Einsatzes VOn Kernwaffen zu 
erzielen; 

2. stellt mit Genugtuung fest, daß es in der Abrüstungs
konferenz keine grundsätzlichen Einwände gegen den Ge
danken eines internationalen Übereinkommens zur Sicherung 
der Nichtkernwaffenstaaten gegen den Einsatz oder die An
drohung des Einsatzes von Kernwaffen gibt, obwohl auch 
auf die Schwierigkeiten hingewiesen wurde, die es bei der 
Entwicklung einer allseitig annehmbaren gemeinsamen Kon
zeption gibt; 

3. appelliert an alle Staaten, insbesondere an die Kern
waffenstaaten, aktiv auf eine baldige Einigung über eine 
gemeinsame Konzeption und insbesondere über eine gemein~ 
same Formel hinzuarbeiten, die Bestandteil eines verbindli
chen internationalen Rechtsakts werden könnten; 

4. empfiehlt, der Suche nach einer solchen gemeinsamen 
Konzeption oder gemeinsamen Formel weiter intensive 
Anstrengungen zu widmen und die verschiedenen Alternati
ven, so insbesondere auch die in der Abrustungskonferenz 
behandelten Konzeptionen, im Hinblick auf eine Über
windung der Schwierigkeiten weiter zu untersuchen; 

5. empfiehlt außerdem der Abrüstungskonferenz, auch 
weiterhin aktiv intensive Verhandlungen im Hinblick auf 
eine baldige Einigung und den Abschluß wirksamer inter
nationaler Vereinbarungen zur Sicherung der Nichtkernwaf
fenstaaten gegen den Einsatz oder die Androhung des 
Einsatzes von Kernwaffen zu führen und dabei die breite 
Unterstützung für den Abschluß eines internationalen 
Übereinkommens zu berücksichtigen und alle anderen auf 
dasselbe Ziel gerichteten Vorschläge in Erwägung zu ziehen; 

6. beschließt die Aufnahme des Punktes "Abschluß 
wirksamer internationaler Vereinbarungen zur Sicherung der 
Nichtkernwaffenstaaten gegen den Einsatz oder die An
drohung des Einsatzes von Kernwaffen" in die vorläufige 
Tagesordnung ihrer neunundvierzigsten Tagung. 

81. Plenarsitzung 
16. Dezember 1993 
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48174. Verhütung eines Wettrüstens im Weltraum 

A 

VERHÜTUNG EINES WEITRÜSTENS IM WELTRAUM 

Die Generalversammlung, 

in Anerkennung des gemeinsamen Interesses der gesamten 
Menschheit an der Erforschung und Nutzung des Weltraums 
zu friedlichen Zwecken, 

bekräftigend, daß es der Wille aller Staaten ist, daß die 
Erforschung und Nutzung des Weltraums einschließlich des 
Mondes und anderer Himmelskörper friedlichen Zwecken 
dient, zum Vorteil und im Interesse aller Länder ohne 
Ansehen ihres wirtschaftlichen und wissenschaftlichen 
Entwicklungsstandes durchgeführt wird und Sache der 
gesamten Menschheit ist, 

sowie in Bekräftigung der Artikel III und IV des Vertrages 
über die Grundsätze zur Regelung der Tätigkeiten von 
Staaten bei der Erforschung und Nutzung des Weltraums 
einschließlich des Mondes und anderer Himmelskörper"', 

unter Hinweis darauf, daß ane Staaten verpfiichtet sind, 
die Bestimmungen der Charta der Vereinten Nationen 
betreffend die Anwendung oder Androhung von Gewalt in 
ihren internationalen Beziehungen, einschließlich ihrer 
Weltraumaktivitäten, einzuhalten, 

ferner in Bekräftigung von Ziffer 80 des Schlußdokuments 
der zehnten Sondertagung der General versammlung I, in der 
es heißt, daß zur Verhütung eines WeUriistens im Weltraum 
weitere Maßnahmen ergriffen und entsprechende inter
nationale Verhandlungen im Geiste des Vertrages geführt 
werden sollten, 

sowie unter Hinweis auf ihre friiheren Resolutionen zu 
dieser Frage und auf das Schlußdokument, das von der im 
September 1992 in Iakarta abgehaltenen Zehnten Konferenz 
der Staats- und Regierungschefs der nichtgebundenen Länder 
verabschiedet wurde45

, und Kenntnis nehmend von den 
Vorschlägen, die der Generalversammlung auf ihrer zehnten 
Sondertagung und auf ihren ordentlichen Tagungen vorgelegt 
wurden, sowie von den Empfehlungen, die den zuständigen 
Organen der Vereinten Nationen und der Abrüstungskon
ferenz unterbreitet wurden, 

im Bewußtsein der schwerwiegenden Gefahr, die ein 
Wettrüsten im Weltraum und dazu beitragende Entwick
lungen für den Weltfrieden und die internationale Sicherheit 
bedeuten würden, 

unter Hervorhebung der überragenden Bedeutung der 
strikten Einhaltung der bestehenden Rüstungsbegrenzungs
und Abrüstungsübereinkünfte über den Weltraum, ein
schließlich der bilateralen Abkommen, und der bestehenden 
Rechtsordnung betreffend die Nutzung des Weltraums, 

die Auffassung vertretend, daß eine breite Teilnahme an 
der für den Weltraum gültigen Rechtsordnung zu ihrer 
größeren Wirksamkeit beitragen könnte, 

im Hinblick darauf, daß die 1985 zwischen der Union der 
Sozialistischen Sowjetrepubliken und den Vereinigten Staa
ten von Amerika begonnenen bilateralen Verhandlungen mit 

dem erklärten Ziel geführt wurden, wirksame Vereinbarun
gen unter anderem zur Verhütung eines Wettrüstens im 
Weltraum auszuarbeiten, 

mit Genugtuung darüber. daß die Abrüstungskonferenz auf 
ihrer Tagung 1993 in Wahrnehmung ihrer Verhandlungsauf
gabe als einziges multilaterales Gremium für Abrüstungs
verhandlungen den Ad-hoc-Ausschuß zur Verhütung eines 
Wettrüstens im Weltraum wieder eingesetzt hat, der durch 
sachbezogene und allgemeine Behandlung die Prüfung und 
Abgrenzung der Fragen im Zusammenhang mit der Verhü
tung eines Wettrüstens im Weltraum fortsetzen soll, 

sowie im Hinblick darauf, daß der Ad-hoc-Ausschuß zur 
Verhütung eines Wettrüstens im Weltraum unter Berücksich
tigung der von ihm seit seiner Einsetzung im Ia1rre 1985 
unternommenen Bemühungen und mit dem Ziel der qualitati
ven Verbesserung seiner Arbeitsweise die Prüfung und 
Abgrenzung verschiedener Fragen, bestehender Überein
künfte und Vorschläge sowie künftiger Initiativen betreffend 
die Verhütung eines Wettrüstens im Weltraum fortgesetzt 
hat46 und daß dies zu einem besseren Verständnis einer 
Reihe von Problemen und zu einem klareren Bild der 
verschiedenen Standpunkte beigetragen hat, 

hervorhebend, daß bilaterale und multilaterale Anstrengun
gen auf dem Gebiet der Verhütung eines Wettrüstens im 
Weltraum einander ergänzen, sowie in der Hoffnung, daß 
diese Anstrengungen möglichst bald zu konkreten Ergebnis
sen führen, 

überzeugt, daß im Hinblick auf die Verhütung eines 
Wettrüstens im Weltraum weitere Maßnahmen zur Errei
chung wirksamer und verifizierbarer bilateraler und multila
teraler Übereinkünfte geprüft werden sollten, 

betonend, daß die vermehrte Nutzung des Weltraums die 
Notwendigkeit größerer Transparenz und eines besseren 
Informationsstandes der internationalen Gemeinschaft erhöht, 

in diesem Zusanunenhang unter Hinweis auf ihre früheren 
Resolutionen, insbesondere die Resolutionen 45/55 B vom 
4. Dezember 1990 und 47/51 vom 9. Dezember 1992, in 
denen sie unter anderem die Wichtigkeit vertrauenbildender 
Maßnabmen als Mittel zur Erreichung des Ziels der Verhü
tung eines Wettrüstens im Weltraum bekräftigt hat, 

im Bewußtsein der Vorteile von vertrauen- und sicherheit
bildenden Maßnabmen auf militärischem Gebiet, 

in der Erwägung, daß im Ad-hoc-Ausschuß weitgehendes 
Einvernehmen darüber bestand, daß der Abschluß einer 
internationalen Übereinkunft oder internationaler Überein
künfte zur Verhütung eines Wettrüstens im Weltraum nach 
wie vor die Hauptaufgabe des Ausschusses ist und daß die 
konkreten Vorschläge betreffend vertrauenbildende Maßnah
men einen integrierenden Bestandteil derartiger Überein
künfte bilden könnten, 

1. bekräftigt die Wichtigkeit und Dringlichkeit der 
Verhütung eines Wettrüstens im Weltraum sowie die Bereit
schaft aller Staaten, in Übereinstimmung mit dem Vertrag 
über die Grundsätze zur Regelung der Tätigkeiten von 
Staaten bei der Erforschung und Nutzung des Weltraums 
einschließlich des Mondes und anderer Himmelskörper ihren 
Beitrag zur Erreichung dieses gemeinsamen Ziels zu leisten; 
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2. bestätigt emeur ihre Erkenntnis~ wie auch im Bericht 
des Ad-hoc-Ausschus~es zur Verhütung eines Wettrüstens im 
Weltraum festgestellt wird. daß die für den Weltraum gültige 
Rechtsordnung allein noch keine Gewähr fur die Verhütung 
eines Wettrüstens im eltraum bietet. daß diese Rechtsord
nung eine bedeutend Rolle bei der Verhütung eines Wett
rüstens in diesem U weltbereich spielt. daß es erforderlich 
ist. diese Rechtsordn g zu konsolidieren und zu stärken und 
ihre Wirksamkeit zu erhöhen. und daß es wichtig ist. die 
bestehenden bilatera en und multilateralen Übereinkünfte 
strikt einzuhalten; 

3. betont. daß Verhütung eines Wettrüstens im 
Weltraum weitere aßnahmen mit geeigneten wirksamen 
Verifikationsbestimm ngen notwendig sind; 

4. fordert alle S ten. insbesondere die Staaten mit 
größeren Fähigkeite zur Raumfahrt. auf, aktiv zur Ver
wirklichung des Zie s der friedlichen Nutzung des Welt
raums und der Verh . tung eines Wettrüstens im Weltraum 
beizutragen und im I teresse der Wahrung des Weltfriedens 
und der international n Sicherheit sowie der Förderung der 
internationalen Zus enarbeit alle Handlungen zu unter
lassen. die diesem Z el und den bestehenden Verträgen auf 
diesem Gebiet zuwi erlaufen; 

5. weist von ne em darauf hin. daß die Abrüstungs
konferenz als das e nzige Forum für multilaterale Abrü
stungsverhandlungen die Hauptrolle bei den Verhandlungen 
über eine multilater le Übereinkunft oder gegebenenfalls 
mehrere multilateral Ühereinkünfte zur Verhütung eines 
Wettrüstens im Wel um unter allen seinen Aspekten spielt; 

6. ersucht die 
Verhütung eines We 
behandeln; 

brüstungskonferenz. die Frage der 
.. stens im Weltraum mit Vorrang zu 

7. ersucht die brüstungskonferenz ar4)erdem. ihre 
Behandlung der Fra e der Verhütung eines Wettrüstens im 
Weltraum unter alle seinen Aspekten zu intensivieren, auf 
den bestehenden Ber ichen der Übereinstimmung aufzubauen 
und einschlägige Va schläge und Initiativen zu berücksichti
gen. insbesondere eh diejenigen. die dem Ad-hoc-Aus
schuß auf der Tagu g der Konferenz im Jahr 1993 und der 
Generalversammlun auf ihrer achtundvierzigsten Tagung 
unterbreitet worden ind; 

8. ersucht die brüstungskonferenz ferner. zu Beginn 
ihrer Tagung 1994 weder einen Ad-hoc-Ausschuß mit einem 
entsprechenden Ma dat einzusetzen und unter Berücksichti
gung der seit 1985 eleisteten Arbeit weiter auf den beste
henden Bereichen r Übereinstimmung aufzubauen. mit 
dem Ziel. Verhandl ngen zum Abschluß einer Ühereinkunft 
oder gegebenenfalls mehrerer Übereinkünfte zur Verhütung 
eines Wettrüstens i Weltraum unter allen seinen Aspekten 
zu führen; 

9. anerkennt in dieser Hinsicht die wachsende Über
einstimmung in bez g auf die Ausarbeitung von Maßnahmen 
zur Stärkung der ransparenz. des Vertrauens und der 
Sicherheit bei der iedlichen Nutzung des Weltraums; 

10. richtet die ringende Aufforderung an die Russische 
Föderation und die Vereinigten Staaten von Amerika. ihre 
bilateralen Verhand ungen zwecks einer baldigen Einigung 
hinsichtlich der Ve hütung eines Wettrüstens im Weltraum 
wiederaufzunehme und die Abrüstungskonferenz zur 

Erleichterung ihrer Arbeit regelmäßig über den Fortgang 
ihrer bilateraIen Gespräche zu unterrichten; 

11. beschließt die Aufnahme des Punktes "Verhütung 
eines Wettrüstens im Weltraum" in die vorläufige Tagesord
nung ihrer neunundvierzigsten Tagung. 

B 

81. Plenarsitzung 
16. Dezember 1993 

STUDIE ÜBER DIE ANWENDUNG VERTRAUENBILDENDER 
MASSNAHMEN IM WELTRAUM 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 45/55 B vom 4. Dezem
ber 199ü. in der sie den Generalsekretär ersucht hat. mit 
Hilfe von Regierungssachverständigen eine Studie über die 
spezifischen Aspekte der Anwendung verschiedener ver
trauenbildender Maßnahmen im Weltraum durchzuftihren. 
insbesondere auch über die verschiedenen verfügbaren 
Technologien und die Möglichkeiten der Festlegung ge
eigneter Mechanismen der internationalen Zusammenarbeit 
in bestimmten Interessenbereichen. 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre
tärs". dessen Anlage die Studie über die Anwendung 
vertrauenbildender Maßnahmen im Weltraum enthält; 

2. ersucht den Generalsekretär. die Herausgabe der 
Studie als Veröffentlichung der Vereinten Nationen zu 
veranlassen und für ihre größtmögliche Verteilung zu sorgen; 

3. empfiehlt die Studie der Aufmerksamkeit aller 
Mitgliedstaaten . 

81. Plenarsitzung 
16. Dezember 1993 

48175. Allgemeine und vollständige Abrüstung 

A 

ZUSAMMENHANG ZWISCHEN ABRÜSTUNG 
UND ENTwICKLUNG 

Die Generalversammlung. 

unter Hinweis auf die Bestimmungen des Schlußdoku
ments der zehnten Sondertagung der Generalversammlungl 
betreffend den Zusammenhang zwischen Abrüstung und 
Entwicklung. 

sowie unter Hinweis auf die am 11. September 1987 
erfolgte Verabschiedung des Schlußdokuments der Inter
nationalen Konferenz über den Zusammenhang zwischen 
Abrüstung und Entwicklung .... 

ferner unler Hinweis auf ihre Resolution 47/52 F vom 
9. Dezember 1992. 

eingedenk der Schlußdokumente der im September 1992 
in Jakarta abgehaltenen Zehnten Konferenz der Staats- und 
Regierungscbefs der nichtgebundenen Länder". 

unter Betonung der immer größeren Bedeutung. die der 
Symbiose zwischen Abrüstung und Entwicklung in den 
heutigen internationalen Beziehungen zukommt. 

I. beg rüßt den Bericht des Generalsekretärsso und die 
im Einklang mit dem Schlußdokument der Internationalen 
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Konferenz über den Zusammenhang zwischen Abrüstung 
und Entwicklung getroffenen Maßnahmen; 

2. ersucht den Generalsekretär, über die entsprechenden 
Organe und im Rahmen der verfügbaren Ressourcen auch 
künftig Maßnahmen zur Umsetzung des auf der Internationa
len Konferenz verabschiedeten Aktionsprogramms" zu tref
fen; 

3. ersucht den Generalsekretär außerdem, der Gene
ralversammlung auf ihrer neunundvierzigsten Tagung einen 
Bericht vorzulegen; 

4. beschließt die Aufnahme des Punktes "Zusammenhang 
zwischen Abrüstung und Entwicklung" in die vorläufige 
Tagesordnung ihrer neunundvierzigsten Tagung. 

B 

81. Plenarsitzung 
16. Dezember 1993 

BILATERALE KERNWAFFENVERHANDLUNGEN 
UND NUKLEARE ABRÜSTUNG 

Die Generalversammlung t 

unter Hinweis auf ihre früheren diesbezüglichen Resolutio
nen, 

in Anerkennung der grundlegenden Veränderungen, die 
sich im Hinblick auf die internati0l\ale Sicherheit vollzogen 
haben und die den Abschluß von Ubereinkünften über eine 
maßgebliche Reduzierung der nuklearen Rüstungen der 
Staaten mit den größten Beständen an solchen Waffen 
ermöglicht haben, 

in Anbetracht dessen, daß alle Staaten die Verantwortung 
und die Pflicht haben, zur internationalen Entspannung und 
zur Festigung des Weltfriedens und der internationalen 
Sicherheit beizutragen, 

betonend, wie wichtig die Festigung des Weltfriedens und 
der internationalen Sicherheit durch die Abrüstung ist, 

nachdrücklich darauj hinweisend, daß die nukleare 
Abrüstung nach wie vor eine der wichtigsten Aufgaben 
unserer Zeit darstellt, 

sowie betonend, daß alle Staaten die Verantwortung haben, 
Maßnahmen zur Verwirklichung der allgemeinen und 
vollständigen Abrüstung unter wirksamer internationaler 
Kontrolle zu beschließen und durchzuführen, 

mit Genugtuung darüber, daß auf dem Gebiet der nuklea
ren Abrüstung eine Reihe von positiven Entwicklungen zu 
verzeichnen waren, insbesondere der am 8. Dezember 1987 
zwischen der ehemaligen Union der Sozialistischen So
wjetrepubliken und den Vereinigten Staaten von Amerika 
geschlossene Vertrag über die Beseitigung ihrer Flugkörper 
mittlerer und kürzerer Reichweite" und die Verträge über 
die Reduzierung und Begrenzung der strategischen Offensiv
waffen, 

im Hinblick darauf, daß es immer noch beträchtliche 
Kernwaffenbestände gibt und daß die Kernwaffenstaaten, 
insbesondere diejenigen, die über die größten Bestände 
verfügen, die Hauptverantwortung für die nukleare Abrü-

stung mit dem Ziel der vollständigen Beseitigung der 
Kernwaffen tragen, 

mit Genugtuung über die Maßnahmen, die diese Staaten 
bereits ergriffen haben, um den Prozeß der Reduzierung der 
Zahl der Kernwaffen zu beginnen und die Einsatzbereitschaft 
dieser Waffen rückgängig zu machen, 

sowie im Hinblick darauf, daß in den Beziehungen 
zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und den 
Staaten der ehemaligen Sowjetunion ein neues Klima 
herrscht, das es ihnen ermöglicht, ihre kooperativen An
strengungen zur Gewährleistung der Sicherheit und der 
umweltverträglichen Vernichtung der Kernwaffen zu ver
stärken t 

nachdrücklich zur weiteren Verstärkung dieser Bemühun
gen auffordernd, mit dem Ziel, die Durchführung der 
Ubereinkünfte und einseitigen Beschlüsse über die Reduzie
rung der Kernwaffen zu beschleunigen, 

sowie mit Genugtuung über die Reduzierungen, die andere 
Kernwaffenstaaten in einigen ihrer Kernwaffenprogramme 
vorgenommen haben, und alle Kernwaffenstaaten ennuti
gend, geeignete Maßnahmen betreffend die nukleare Abrü
stung in Erwägung zu ziehen, 

erklärend, daß bilaterale und multilaterale Abrüstungs
verhandlungen einander fördern und ergänzen sollen, 

1. begrüßt die Maßnahmen, die zur Ratifikation des am 
31. Juli 1991 von der ehemaligen Union der Sozialistischen 
Sowjetrepubliken und den Vereinigten Staaten von Amerika 
in Moskau unterzeichneten Vertrages über die Reduzierung 
und Begrenzung der strategischen Offensivwaffen und des 
am 23. Mai 1992 in Lissabon von den vier Parteien unter
zeichneten dazugehörigen Protokolls ergriffen worden sind, 
und bittet die Parteien nachdrücklich, alles Erforderliche zu 
tun, um sein möglichst baldiges Inkrafttreten sicherzustellen; 

2. begrüßt miflerdem die Unterzeichnung des Vertrages 
zwischen der Russischen Föderation und den Vereinigten 
Staaten von Amerika über die weitere Reduzierung und 
Begrenzung der strategischen Offensivwaffen am 3. Januar 
1993 in Moskau und bittet die Parteien nachdrücklich, alles 
Erforderliche zu tun, damit der Vertrag möglichst bald in 
Kraft tritt; 

3. bringt ihre Befriedigung zum Ausdruck darüber, daß 
der Vertrag zwischen der ehemaligen Union der Sozialisti
schen Sowjetrepubliken und den Vereinigten Staaten von 
Amerika über die Beseitigung ihrer Flugkörper mittlerer und 
kürzerer ReichweiteS,2 auch weiterhin durchgeführt wird, und 
vor allem darüber, daß beide Parteien die Vernichtung aller 
von ihnen gemeldeten Flugkörper, die nach dem Vertrag der 
Beseitigung unterliegen, abgeschlossen haben; 

4. ermutigt die Vereinigten Staaten von Amerika, die 
Russische Föderation, Belarus, Kasachstan und die Ukraine, 
ihre kooperativen Bemühungen um die Beseitigung der 
Kernwaffen und strategischen Offensivwaffen auf der 
Grundlage der bestehenden Übereinkünfte fortzusetzen, und 
begrüßt die Beiträge, die auch andere Staaten zu dieser 
Zusammenarbeit leisten; 

5. ermutigt und unterstUtztjerner die Russische Födera
tion und die Vereinigten Staaten von Amerika in ihren 
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Bemühungen. ihre Nuklearrüstungen zu verringern und 
diesen Bemühungen auch in Zukunft höchsten Vorrang 
einzuräumen, um zur iErreichung des Ziels der Beseitigung 
von Kernwaffen beiz tragen; 

6. bittet die Russ sehe Föderation und die Vereinigten 
Staaten von Ameri • die anderen Mitgliedstaaten der 
Vereinten Nationen "ber den Fortgang ihrer Erörterungen 
und den Stand der urchführung ihrer Übereinkünfte und 
einseitigen Beschlüss über ihre strategischen Offensi vwaf
fen entsprechend un rrichtet zu halten. 

c 

81. Plenarsitzung 
/6. Dezember 1993 

ALLGEMEINE D VOLLSTÄNDIGE ABRÜSTUNG 

Die Generalvers mlung. 

im Bewußtsein ihre Rolle auf dem Gebiet der Abrüstung. 

sowie im Bewußts in des Interesses der internationalen 
Gemeinschaft an d r Fortsetzung und Verstärkung der 
Behandlung der Frag der Nichtverbreitung von Massenver
nichtungswaffen un deren Einsatzmitteln unter allen 
Aspekten. 

\. ersucht den eneralsektetär. einen kurzen Bericht 
auszuarbeiten. der ei e knappe Beschreibung der Frage der 
Nichtverbreitung vo Massenvernichtungswaffen und deren 
Einsatzmitteln unter allen Aspekten enthält. und ihn bis 
spätestens \. Mai I 4 an eine repräsentative zwischen
staatliche Sachverstä digengruppe zur Behandlung und zur 
Unterbreitung von ~ rschlägen für die weitere Untersuchung 
der Frage durch di internationale Gemeinschaft in den 
verschiedenen multil teralen Abrüstungsgremien weiterzulei
ten; 

2. ersucht den G neralsekretär außerdem. seinen Bericht 
samt den Vorschläg n der repräsentativen zwischenstaatli
chen Sachverständig ngruppe der neunundvierzigsten Tagung 
der Generalversam ung vorzulegen; 

3. beschließt die Aufnahme eines Punktes mit dem TItel 
"Nichtverbreitung v Massenverniehtungswaffen und deren 
Einsatzmitteln unte allen Aspekten" in die vorläufige 
Tagesordnung ihrer eunundvierzigsten Tagung. 

D 

81. Plenarsitzung 
16. Dezember 1993 

VERBOT DER AB AGERUNG RADIOAKTIVER ABFÄLLE 

Die Generalversa lung, 

eingedenk der v m Ministerrat der Otganisation der 
afrikanischen Einh it verabschiedeten Resolutionen CMI 
Res.1153 (XLVIll) us dem Jahr 1988" und CMlRes.1225 
(L) aus dem Jahr I 89" über die Ablagerung von nuklea
ren Abfallen und In ustrieabfällen in Afrika. 

mit Genugtuung ü er die Resolution GC(XXXIII)/RES/509 
über die Ablagerun nuklearer Abfalle. welche die General
konferenz der Inter tionalen Atomenergie-Organisation am 

29. September 1989 auf ihrer dreiunddreißigsten ordentlichen 
Tagung verabschiedet hat". 

sowie mit Genugtuung über die Resolution GC(XXXIV)/ 
RES/530. mit welcher ein Verfahrenskodex für die inter
nationale grenzüberschreitende Verbringung radioaktiver 
Abfälle aufgestellt wurde und die die Generalkonferenz der 
Internationalen Atomenergie-Organisation am 21. September 
1990 auf ihrer vierunddreißigsten ordentlichen Tagung ver
abschiedet hat". 

im Hinblick auf ihre Resolution 2602 C (XXIV) vom 
16. Dezember 1969. in der sie die Konferenz des Abrü
stungsausschusses" unter anderem ersucht hat. effektive 
Kontrollverfahren gegen den Einsatz radiologischer Mittel im 
Kriege zu prüfen. 

unter Hinweis auf die vom Ministerrat der Organisation 
der afrikanischen Einheit verabschiedete Resolution CMI 
Res. 1356 (LIV) aus dem Jahr 1991 betreffend das Überein
kommen von Bamako über das Verbot der Einfuhr gefähr
licher Abfälle nach Afrika und über die Kontrolle ihrer 
grenzübersChreitenden Verbringung innerhalb Afrikas". 

im Bewußtsein der potentiellen Gefahren. die mit jeder 
Verwendung radioaktiver Abfälle verbunden sind. die radio
logischer Kriegführung gleichkäme. sowie deren Folgen für 
die regionale und internationale Sicherheit. insbesondere die 
Sicherheit der Entwicklungsländer. 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 43/75 Q vom 
7. Dezember 1988. 44/116 R vom 15. Dezember 1989. 
45/58 K vom 4. Dezember 1990. 46/36 K vom 6. Dezember 
1991 und 47/52 D vom 9. Dezember 1992. 

in dem Wunsche. die Verwirklichung von Ziffer 76 des 
Schlußdokuments der zehnten Sondertagung der Gene
ralversammlung' zu fördern. 

1. nimmt Kenntnis von dem Teil des Berichts der 
Abrüstungskonferenz. der sich auf ein künftiges Überein
kommen über das Verbot radiologiscber Waffen bezieh!"; 

2. bringt ihre ernste Besorgnis zum Ausdruck über jede 
Verwendung nuklearer Abfälle. die radiologischer Kriegfüh
rung gleichkäme und ernste Folgen für die nationale Si
cherheit aller Staaten hätte; 

3. fordert alle Staaten auf, geeignete Maßnahmen zur 
Verhütungjeder Ablagerung von nuklearen oder radioaktiven 
Abf<il1en zu ergreifen. welche die Souveränität von Staaten 
verletzen würde; 

4. ersucht die Abrüstungskonferenz. bei den Verhandlun
gen über ein Übereinkommen über das Verbot radiologischer 
Waffen radioaktive Abfälle als eine Frage zu berücksichti
gen. die in den Anwendungsbereich eines solchen Überein
kommens fällt; 

5. ersucht die Abrüstungskonferenz außerdem. ihre 
Bemühungen zum baldigen Abschluß eines solchen Überein
kommens zu verstärken und in ihren Bericht an die neun
undvierzigste Tagung der Generalversammlung auch An
gaben über die Fortschritte bei den Verhandlungen über 
dieses Thema aufzunehmen; 

6. nimmt Kenntnis von der vom Ministerrat der Organi
sation der afrikanischen Einheit verabschiedeten Resolution 
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CMlRes.1356 (UV) aus dem Jahr 1991 betreffend das 
Übereinkommen von Bamako über das Verbot der Einfuhr 
gefährlicher AbfaJle nach Afrika und über die Kontrolle ihrer 
grenzüberschreitenden Verbringung innerhalb Afrikas; 

7. bringt die Hoffnung zum Ausdruck. daß die wirksame 
Anwendung des Verfahrenskodex der Internationalen 
Atomenergie-Organisation für die internationale grenzüber
schreitende Verbringung radioaktiver Abfalle allen Staaten 
einen besseren Schutz vor der Ablagerung radioaktiver 
Abfalle auf ihrem Hoheitsgebiet gewährleisten wird; 

8. ersucht die Internationale Atomenergie-Organisation, 
sich auch weiterhin aktiv mit diesem Thema zu befassen, 
insbesondere auch mit der Frage der Zweckmäßigkeit des 
Abschlusses einer rechtsverbindlichen Übereinkunft auf 
diesem Gebiet; 

9. beschließt die Aufnahme des Punktes "Verbot der 
Ablagerung radioaktiver Abfalle" in die vorläufige Tages
ordnung ihrer neunundvierzigsten Tagung. 

E 

8/. Plenarsitzung 
/6. Dezember /993 

TRANSPARENZ AUF DEM GEBIET DER RÜSTUNG 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 46/36 L vom 9. De
zember 1991 und 47/52 L vom 15. Dezember 1992, 

nach wie vor die Auffassung vertretend, daß mehr Trans
parenz auf dem Gebiet der Rüstung maßgeblich zur Ver
trauensbildung und Sicherheit zwischen den Staaten beiträgt 
und daß die Schaffung des Registers für konventionelle 
Waffen'" einen wichtigen Schritt auf dem Wege zu einer 
gröBeren Ttansparenz in militärischen Angelegenheiten 
darstellt, 

mit Genugtuung über den Bericht des Generalsekretärs 
über das erste Jahr der Führung des Registers für kon
ventionelle Waffen", 

ermutigt durch die Reaktion der Mitgliedstaaten auf das in 
den Ziffern 9 und 10 ihrer Resolution 46/36 L enthaltene 
Ersuchen, Angaben über ihre Einfuhren und Ausfuhren von 
Waffen sowie verfügbare Hintergrundinformationen über ihre 
Rüstungsbestände, die Beschaffung aus der inländischen 
Produktion und die diesbezüglichen Politiken zur Verfügung 
zu stellen, 

sowie mit Genugtuung über die Arbeit der Abrüstungskon
ferenz unter ihrem Tagesordnungspunkt "Transparenz auf 
dem Gebiet der Rüstung", 

ferner mit Genugtuung darüber, daß die Mitgliedstaaten 
Initiativen ergriffen und Seminare veranstaltet haben, welche 
die Transparenz in militärischen Angelegenheiten durch die 
breite Offenlegung von Daten an das Register für kon
ventionelle Waffen fördern sollen, 

I. bekrilftigt ihre Entschlossenheit, die effektive Führung 
des Registers für konventionelle Waffen, wie in den Zif
fern 7, 9 und 10 ihrer Resolution 46/36 L vorgesehen, 
sicherzustellen; 

2. fordert alle Mitgliedstaaten auf, dem Generalsekretär 
jährlich bis zum 30. April die erbetenen Daten und Informa
tionen für das Register zur Verfügung zu stellen; 

3. bekräftigt außerdem ihr Ersuchen an den Generalse
kretär, mit Hilfe einer 1994 auf der Grundlage der ausgewo
genen geographischen Vertretung einzuberufenden Gruppe 
von Regierungssachverständigen einen Bericht über die 
weitere Führung des Registers und über dessen Ausbau zu 
erstellen, unter Berücksichtigung der Arbeit der Abrüstungs
konferenz und der von den Mitgliedstaaten zum Ausdruck 
gebrachten Auffassungen, damit die Generalversammlung auf 
ihrer neunundvierzigsten Tagung einen Beschluß fassen 
kann; 

4. ersucht den Generalsekretär, sicherzustellen, daß dem 
Sekretariat der Vereinten Nationen ausreichende Mittel zur 
Führung und laufenden Aktualisierung des Registers zur 
Verfügung gestellt werden; 

5. ermutigt die Abrüstungskonferenz, mit der Arbeit fort
zufahren, die sie in Befolgung der Ersuchen in den Zif
fern 12 bis 15 der Resolution 46/36 L durchführt; 

6. wiederholt ihre Aufforderung an alle Mitgliedstaaten, 
auf regionaler und subregionaler Ebene unter voller Berück
sichtigung der besonderen Gegebenheiten der jeweiligen 
Region oder Subregion zusammenzuarbeiten, mit dem Ziel, 
die internationalen Bemühungen zur Erhöhung der Offenheit 
und Transparenz auf dem Gebiet der Rüstung zu stärken und 
zu koordinieren; 

7. ersucht den Generalsekretär außerdem, der Gene
ralversammlung auf ihrer neunundvierzigsten Tagung über 
den Stand der Durchführung dieser Resolution Bericht zu 
erstatten; 

8. beschließt die Aufnahme des Punktes "Transparenz 
auf dem Gebiet der Rüstung" in die vorläufige Tagesordnung 
ihrer neunundvierzigsten Tagung. 

F 

8/. Plenarsitzung 
/6. Dezember 1993 

INTERNATIONALE WAFFENTRANSFERS 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 43n5 I vom 7. De
zember 1988,46/36 H vom 6. Dezember 1991 und 47/54 A 
vom 9. Dezember 1992 sowie ihre Beschlüsse 45/415 vom 
4. Dezember 1990 und 47/419 vom 9. Dezember 1992, 

in Erkenntnis der dringenden Notwendigkeit, schwelende 
Konflikte beizulegen, Spannungen abzubauen und die 
Bemühungen um eine allgemeine und vollständige Abrüstung 
zu beschleunigen, mit dem Ziel, in einer Welt, die frei ist 
von der Geißel des Krieges und der Bürde der Rüstungen, 
den Frieden und die Sicherheit auf regionaler und inter
nationaler Ebene zu wahren, 

in Bekräftigung der Rolle der Vereinten Nationen auf dem 
Gebiet der Abrüstung und der Verpflichtung der Mitglied
staaten, diese Rolle durch konkrete Maßnahmen zu stärken, 

in der Erwägung, daß im Kontext der internationalen 
Waffen transfers der unerlaubte Handel mit Waffen eine 
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beunruhigende, gefahrliehe und immer häufigere Erscheinung 
ist und daß in Anbetracht des hohen technischen Entwick
lungsstands und der Zerstörungskapazität konventioneHer 
Waffen die destabilisierenden Auswirkungen des unerlaubten 
Waffenhandels zunehmen, 

die Auffassung ve retend, daß im Kontext der inter
nationalen Waffentran fers der unerlaubte Waffenhandel sich 
aufgrund seines geh imen Charakters jeder Transparenz 
entzieht und bis jetzt och nicht im Register für konventio-
nelle Waffen erfaßt rden konnte, 

in der Erkenntnis, über den unerlaubten Waffenhandel 
beschaffte Waffen 't größter Wahrscheinlichkeit für 
gewalttätige Zwecke eingesetzt werden und daß sogar 
Kleinwaffen, die auf diesem Weg direkt oder indirekt von 
Untergrundorganisati nen wie beispielsweise Söldnergruppen 
erworben werden, ei e Gefahr für die Sicherheit und die 
politische Stabilität der betroffenen Länder darstellen 
können, 

betonend, daß es d n Mitgliedstaaten obliegt, eine wirksa
me Kontrolle über di Einfuhren und Ausfuhren konventio
neller Waffen auszuü 

1. nimmt Kenntn von dem Bericht des Generalsekre
tärs62

; 

2. fordert alle Mi gliedstaaten auf, der restlosen Beseiti
gung des unerlaubten affenhandels, der oft mit destabilisie
renden Aktivitäten w e beispielsweise Terrorismus, Drogen
handel und gemei n Verbrechen einhergeht, Vorrang 
einzuräumen und s fort entsprechende Maßnahmen zu 
ergreifen; 

3. bittet die Mitg 'edstaaten nachdrücklich, Waffentrans
fers wirksam zu ü rwachen und strikte Maßnahmen zu 
ergreifen beziehun weise bestehende Maßnahmen zu 
verschärfen, um zu v rhindern, daß die Waffen in die Hände 
von Gruppen fallen, . e unerlaubten Waffenhandel treiben; 

4. stellt fest, d die Abrüstungskommission auf ihrer 
Organisationstagung 1993 die Frage der internationalen 
Waffentransfers unte besonderem Hinweis auf die Resolu
tion 46/36 H der Ge eralversammlung in die Tagesordnung 
ihrer Arbeitstagung 994 aufgenommen hat, und ersucht die 
Kommission, der rsammlung darüber auf ihrer neun
undvierzigsten Tag g Bericht zu erstatten; 

5. beschließt die Aufnahme eines Punktes mit dem Titel 
"Internationaler une aubter Waffenhandel" in die vorläufige 
Tagesordnung ihrer eunundvierzigsten Tagung. 

G 

81. Plenarsitzung 
16. Dezember 1993 

IONALE ABRÜSTUNG 

mlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 47/52 G und 47/52 J 
vom 9. Dezember 1 92, 

in Bekräftigung d r bleibenden VerpfliChtung aller Staaten, 
bei der Gestaltung i er internationalen Beziehungen die in 

der Charta der Vereinten Nationen verankerten Ziele und 
Grundsätze und das Völkerrecht zu achten, 

die Auffassung vertretend, daß die Bemühungen der 
internationalen Gemeinschaft um die Verwirklichung des 
Ideals der allgemeinen und vollständigen Abrüstung geleitet 
sind von der naturgegebenen Sehnsucht des Menschen nach 
wahrem Frieden und echter Sicherheit, der Beseitigung der 
Kriegsgefahr und der Freisetzung wirtschaftlicher, geistiger 
und sonstiger Ressourcen für friedliche Zwecke, 

feststeilend, daß regionale Abrüstungs- und Rüstungs
begrenzungsvereinbarungen Ressourcen der Teilnehmerstaa
ten für friedliche Zwecke freisetzen können, unter anderem 
für die Förderung ihrer wirtschaftlichen und sozialen 
Entwicklung, 

in Bekräftigung ihrer festen Überzeugung, daß der regiona
le Ansatz zur Abrüstung für die Festigung des Weltfriedens 
und der internationalen Sicherheit auf regionaler und 
weltweiter Ebene unabdingbar ist, 

mit Genugtuung über die von einigen Ländern auf regionaw 

ler Ebene ergriffenen Initiativen im Hinblick auf die Abrü
stung, die Nichtverbreitung von Kernwaffen und die Si
cherheit, 

mit Genugtuung Kenntnis nehmend von den maßgeblichen 
Fortschritten, die in verschiedenen Regionen der Welt durch 
den Abschluß von Übereinkünften über Rüstungsbegrenzung, 
Frieden, Sicherheit und Zusammenarbeit erzielt worden sind, 
insbesondere auch von Übereinkünften, die das Verbot von 
Massenvernichtungswaffen betreffen, und die Staaten der 
betreffenden Regionen ermutigend, diese Übereinkünfte auch 
künftig durchzuführen, 

aberzeugt, daß Anstrengungen der Länder zur Förderung 
der regionalen Abrüstung, unter Berücksichtigung der 
besonderen Gegebenheiten der jeweiligen Region und im 
Einklang mit dem Grundsatz der unverminderten Sicherheit 
auf dem niedrigsten Rüstungsstand für alle Teilnehmerstaa
ten, die Sicherheit aller Staaten stärken und so zum Welt
frieden und zur internationalen Sicherheit beitragen würden, 

in Anerkennung der nützlichen Rolle, welche die Regional
zentren der Vereinten Nationen spielen, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht der Abrüstungs
kommission, der den von der Kommission auf ihrer Arbeits
tagung 1993 verabschiedeten Wortlaut der Leitlinien und 
Empfehlungen für regionale Ansätze zur Abrüstung im 
Kontext der weltweiten Sicherheit'" enthält, 

mit dem Ausdruck ihres Dankes für die Arbeit, die die 
Abrüstungskommission mit der endgültigen Ausarbeitung 
dieser Leitlinien und Empfehlungen geleistet hat, 

1. macht sich die von der Abrüstungskommission auf 
ihrer Arbeitstagung 1993 verabschiedeten Leitlinien und 
Empfehlungen für regionale Ansätze zur Abrüstung im 
Kontext der weltweiten Sicherheit zu eigen und empfiehlt sie 
allen Mitgliedstaaten zur Anwendung; 

2. erklärt, daß weltweite und regionale Ansätze zur 
Abrüstung einander ergänzen und deshalb zur Förderung des 
Friedens und der Sicherheit auf regionaler und internationa
ler Ebene gleichzeitig verfolgt werden sollten; 
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3. erklärt außerdem, daß eine vielgestaltige Zusam
menarbeit zwischen den Staaten einer Region, insbesondere 
auf politischem, wirtschaftlichem, sozialem und kulturellem 
Gebiet, der Stärkung der regionalen Sicherheit und Stabilität 
förderlich sein kann; 

4. ermutigt die Staaten, nach Möglichkeit ftei vereinbarte 
Übereinkünfte auf regionaler Ebene über vertrauen- und 
sicherheitbildende Maßnahmen, Abrüstung und Rüstungs
begrenzung, Vereinbarungen zur Verhütung der Verbreitung 
von Kernwaffen und anderen Massenvernichtungswaffen 
unter allen Aspekten, Friedenszonen und von Kernwaffen 
und anderen Massenvernichtungswaffen freien Zonen sowie 
Konsultations- und Kooperationsvereinbarungen zu schlie
ßen; 

5. unterstützt und ermutigt die Anstrengungen, die zur 
Förderung vertrauenbildender Maßnahmen auf regionaler 
Ebene unternommen werden. um regionale Spannungen 
abzubauen und Maßnahmen im Hinblick auf die Abrüstung 
und die Nichtverbreitung von Kern waffen auf regionaler 
Ebene zu fördern; 

6. ermutigt die Staaten außerdem, sich in regionalen 
Abrüstungs- und Rüstungsbegrenzungsvereinbarungen mit 
der Frage der Anhäufung konventioneller Waffen zu befas
sen, die in einem Maß stattfindet, das über die legitimen 
Selbstverteidigungserfordernisse der Staaten hinausgeht; 

7. ermutigt die Staaten einer Region, die Möglichkeit zu 
prüfen, aus eigener Initiative regionale Mechanismen 
beziehungsweise Institutionen zu schaffen. welche die 
Aufgabe hätten, Maßnahmen im Rahmen von Anstrengungen 
zur regionalen Abrüstung zu ergreifen oder Streitigkeiten 
und Konflikte zu verhüten oder friedlich beizulegen, auf 
Antrag mit Unterstützung der Vereinten Nationen; 

8. bittet die Mitgliedstaaten und die Regionen, der 
Generalversammlung die auf dem Gebiet der regionalen 
Abrüstung erzielten Ergebnisse zur Kenntnis zu bringen, und 
ersucht den Generalsekretär, der Versammlung auf ihrer 
neunundvierzigsten Tagung auf der Grundlage der eingegan
genen Antworten einen Bericht vorzulegen; 

9. beschließt die Aufnahme des Punktes "Regionale 
Abrüstung" in die vorläufige Tagesordnung ihrer neun
undvierzigsten Tagung. 

H 

81. Plenarsitzung 
16. Dezember 1993 

MASSNAHMEN ZUR EINDÄMMUNG DES UNERLAUBTEN 
TRANSFERS UND EINSATZES KONVENTIONELLER WAFFEN 

Die Generalversammlung. 

unter Hinweis auf ihre Resolution 46/36 H vom 6. Dezem
ber 1991 und ihren Beschluß 46/419 vom 9. Dezember 1992 
über internationale Waffentransfers, 

die Auffassung vertretend, daß die Verfügbarkeit über
großer Mengen konventioneller Waffen ein Faktor ist, der zu 
den bewaffneten Konflikten in der Welt beiträgt, 

betonend, daß Maßnahmen ergriffen werden müssen, um 
den unerlaubten Transfer und Einsatz konventioneller 
Waffen einzudämmen, 

in der Erwägung, daß die übergroßen Mengen konventio
neller Waffen in einer Reihe von Ländern eine Quelle der 
Destabilisierung ihrer nationalen Sicherheit und der Si
cherheit ibrer Region darstellen, 

überzeugt, daß Frieden und Sicherheit Grundvoraus
selzungen für die wirtschaftliche Entwicklung und den 
Wiederaufbau sind, 

1. bittet die Mitgliedstaaten, geeignete Durchsetzungs
maßnahmen zu ergreifen, um der illegalen Ausfuhr kon
ventioneller Waffen aus ihrem Hoheitsgebiet ein Ende zu 
setzen; 

2. ersucht den Generalsekretär, die Auffassungen der 
Regierungen zu der Frage einzuholen, wie die in den 
Ländern illegal verteilten Waffen wirksam eingesammelt 
werden können, sofern diese Länder darum ersuchen. und 
der Genera1versammlung auf ihrer neunundvierzigsten 
Tagung einen Bericht vorzulegen. 

81. Plenarsitzung 
16. Dezember 1993 

I 

REGIONALE ABRÜSTUNG 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 45/58 P vom 4. De
zember 1990,46/36 I vom 6. Dezember 1991 und 47/52 J 
vom 9. Dezember 1992, 

die Auffassung vertretend, daß die Bemühungen der 
internationalen Gemeinschaft um die Verwirklichung des 
Ideals der allgemeinen und vollständigen Abrüstung geleitet 
sind von der naturgegebenen Sehnsucht der Menschen nach 
wahrem Frieden und echter Sicherheit, der Beseitigung der 
Kriegsgefahr und der Freiselzung wirtschaftlicher, geistiger 
und sonstiger Ressourcen für friedliche Zwecke, 

in Bekräftigung der bleibenden Verpflichtung aller Staaten, 
bei der Gestaltung ibrer internationalen Beziehungen die in 
der Charta der Vereinten Nationen verankerten Ziele und 
Grundsätze zu achten, 

im Hinblick darauf, daß auf der zehnten Sondertagung der 
Generalversammlung' grundlegende Leitlinien für Fort
schritte auf dem Weg zur allgemeinen und vollständigen 
Abrüstung verabschiedet worden sind, 

Kenntnis nehmend von den Leitlinien und Empfehlungen 
für regionale Ansätze zur Abrüstung im Kontext der welt
weiten Sicherheit, die von der Abrüstungskommission auf 
ihrer Arbeitstagung 1993 verahschiedet wurden", 

mit Genugtuung darüber, daß sich in den letzten Jahren 
dank der Verhandlungen zwischen den beiden Supermächten 
Aussichten auf echte Fortschritte auf dem Gebiet der 
Abrüstung eröffnet haben, 

sowie Kenntnis nehmend von den jüngst unterbreiteten 
Vorschlägen zur Abrüstung und zur Nichtverbreitung von 
Kernwaffen auf regionaler und subregionaler Ebene, 

in Anbetracht der Bedeutung vertrauenbildender Maßnah
men für Frieden und Sicherheit auf regionaler und inter
nationaler Ebene, 
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überzeugt, daß Anstrengungen der Länder zur Förderung 
der regionalen AbIÜstung, unter BeIÜcksichtigung der 
besonderen Gegebenheiten der jeweiligen Region und im 
Einklang mit dem GIIlmdsatz der unverminderten Sicherheit 
auf dem niedrigsteR Rüstungsstand, die Sicherheit der 
kleineren Staaten sr ken und so durch die Verminderung 
des Risikos regional Konflikte zum Weltfrieden und zur 
internationalen Sich heit beitragen würden, 

1. betont, daß n chhaltige Anstrengungen im Rahmen 
der AbIÜstungskonfe enz und unter der Schirmherrschaft der 
Vereinten Nationen rforderlich sind, um Fortschritte in der 
gesamten Bandbreit der AbIÜstungsfragen zu erzielen; 

2. erklärt, daß eltweite und regionale Ansätze zur 
AbIÜstung einander rgänzen und deshalb zur Förderung des 
Friedens und der Sic erheit auf regionaler und internationa
ler Ebene gleichzeiti verfolgt werden sollten; 

3. fordert die St aten auf, wo immer dies möglich ist, 
Übereinkünfte über ie Nichtverbreitung von Kernwaffen, 
die Abrüstung un vertrauenbildende Maßnahmen auf 
regionaler und subr ionaler Ebene zu schließen; 

4. begrüßt die v n einigen Ländern auf regionaler und 
subregionaler Eben ergriffenen Initiativen zugunsten der 
Abrüstung, der Nich verbreitung von Kernwaffen und der Si
cherheit; 

5. unterstützt u ermutigt die Anstrengungen, die zur 
Förderung vertrauen ildender Maßnahmen auf regionaler und 
subregionaler Eben unternommen werden. um regionale 
Spannungen abzuba en und Maßnahmen zur Abrüstung und 
zur Nichtverbreitun von Kernwaffen auf regionaler und 
subregionaler Eben zu fördern; 

6. beschließt di Aufnahme des Punktes "Regionale 
Abrüstung" in die vorläufige Tagesordnung ihrer neun
undvierzigsten Tag g. 

J 

81. Plenarsitzung 
16. Dezember 1993 

KONVENTIO ELLE RÜSTUNGSKONTROLLE AUF 
REGIONAL RUND SUBREGIONALER EBENE 

Die Generalvers mmlung, 

in Anerkennung der wichtigen Rolle, welche die kon
ventionelle Rüstung kontrolle bei der Förderung des Friedens 
und der Sicherheit uf regionaler und internationaler Ebene 
spielt, 

überzeugt, daß ie konventionene Rüstungskontrolle in 
erster Linie auf re ionaler und subregionaler Ebene durch
geführt werden mu , da in der Zeit nach dem Kalten Ktieg 
die meisten Bedroh ngen für den Frieden und die Sicherheit 
vor allem zwische Staaten auftreten, die sich in derselben 
Region oder Subre ion befinden, 

sich dessen bew if3t, daß die Erhaltung eines Gleichge
wichts der Vertei gungskapazitäten der Staaten auf dem 
niedrigsten Rüstun sstand zum Frieden und zur Stabilität 
beitragen würde u eines der Hauptziele der konventionel
len Rüstungskont lle sein sollte, 

in dem Wunsche, Übereinkünfte zu fördern, die den 
regionalen Frieden und die regionale Sicherheit auf dem 
niedrigstmöglichen Stand der Rüstungen und Streitkräfte 
festigen, 

die Auffassung vertretend, daß die militärisch bedeutenden 
Staaten und die Staaten mit größeren militärischen Kapazitä
ten eine besondere Verantwortung für die Förderung der
artiger Übereinkünfte zugunsten der regionalen Sicherheit 
tragen, 

sowie die Auffassung vertretend, daß eines der Hauptziele 
der konventionellen Rüstungskontrolle darin bestehen sollte, 
die Möglichkeit eines militärischen Überraschungsangriffs zu 
verhüten, 

I. beschließt, vordringlich die Fragen zu prüfen, die sich 
im Zusammenhang mit der konventionellen Rüstungskon
trolle auf regionaler und subregionaler Ebene stellen; 

2. ersucht die Abrüstungskonferenz, als ersten Schritt die 
Ausarbeitung von Grundsätzen in Erwägung zu ziehen, die 
als Rahmen für regionale Übereinkünfte über konventionelle 
Rüstungskontrolle dienen können, und erwartet mit Interesse 
einen Bericht der Konferenz zu dieser Frage; 

3. beschließt die Aufnahme eines Punktes mit dem Titel 
"Konventionelle Rüstungskontrolle auf regionaler und 
subregionaler Ebene" in die vorläufige Tagesordnung ihrer 
neunundvierzigsten Tagung. 

81. Plenarsitzung 
16. Dezember 19993 

K 

MORATORIUM FÜR DIE AUSFUHR VON SCHÜTZENMINEN 

Die Generalversammlung, 

feststellend, daß es in der ganzen Welt, insbesondere in 
ländlichen Gebieten, bis zu 85 Millionen nicht geräumte 
Landminen gibt, 

ihrer tiefen Besorgnis Ausdruck verleihend, daß diese 
Minen jede Woche Hunderte von Menschen, meist unbe
waffnete Zivilisten, töten oder verstümmeln, die wirtschaftli
che Entwicklung behindern und andere schwerwiegende 
Folgen nach sich ziehen, namentlich auch die Erschwerung 
der Rückführung von Flüchtlingen und der Rückkehr der im 
eigenen Land Vertriebenen, 

mit Genugtuung verweisend auf ihre Resolution 48n vom 
19. Oktober 1993, in der sie unter anderem den Generalse
kretär ersucht hat, einen umfassenden Bericht über die 
Probleme vorzulegen, die durch Minen und andere nicht zur 
Wirkung gelangte Vorrichtungen verursacht werden, 

überzeugt, daß ein Moratorium der Staaten, die Schützen
minen ausführen, welche eine ernste Gefahr für die Zivilbe
völkerung darstellen, die durch den Einsatz solcher Vor
richtungen verursachten menschlichen und wirtschaftlichen 
Kosten beträchtlich verringern und die genannte Initiative 
ergänzen würden, 

mit Genugtuung feststellend, daß mehrere Staaten bereits 
Moratorien für die Ausfuhr, die Weitergabe oder den Ankauf 
von Schützenminen und ähnlichen VorriChtungen erklärt 
haben, 
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1. fordert die Staaten auf, ein Moratorium für die 
Ausfuhr von Schützenminen zu vereinbaren, die eine ernste 
Gefahr für die Zivilbevölkerung darstellen; 

2. bittet die Staaten nachdrücklich, ein solches Moratori
um anzuwenden; 

3. ersucht den Generalsekretär, einen Bericht über die in 
bezug auf diese Initiative erzielten Fortschritte zu erstellen, 
der auch mögliche Empfehlungen für weitere geeignete 
Maßnahmen zur Begrenzung der Ausfuhr von Schützenmi
nen enthält, und ihn der General versammlung auf ihrer 
neunundvierzigsten Tagung unter dem Punkt "Allgemeine 
und vollständige Abrüstung" vorzulegen. 

L 

SI. Plenarsitzung 
16. Dezember 1993 

VERBOT DER HERSTELLUNG VON SPALTBAREM MATERIAL 
FÜR KERNWAFFEN UND ANDERE KERNSPRENGKÖRPER 

Die Generalversammlung, 

mit Genugtuung über die maßgeblichen Fortschritte bei der 
Reduzierung der Kemwaffenbestände, die dokumentiert 
werden durch die grundlegenden bilateralen Abkommen 
zwischen der Russischen Föderation und den Vereinigten 
Staaten von Amerika und ihre jeweiligen einseitigen Ver· 
pflichtungen zur Beseitigung von spaltbarem Material, 

sowie mit Genugtuung über die Initiative der Vereinigten 
Staaten von Amerika betreffend einen multilateralen, 
international und wirksam verifizierbaren Vertrag über das 
Verbot der Herstellung von spaltbarem Material für Kern
waffen und andere Kernsprengkörper, 

ferner mit Genugtuung über den von der Abrüstungskon
ferenz am 10. August 1993 gefaßten Beschluß, ihrem Ad
hoc-Ausschuß für das Verbot von Kernversuchen den 
Auftrag zur Aushandlung eines universalen und international 
und wirksam verifizierbaren Vertrages über das umfassende 
Verbot von Kernversuchen zu erteilen29

, und sich dem Inhalt 
dieses Beschlusses anschließend, 

überzeugt, daß ein nicht diskriminierender, multilateraler 
und international und wirksam verifizierbarer Vertrag, der 
die Herstellung von spaltbarem Material rur Kernwaffen und 
andere Kernsprengkörper verbietet, maßgeblich zur Nicht
verhreitung von Kernwaffen unter allen Aspekten beitragen 
würde, 

1. empfiehlt, daß in dem geeignetsten internationalen 
Forum ein nicht diskriminierender, multilateraler und 
international und wirksam verifizierbarer Vertrag ausgehan
delt wird, der die Herstellung von spaltbarem Material für 
Kernwaffen und andere Kernsprengkörper verbietet; 

2. ersucht die Internationale Atomenergie·Organisation, 
die erforderliche Hilfe bei der Prüfung der Verifikations
regelungen für einen derartigen Vertrag zu gewähren; 

3. fordert alle Staaten auf, ihr Eintreten rur die Ziele 
eines nicht diskriminierenden, multilateralen und intefM 

national und wirksam verifizierbaren Vertrages unter Beweis 
zu stellen, der die Herstellung von spaltbarem Material für 
Kernwaffen und andere Kernsprengkörper verbietet; 

4. beschließt die Aufnahme eines Punktes mit dem Titel 
"Verbot der Herstellung von spaltbarem Material für Kern
waffen und andere Kernsprengkörper" in die vorläufige 
Tagesordnung ihrer neunundvierzigsten Tagung. 

SI. Plenarsitzung 
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4sn6. Überprüfung und Durchführung des Abschlie
ßenden Dokuments der zwölften Sondertagung 
der Generalversammlung 

A 

REGIONALE VERTRAUENBILDENDE MASSNAHMEN 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf die Ziele und Grundsätze der Vereinten 
Nationen und ihre Hauptverantwortung für die Wahrung des 
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit im Einklang 
mit ihrer Charta, 

eingedenk der auf ihrer zehnten Sondertagung, der ersten 
Sondertagung über Abrüstung, verabschiedeten Leitlinien für 
die allgemeine und vollständige Abrüstung, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 43n8 Hund 
43/85 vom 7. Dezember 1988, 44/21 vom 15. November 
1989, 45/58 M vom 4. Dezember 1990, 46/37 B vom 
6. Dezember 1991 und 47/53 F vom 15. Dezember 1992, 

in Anbetracht dessen, daß vertrauenbildende Maßnahmen, 
die auf Initiative und unter Mitwirkung aller betroffenen 
Staaten und unter Berücksichtigung der besonderen Merkma
le der jeweiligen Region ergriffen werden, insofern wichtig 
und wirksam sind, als sie in Übereinstimmung mit den 
Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen zur regiona
len Abrüstung und zur internationalen Sicherheit beitragen 
können, 

überzeugt, daß die durch die Abrüstung, insbesondere auch 
die regionale Abrüstung, freigesetzten Ressourcen rur die 
wirtschaftliche und soziale Entwicklung und für den Schutz 
der Umwelt zum Nutzen aller Völker, insbesondere der 
Völker der Entwicklungsländer, verwendet werden können, 

eingedenk dessen, daß der Generalsekretär am 28. Mai 
1992 den Ständigen beratenden Ausschuß für Sicherheits
fragen in Zenlralafrika eingesetzt hat, dessen Aufgabe darin 
besteht. die Rüstungsbegrenzung, die Abrüstung, die Nicht
verbreitung und die Entwicklung in dieser Subregion zu 
fördern, 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs 
über regionale vertrauenbildende Maßnahmen", der sich 
hauptsächlich mit den im März 1993 in Bujumbura und im 
August und September 1993 in Libreville abgehaltenen 
Tagungen des Ständigen beratenden Ausschusses für 
Sicherheitsfragen in Zentral afrika befaßt; 

2. bekräftigt ihre Unterstützung für die Bemühungen zur 
Förderung von vertrauenbildenden Maßnahmen auf regiona
ler und subregionaler Ebene ntit dem Ziel, regionale Span
nungen abzubauen und Abrüstungs- und Nichtverbreitungs
maßnahmen und die friedliche Beilegung von Streitigkeiten 
in Zentralafrika voranzubringen ; 
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3. bekräftigt außerdem ihre Unterstützung für das 
Arbeitsprogramm des Ständigen beratenden Ausschusses, das 
auf der im Juli 1992 in Yaounde abgehaltenen Organisations
tagung verabschiedet worden ist; 

4. begrüßt die IErgebnisse der in Bujumbura und in 
Libreville abgehaltenen Tagungen des Ständigen beratenden 
Ausschusses, insbesclmdere die Verabschiedung des Nicht
angriffspakts zwisch~n den Mitgliedstaaten der Wirtschafts
gemeinschaft der ze~tralafrikaniSChen Staaten, der geeignet 
ist, zur Konfliktver ütung und Vertrauensbildung in der 
Subregion beizutrag n; 

5. nimmt Kenntn s von der Bereitschaft der Mitgliedstaa
ten der Wirtschafts emeinschaft der zentralafrikanischen 
Staaten, die Zahl d r Streitkräfte, der Ausrüstungsgegen
stände und der Mir" haushalte in der Subregion zu ver
ringern und eine St ie über dieses Thema zu erstellen; 

6. ersucht den eneralsekretär, die zentralafrikanischen 
Staaten bei der Du hführung des Arbeitsprogramms des. 
Ständigen beratend Ausschusses auch künftig zu unter
stützen; 

7. ersucht den eneralsekretär außerdem, der Gene
ralversammlung auf ihrer neunundvierzigsten Tagung einen 
Bericht über die Dur hführung dieser Resolution vorzulegen; 

8. beschließt, d n Punkt "Regionale vertrauenbildende 
Maßnahmen" in di vorläufige Tagesordnung ihrer neun
undvierzigsten Tagu gaufzunehmen. 

B 

81. Plenarsitzung 
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ÜBEREINK MEN ÜBER DAS VERBOT DES 
EINS :rzES VON KERNWAFFEN 

Uberzeugt, daß drEinsatz von Kernwaffen die grüßte 
Gefahr für den Fort stand der Menschheit darstellt, 

sowie überzeugt, aß ein multilaterales Übereinkommen 
über das Verbot d s Einsatzes oder der Androhung des 
Einsatzes von Ke waffen die internationale Sicherheit 
stärken und zur chaffung eines Verhandlungsklimas 
beitragen würde, as zur endgültigen Beseitigung der 
Kernwaffen führt, 

mit Genugtuung' ber den am 3. Januar 1993 in Moskau 
unterzeichneten Ve ag zwischen der Russischen Föderation 
und den Vereinigte Staaten von Amerika über die weitere 
Reduzierung und Be renzung der strategischen Offensivwaf
fen, mit dem Ziel, b s spätestens zum Jahr 2003 die strategi
schen Waffenbestä e auf insgesamt maximal 3500 dislo
zierte strategische efechtsköpfe für jede Seite zu reduzie
ren, 

sich bewußt, daß ie jüngsten Maßnahmen der Russischen 
Föderation und der Vereinigten Staaten von Amerika zur 
Reduzierung ihrer ernwaffen sowie zur Besserung des 
internationalen Kli as zu dem Ziel der vollständigen Beseiti
gung der Kernwaf~ n beitragen können, 

unter Hinweis d auf, daß es in Ziffer 58 des Schluß
dokuments der zeh ten Sondertagung der Generalversamm
lung' heißt, alle St ten sollten aktiv an den Bemühungen 

teilhaben, in den internationalen Beziehungen zwischen den 
Staaten Bedingungen zu schaffen, unter denen ein Kodex des 
friedlichen Verhaltens der Staaten in internationalen Angele
genheiten vereinbart werden könnte und die den Einsatz oder 
die Androhung des Einsatzes von Kernwaffen ausschließen 
würden, 

in Bekräftigung der in ihren Resolutionen 1653 (XVI) vom 
24. November 1961. 33nl B vom 14. Dezember 1978, 
34/83 G vom 11. Dezember 1979, 35/152 D vom 12. De
zember 1980 und 36/92 I vom 9. Dezember 1981 enthalte
nen Erklärung, daß jedweder Einsatz von Kernwaffen eine 
Verletzung der Charta der Vereinten Nationen und ein 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit wäre, 

betonend, daß ein internationales Übereinkommen ein 
Schritt in Richtung auf die vollständige Beseitigung der 
Kernwaffen wäre, der zur allgemeinen und vollständigen 
Abrüstung unter strikter und wirksamer internationaler 
Aufsicht führen würde, 

mit Bedauern feststellend, daß die Abrüstungskonferenz 
auf ihrer Tagung 1993 nicht in der Lage war, Verhandlungen 
über dieses Thema zu führen, 

I. wiederholt ihr Ersuchen an die Abrüstungskonferenz, 
gegebenenfalls ausgehend von dem in der Anlage zu dieser 
Resolution enthaltenen Entwurf eines Übereinkommens über 
das Verbot des Einsatzes von Kernwaffen vorrangig Ver
handlungen aufzunehmen, um Einigung über ein inter
nationales Übereinkommen über das Verbot des Einsatzes 
oder der Androhung des Einsatzes von Kernwaffen unter 
allen Umständen zu erzielen; 

2. ersucht die Abrüstungskonferenz außerdem, der 
Generalversammlung über die Ergebnisse dieser Verhandlun
gen Bericht zu erstatten. 

ANLAGE 
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Entwurf eines Übereinkommens über das Verbot 
des Einsatzes von Kernwaffen 

Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens, 

höchst beunruhigt über die Bedrnhung, die die Existenz 
von Kernwaffen für den Fortbestand der Menschheit dar
stellt, 

überzeugt, daß jeder Einsatz von Kernwaffen eine Ver
letzung der Charta der Vereinten Nationen und ein Ver
brechen gegen die Menschlichkeit ist, 

sowie überzeugt, daß dieses Übereinkommen ein Schritt 
zur vollständigen Beseitigung der Kernwaffen wäre und 
schließlich zu allgemeiner und vollständiger Abrüstung unter 
strenger und wirksamer internationaler Kontrolle führen 
würde, 

entschlossen, die Verhandlungen zur Verwirklichung 
dieses Ziels weiterzuführen, 

sind wie folgt übereingekommen: 

Artikel 1 

Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens verpflichten 
sich feierlich, unter keinen Umständen Kernwaffen ein
zusetzen oder ihren Einsatz anzudrohen. 
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Artikel 2 

Dieses Übereinkommen gilt auf unbegrenzte Zeit. 

Artikel 3 

I. Dieses Übereinkommen liegt für alle Staaten zur 
Unterzeichnung auf. Ein Staat, der das Übereinkommen vor 
seinem Inkrafttreten gemäß Absatz 3 nicht unterzeichnet hat, 
kann ihm jederzeit beitreten. 

2. Dieses Übereinkommen bedarf der Ratifikation durch 
die Unterzeichnerstaaten. Die Ratifikations- oder Beitritts
urkunden werden beim Generalsekretär der Vereinten 
Nationen hinterlegt. 

3. Dieses Übereinkommen tritt in Kraft, sobald fünfund
zwanzig Regierungen, einschließlich der Regierungen der 
fünf Kemwaffenstaaten, ihre Ratifikationsurkunden gemäß 
Absatz 2 hinterlegt haben. 

4. Für Staaten, deren Ratifikations- oder Beitrittsurkunde 
nach Inkrafttreten dieses Übereinkommens hinterlegt wird, 
tritt es mit Hinterlegung der Ratifikations- oder Beitritts
urkunde in Kraft. 

5. Der Verwahrer unterrichtet umgehend alle Unter
zeichnerstaaten und beitretenden Staaten über den Zeitpunkt 
einer Unterzeichnung, den Zeitpunkt der Hinterlegung einer 
Ratifikations- oder Beitrittsurkunde, den Tag des Inkraft
tretens dieses Übereinkommens sowie über den Eingang 
anderer Mitteilungen. 

6. Dieses Übereinkommen wird vom Verwahrer gemäß 
Artikel 102 der Charta der Vereinten Nationen registriert. 

Artikel 4 

Dieses Übereinkommen, dessen arabischer, chinesischer. 
englischer, französischer, russischer und spanischer Wortlaut 
gleichermaßen verbindlich ist, wird beim Generalsekretär der 
Vereinten Nationen hinterlegt, der den Regierungen der 
Unterzeichnerstaaten und beitretenden Staaten gehörig 
beglaubigte Abschriften übermittelt. 

Zu URKUND DESSEN haben die von ihren Regierungen 
hierzu gehörig befugten Unterzeichneten dieses am __ _ 
des Jahres neunzehnhundertund in zur 
Unterzeichnung aufgelegte Übereinkommen unterzeichnet. 

C 

PROGRAMM DER VEREINTEN NATIONEN FÜR STIPENDIEN, 
AUSBILDUNG UND BERATUNGSDIENSTE AUF DEM GEBIET 

DER ABRÜSTUNG 

Die Generalversammlung, 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über 
das Programm der Vereinten Nationen für Stipendien, 
Ausbildunf, und Beratungsdienste auf dem Gebiet der 
Abrüstung, 

unter Hinweis auf ihren Beschluß in Ziffer 108 des 
Schlußdokuments der zehnten Sondertagung der Gene
ralversammlung', der ersten Sondertagung über Abrüstung, 
ein Stipendienprogramm für Abrüstung einzurichten, sowie 
auf ihre Beschlüsse in Anlage IV des Abschließenden 
Dokuments der zwölften Sondertagung der Generalver
sammlung", der zweiten Sondertagung über Abrüstung, mit 
denen sie unter anderem beschloß, das Programm fort
zusetzen, 

mit Genugtuung feststellend, daß im Rahmen des Pro
gramms bereits eine beträchtliche Anzahl von Staatsbeamten 
aus den im System der Vereinten Nationen vertretenen 
geographischen Regionen ausgebildet worden ist, von denen 
nun die meisten in ihrem Land oder bei ihrer Regierung in 
verantwortlicher Position für Abrüstungsfragen zuständig 
sind, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 37/100 G vom 
13. Dezember 1982, 38n3 C vom 15. Dezember 1983, 
39/63 B vom 12. Dezember 1984, 401151 H vom 16. De
zember 1985, 41/60 H vom 3. Dezember 1986, 42/39 I vom 
30. November 1987, 43n6 F vom 7. Dezember 1988, 
44/117 E vom 15. Dezember 1989,45/59 A vom 4. Dezem
ber 1990,46/37 E vom 6. Dezember 1991 und 47/53 A vom 
9. Dezember 1992, 

sowie mit Genugtuung feststellend, daß das Programm, so 
wie es konzipiert worden ist, es einer größeren Anzahl von 
Staatsbeamten, insbesondere aus den Entwicklungsländern, 
ermöglicht hat, mehr Fachkompetenz auf dem Gebiet der 
Abrüstung zu erwerben, 

die Auffassung vertretend, daß die Formen der Unter
stützung, die den Mitgliedstaaten, insbesondere den Entwick
lungsländern, im Rahmen des Programms zur Verfügung 
stehen, ihre Beamten besser in die Lage versetzen werden, 
den laufenden bilateralen und multilateralen Beratungen und 
Verhandlungen über Abrüstung zu folgen, 

1. bekräftigt ihre Beschlüsse, die in Anlage IV des 
Abschließenden Dokuments der zwölften Sondertagung der 
Generalversammlung und in dem mit Resolution 33nl E 
vom 14. Dezember 1978 gebilligten Bericht des Generalse
kretärs" enthalten sind; 

2. dankt den Regierungen Deutschlands, Finnlands, 
Japans und Schwedens dafür, daß sie im Jahr 1993 Stipen
diaten zum Studium ausgewählter Abrüstungsaktivitäten 
eingeladen und so zur Verwirklichung der Gesamtziele des 
Programms beigetragen haben; 

3. stellt mit Genugtuung fest, daß der Sekretariats
Bereich Abrüstungsfragen im Rahmen des Programms 
regionale Abrüstungs-Workshops für Afrika, Asien und den 
Pazifik sowie Lateinamerika und die Karibik veranstaltet; 

4. spricht dem Generalsekretär ihre Anerkennung für die 
Sorgfalt aus, mit der das Programm weiter durchgeführt 
wird; 

5. ersucht den Generalsekretär, das in Genf angesiedelte 
Programm im Rahmen der vorhandenen Ressourcen weiter 
durchzuführen und der Generalversammlung auf ihrer 
neunundvierzigsten Tagung Bericht zu erstatten. 

D 
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INFORMATIONSPROGRAMM DER VEREINTEN NATIONEN 
ÜBER ABRÜSTUNG 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihren 1982 auf ihrer zwölften Son
dertagung, der zweiten Sondertagung über Abrüstung, 
gefaßten Beschluß, mit dem die WeItabrüstungskampagne 
eingeleitet wurde", 
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eingedenk ihrer : verschiedenen Resolutionen zu dem 
Thema, einschließli h Resolution 47/53 D vom 9. Dezember 
1992, in der sie u ter anderem beschloß, daß die Welt
abrüstungskampagn von nun an die Bezeichnung "Informa
tionsprogramm der ereinten Nationen über Abrüstung" und 
der Freiwillige Tr ubandfonds für die WeItabrüstungs
kampagne die Beze' hnung "Freiwilliger Treuhandfonds für 
das Infonnationspr gramm der Vereinten Nationen über 
Abrüstung" führen ird, 

nnch Prüfung d r Berichte des Generalsekretärs vom 
24. August 1993 "ber das Informationsprogramm der 
Vereinten Nationen 9 und vom 22. September 1993 über 
den Beirat für Abrü tungsfragen im Zusammenhang mit der 
Durchführung des Informationsprogramms der Vereinten 
Nationen über Ab " tung7U sowie nach Prüfung der Schluß
akte der am 29. Ok ber 1993 abgehaltenen elften Beitrags
ankündigungskonfe enz der Vereinten Nationen für das 
Programm7 ! , 

mit Dank Kenntm nehmend von den bisherigen Beiträgen 
der Mitgliedstaaten zu dem Programm, 

l. begrüßt de Bericht des Generalsekretärs vom 
24. August 1993 über das Informationsprogramm der 
Vereinten Nationen über Abrüstung; 

2. spricht dem eneralsekretär ihre Anerkennung aus für 
seine Bemühungen, die ihm zur Verfügung stehenden Mittel 
wirksam einzusetz n, um Infonnationen über Rüstungs
begrenzung und rüstung bei den Inhabern von Wahl
ämtern, den Medi n, nichtstaatlichen Organisationen, in 
pädagogischen Kre sen und bei Forschungsinstituten mög
lichst weit zu ve reiten und ein aktives Seminar- und 
Konferenzprogram durchzuführen; 

3. nimmt mit ank Kenntnis von den Beiträgen der 
Informationszentre der Vereinten Nationen und der Regio
nalzentren für Abrü tung zu den Aktivitäten des Programms; 

4. empfiehlt, d ß das Programm seine Anstrengungen 
weiter darauf konz ntrieren sollte, 

a) auf sachlich, ausgewogene und objektive Weise über 
multilaterale Maß ahmen, insbesondere auch seitens der 
Vereinten Natione und der Abrüstungskonferenz, auf dem 
Gebiet der Rüstun begrenzung und Abrüstung zu informie
ren und aufzukläre sowie in der Öffentlichkeit Verständnis 
für die Wichtigkeit solcher Maßnahmen zu wecken und um 
Unterstützung daf" zu werben; 

b) den ungehin erten Zugang zu Informationen und den 
Gedankenaustausc zwischen dem öffentlichen Sektor und 
öffentlichen Intere sengruppen und Organisationen zu er
leichtern und als nabhängige Quelle ausgewogener und 
sachlicher Infonn linnen zu dienen, die einem ganzen 
Spektrum von A ffassungen Rechnung trägt, um eine 
sachlich fundiert Auseinandersetzung mit Fragen der 
Rüstungsbegrenzu g, der Abrüstung und der Sicherheit zu 
fördern; 

c) Treffen zur rleichterung des Meinungs- und Informa
tionsaustauschs z ischen dem staatlichen und dem nicht
staatlichen Sektor nd zwischen Regierungssachverständigen 
und anderen Expe en zu veranstalten, um die Suche nach 
Bereichen der Üb instimmung zu erleichtern; 

5. bittet alle Mitgliedstaaten, Beiträge zum FreiwiUigen 
Treuhandfonds für das Informationsprogramm der Vereinten 
Nationen über Abrüstung zu leisten; 

6. spricht dem Generalsekretär ihre Anerkennung aus für 
seine Unterstützung der Bemühungen. die Universitäten, 
andere akademische Institutionen und im Erziehungsbereich 
tätige nichtstaatliche Organisationen unternehmen, um 
weltweit mehr Abrüstungserziehung anzubieten. und bittet 
ihn, auf diesem Gebiet tätige Bildungsinstitutionen und 
nichtstaatliche Organisationen auch weiterhin zu unterstützen 
und mit ihnen zusammenzuarbeiten, ohne daß dies Kosten 
für den ordentlichen Haushalt der Vereinten Nationen ver
ursacht; 

7. beschließt, daß auf ihrer neunundvierzigsten Tagung 
eine zwölfte Beitragsankündigungskonferenz der Vereinten 
Nationen für das Informationsprogramm der Vereinten 
Nationen über Abrüstung stattfinden soll, und gibt der 
Hoffnung Ausdruck, daß bei dieser Gelegenheit alle diejeni
gen Mitgliedstaaten, die noch keine freiwiUigen Beiträge 
angekündigt haben, dies eingedenk der Ziele der Dritten 
Abrüstungsdekade" und der Notwendigkeit, ihren Erfolg zu 
gewährleisten. nunmehr tun werden; 

8. ersucht den Generalsekretär, der General versammlung 
auf ihrer neunundvierzigsten Tagung einen Bericht vor
zulegen, der sich sowohl mit der Durchführung der Aktivitä
ten des Programms durch das System der Vereinten Natio
nen im Jahr 1994 als auch mit den seitens des Systems für 
1995 vorgesehenen Aktivitäten des Programms befaßt; 

9. beschließt außerdem, einen Punkt mit dem Titel 
"Informationsprogramm der Vereinten Nationen über Abrü
stung" in die vorläufige Tagesordnung ihrer neunundvierzig
sten Tagung aufzunehmen. 

E 
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REGIONALZENTRUM DER VEREINTEN NATIONEN FÜR FRIEDEN 
UND ABRÜSTUNG IN AFRIKA, REGJONALZENTRUM DER 
VEREINTEN NATIONEN FÜR FRIEDEN UND ABRÜSTUNG IN 
AsIEN UND IM P AZIFIK UND REGION ALZENTRUM DER 
VEREINTEN NATIONEN FÜR FRIEDEN, ABRÜSTUNG UND 
ENTWICKLUNG IN LATEINAMERIKA UND IN DER KARIBIK 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 40/151 G vom 
16. Dezember 1985, 41/60 D vom 3. Dezember 1986, 
42/39 J vom 30. November 1987 und 43/76 D vom 7. De
zember 1988 über das Regionalzentrum der Vereinten 
Nationen flir Frieden und Abrüstung in Afrika, 41160 J vom 
3. Dezember 1986, 42/39 K vom 30. November 1987 und 
43/76 H vom 7. Dezember 1988 über das Regionalzentrum 
der Vereinten Nationen für Frieden, Abrüstung und Entwick-
1ung in Lateinamerika und in der Karibik, 42/39 D vom 
30. November 1987 und 43/76 G vom 7. Dezember 1988 
über das Regionalzentrum der Vereinten Nationen für 
Frieden und Abrüstung in Asien, 44/117 F vom 15. Dezem
ber 1989,45/59 E vom 4. Dezember 1990 und 46/37 F vom 
9. Dezember 1991 sowie ihren Beschluß 47/421 vom 
9. Dezember 1992 über das Regionalzentrum der Vereinten 
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Nationen für Frieden und Abrüstung in Afrika, das Regional
zentrum der Vereinten Nationen für Frieden und Abrüstung 
in Asien und im Pazifik und das Regionalzentrum der 
Vereinten Nationen für Frieden, Abrüstung und Entwicklung 
in Lateinamerika und in der Karibik, 

in Bekräftigung ihrer Resolutionen 46/36 F vOtu 6. Dezem
ber 1991 und 47/52 G vom 9. Dezember 1992 über regionale 
Abrüstung einschließlich vertrauenbildender Maßnahmen, 

eingedenk der Bestimmungen des Artikels 11 Absatz I der 
Charta der Vereinten Nationen, wonach eine der Aufgaben 
der Generalversammlung darin besteht, sich mit den aH
gemeinen Grundsätzen der Zusammenarbeit zur Wahrung 
des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit, ein
schließlich der Grundsätze für die Abrüstung und die 
Rüstungsbegrenzung, zu befassen, 

eingedenk dessen, daß das veränderte internationale 
Umfeld neue Gelegenheiten für die Fortsetzung der Abrü
stung geschaffen sowie neue Herausforderungen mit sich 
gebracht hat, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs, 
der die zur Stärkung des Sekretariats-Bereichs Abrüstungs
fragen getroffenen Maßnahmen enthält", 

überzeugt, daß die von den Mitgliedstaaten der einzelnen 
Regionen vereinbarten Initiativen und Aktivitäten zur 
Förderung des Vertrauens sowie die Durchführung und 
Koordinierung regionaler Aktivitäten im Rahmen des 
Informationsprogramms der Vereinten Nationen über 
Abrüstung6 die Ausarbeitung wirksamer Maßnahmen auf 
dem Gebiet der Vertrauensbildung, der Rüstungsbegrenzung 
und der Abrüstung in diesen Regionen unterstützen und 
erleichtern würden, 

mit Genugtuung über das von den Regionalzentren 
durchgeführte Tätigkeitsprograrnm, das wesentlich zur 
Verständigung und Zusammenarbeit zwischen den Staaten 
der einzelnen Regionen beigetragen und somit die RoHe 
gestärkt hat, die jedem Regionalzentrum auf dem Gebiet des 
Friedens, der Abrüstung und der Entwicklung zukommt, 

Kenntnis nehmend von den Auffassungen der Regionalzen
tren, die in dem Bericht des Generalsekretärs über den Beirat 
für Abrüstungsfragen'O enthalten sind, 

in Anerkennung der Notwendigkeit, den Regionalzentren 
finanzielle Lebensfähigkeit und Stabilität zu verleihen, um 
ihnen die wirksame Planung und Durchführung ihrer 
jeweiligen Tätigkeitsprogramme zu erleichtern, 

mit dem Ausdruck ihres Dankes an die Mitgliedstaaten 
sowie an die internationalen staatlichen und nichtstaadichen 
Organisationen und Stiftungen, die Beiträge zu den Treu
handfonds der drei Regionalzentren geleistet haben, 

1. würdigt die Aktivitäten, die zur Zeit von den Regio
nalzentren durchgeführt werden, um dringende Abrüstungs
und Sicherheitsfragen aufzuzeigen und für ein besseres 
Verständnis dieser Fragen zu sorgen sowie im Einklang mit 
ihrem Mandat nach den besten Lösungen unter den in der 
jeweiligen Region herrschenden konkreten Gegebenheiten zu 
suchen; 

2. ermutigt die Regionalzentren, ihre Bemühungen um 
die Förderung der Zusammenarbeit zwischen den Staaten in 

ihrer jeweiligen Region weiter zu verstärken, um die 
Ausarbeitung wirksamer Vertrauensbildungs-, Rüstungs
begrenzungs- und AbTÜstungsmaßnahmen zu erleichtern, mit 
dem Ziel, den Frieden und die Sicherheit zu festigen; 

3. ermutigt außerdem dazu, die Möglichkeiten der 
Regionalzentren zur Aufrechterhaltung des vermehrten 
Interesses an der Neubelebung der Vereinten Nationen und 
der diesbezüglichen Impulse weiter zu nutzen, um den 
Herausforderungen einer neuen Phase der internationalen 
Beziehungen zu begegnen und die Ziele und Grundsätze der 
Charta der Vereinten Nationen in bezug auf den Frieden, die 
Abrüstung und die Entwicklung zu verwirklichen, unter 
Berücksichtigung der von der Abrüstungskommission auf 
ihrer Arbeitstagung 1993 verabschiedeten Leidinien und 
Empfehlungen für regionale Abrüstungsansätze im Kontext 
der weltweiten Sicherheit63

; 

4. appelliert erneut an die Mitgliedstaaten sowie an die 
internationalen staatlichen und nichtstaatHchen Organisatio
nen und Stiftungen, freiwillige Beiträge zu leisten, damit die 
Tätigkeitsprogramme der Regionalzentren und ihre wirksame 
Durchführung noch verstärkt werden; 

S. ersucht den Generalsekretär, den Regionalzentren bei 
der Durchführung ihrer Tätigkeitsprogramme auch weiterhin 
jede erforderliche Unterstützung zu gewähren; 

6. ersucht den Generalsekretär außerdem, der General
versammlung auf ihrer neunundvierzigsten Tagung über die 
Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten; 

7. beschließt die Aufnahme des Punktes "Regionalzen
trum der Vereinten Nationen für Frieden und Abrüstung in 
Afrika, Regionalzentrum der Vereinten Nationen für Frieden 
und Abrüstung in Asien und im Pazifik und Regionalzentrum 
der Vereinten Nationen für Frieden, Abrüstung und Entwick
lung in Lateinamerika und in der Karibik" in die vorläufige 
Tagesordnung ihrer neunundvierzigsten Tagung. 

81. Plenarsitzung 
16. Dezember 1993 

48n7. Überprüfung der Durchführung der Empfeblun
gen und Beschlüsse der zehnten Sondertagung 
der Generalversammlung 

A 

BERICHT DER ABRÜSTUNGSKOMMISSION 

Die Generalversammlung, 

nach Behandlung des Jahresberichts der Abrüstungs
kommission17

, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 47/54 A vom 9. De
zember 1992 und 47/54 G vom 8. April 1993, 

sowie unter Hinweis auf den Vorschlag, in die Tagesord
nung der Abrustungskommission einen neuen Punkt mit dem 
Titel "Allgemeine Leitlinien für die Nichtverbreitung, unter 
besonderer Berücksichtigung der Massenvernichtungswaffen " 
aufzunehmen, 

in Anbetracht der der Abrüstungskommission zugedachten 
Rolle und des Beitrags, den sie durch die Prüfung und 
Vorlage von Empfehlungen zu verschiedenen Problemen auf 
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dem Gebiet der A~rüstung und durch die Förderung der 
Durchführung der einschlägigen Beschlüsse der zehnten 
Sondertagung leiste soll, 

1. nimmt Kenn is von dem Jahresbericht der Abrü
stungskommission; 

2. spricht der A rüstungskommission ihre Anerkennung 
aus für das von ihr im Konsens verabschiedete Paket von 
Leitlinien und Ern fehlungen für regionale Ansätze zur 
Abrüstung im Kont xt der weltweiten Sicherheit", die der 
Generalversammlun gemäß dem verabschiedeten Dokument 
betreffend "Mittel u d Wege zur Verbesserung der Arbeits
weise der Abrüs ungskommission"74 zur Behandlung 
empfohlen wurden; 

3. schließt sich den von der Abrüstungskommission 
verabschiedeten Lei linien und Empfehlungen für regionale 
Ansätze zur Abrüst g im Kontext der weltweiten Sicherheit 
an; 

4. stellt mit Ge ugtuung fest, daß die Abrüstungskom
mission bei der rbeiführung einer Einigung über die 
Leitlinien und Ern ehlungen im Rahmen ihres Tagesord
nungspunktes "Die olle von Wissenschaft und Technik im 
Kontext der intern . onalen Sicherheit, der Abrüstung und 
anderer damit zus enhängender Gebiete", dessen Behand
lung 1994 abgesch ossen werden soll, beträchtliche Fort
schritte erzielt hat; 

5. stellt fest, aß die Abrüstungskommission ihren 
Tagesordnungspunk "Prozeß der nuklearen Abrüstung im 
Rahmen des Weltfri ens und der internationalen Sicherheit 
mit dem Ziel der Beseitigung der Kernwaffen", dessen 
Behandlung 1994 a geschlossen werden soll, weiter behan
delt hat; 

6. erklärt erneu, wie wichtig es ist, den Dialog und die 
Zusammenarbeit z ischen dem Ersten Ausschuß, der 
Abrüstungskommis ion und der Abrüstungskonferenz weiter 
zu verstärken; 

7. empfiehlt, d die Abrüstungskonferenz im Rahmen 
ihrer Zuständigkeit die Leitlinien und Empfehlungen für 
regionale Ansätze z r Abrüstung im Kontext der weltweiten 
Sicherheit behande ; 

8. bekräftigt au erdem die Rolle der Abrüstungskommis
sion als fachlich sp zialisiertes Beratungsgremium innerhalb 
des multilateralen brüstungsmechanismus der Vereinten 
Nationen, der ein ehende Erörterungen über bestimmte 
Abrüstungsfragen e öglicht, die zur Vorlage von konkreten 
Empfehlungen zu iesen Fragen führen; 

9. ermutigt die Abrüstungskommission, auch weiterhin 
alles zu tun, um i Arbeitsmethoden zu verbessern, damit 
sie in der Lage ist sich gezielt auf eine begrenzte Anzahl 
von Schwerpunkt men auf dem Gebiet der Abrüstung zu 
konzentrieren, eing enk des von ihr gefaßten Beschlusses, 
ihre Tagesordnun auf die gestaffelte Behandlung von 
jeweils drei Gegen tänden umzustellen; 

10. ersucht die brüstungskommission, ihre Arbeit im 
Einklang mit ihre in Ziffer 118 des Schlußdokuments der 
zehnten Sondertagu g der Generalversammlung' festgelegten 
Mandat und Ziffer der Resolution 37/78 H vom 9. Dezem
ber 1982 fortzusetz n und zu diesem Zweck alles zu tun, um 

zu konkreten Empfehlungen zu den Punkten auf ihrer 
Tagesordnung zu gelangen, unter Berücksichtigung des 
verabschiedeten Dokuments betreffend "Mittel und Wege zur 
Verbesserung der Arbeitsweise der Abrüstungskommission"; 

11. stellt fest, daß die Abrüstungskommission auf ihrer 
Organisationstagung 1993 die folgenden Gegenstände zur 
Behandlung und zum Abschluß auf ihrer Arbeitstagung 1994 
angenommen hat: 

I) Prozeß der nuklearen Abrüstung im Rahmen des 
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit mit 
dem Ziel der Beseitigung der Kernwaffen; 

2) Die Rolle von Wissenschaft und Technik im Kontext 
der internationalen Sicherheit, der Abrüstung und 
anderer damit zusammenhängender Gebiete; 

12. stellt außerdem fest, daß die Abrüstungskommission 
auf ihrer Organisationstagung 1993 einen Punkt mit dem 
Titel "Internationale Waffentransfers, mit besonderem Hin
weis auf die Resolution 46/36 H vom 6. Dezember 1991" in 
die Tagesordnung ihrer Arbeitstagung 1994 aufgenommen 
hat; 

13. ersucht die Abrüstungskommission außerdem, 1994 
für einen Zeitraum von höchstens vier Wochen zusammen
zutreten und der Generalversammlung auf ihrer neunundvier
zigsten Tagung einen Bericht über ihre Sacharbeit vor
zulegen; 

14. ersucht den Generalsekretär, der Abrüstungskommis
sion den Jahresbericht der Abrüstungskonferenz" zusam
men mit allen Abrüstungsfragen betreffenden Teilen des 
offiziellen Protokolls der achtund vierzigsten Tagung der 
Generalversammlung zu übermitteln und der Kommission 
jede zur Durchführung dieser Resolution benötigte Unter
stützung zu gewähren; 

15. ersucht den Generalsekretär außerdem, sicherzustellen, 
daß die Kommission und ihre Nebenorgane alle Dolmetsch
und Übersetzungsdienste in den Amtssprachen erhalten, und 
zu diesem Zweck vorrangig alle erforderlichen Ressourcen 
und Dienste zuzuweisen; 

16. beschließt die Aufnahme des Punktes "Bericht der 
Abrüstungskommission" in die vorläufige Tagesordnung 
ihrer neunundvierzigsten Tagung. 

B 

81. Plenarsitzung 
16. Dezember 1993 

BERICHT DER ABRÜSTUNGSKONFERENZ 

Die Generalversammlung, 

nach Behandlung des Berichts der Abrüstungskonferenz", 

überzeugt, daß der Abrüstungskonferenz als dem einzigen 
Forum der internationalen Gemeinschaft für multilaterale 
Abrüstungsverhandlungen bei den Sachverhandlungen über 
vorrangige Abrüstungsfragen die zentrale Rolle zukommt, 

in dieser Hinsicht die Auffassung vertretend, daß das 
derzeitige internationale Klima den multilateralen Verhand
lungen, die mit dem Ziel konkreter Ubereinkünfte geführt 
werden, zusätzlichen Anstoß verleihen wird, 
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Kenntnis nehmend von dem Beschluß der Abrüstungskon
ferenz, dem Ad-hoc-Ausschuß für das Verbot von Kernver
sueben ein Mandat zur Aushandlung eines solchen Verbots 
zu erteilen29

• 

mit Genugtuung Kennmis nehmend von den hisherigen 
Ergebnissen in bezug auf eine verbesserte und wirksame 
Arbeitsweise der Abrüstungskonferenz sowie von dem Be
schluß, außerhalb der kalendermäßigen Tagungen Kon
sultationen zu führen, mit dem Ziel, in der Zeit zwischen 
den Tagungen einen Konsens in der Frage ihrer Zusammen
setzung herbeizuführen, sowie von dem Beschluß, auf ihrer 
Tagung 1994 die Konsultationen über die Frage der Tages
ordnung fortzusetzen, 

1. bekräftigt die Rolle der Abrüstungskonferenz als des 
einzigen Forums für multilaterale Abrüstungsverhandlungen, 
über das die internationale Gemeinschaft verfügt; 

2. begrüßt die Entschlossenheit der Abrüstungskonferenz, 
dieser Aufgabe im Lichte der Entwicklung der internationa
len Situation nachzukommen, mit dem Ziel, rasch wesentli
che Fortschritte in bezug auf die vorrangigen Gegenstände 
ihrer Tagesordnung zu erzielen; 

3. begrüßt außerdem den Beschluß der Abrüstungskon
ferenz, ihrem Ad-hoc-Ausschuß für ein Verbot von Kernver
suchen ein Mandat zur Aushandlung eines solchen Verbots 
zu erteilen; 

4. bittet die Abrüstungskonferenz nachdrücklich, zu 
einem Konsens zu gelangen, der die Erhöhung ihrer Mit
gliederzahl vor dem Beginn ihrer Tagung 1994 ermöglichen 
würde; 

5. unterstützt die laufende Überprüfung der Tagesord
nung, der Zusammensetzung und der Arbeitsmethoden der 
Abrüstungskonferenz; 

6. ersucht den Generalsekretär, sicherzustellen, daß die 
Abrüstungskonferenz für ihre Verhandlungen über zusätzli
che administrative, fachliche und Konferenzunterstützungs
dienste verfügt; 

7. ersucht die Abrüstungskonferenz, der Generalver
sammlung auf ihrer neunundvierzigsten Tagung einen 
Tätigkeitsbericht vorzulegen; 

8. beschließt die Aufnahme des Punktes "Bericht der 
Abrüstungskonferenz" in die vorläufige Tagesordnung ihrer 
neunundvierzigsten Tagung. 

81. Plenarsitzung 
16. Dezember 1993 

4snS. Nukleare Rüstung Israels 

Die Generalversammlung. 

eingedenk der einschlägigen Resolutionen der Vereinten 
Nationen, 

Kennmis nehmend von den einschlägigen Resolutionen, 
welche die Generalkonferenz der Internationalen Atom
energie-Organisation verabschiedet hat, zuletzt Resolution 
GC(XXXVII)/RES/627 vom 1. Oktober 199334

, 

im Bewußtsein der jüngsten positiven Entwicklungen im 
Nahost-Friedensprozeß, 

1. fordert Israel auf, auf den Besitz von Kernwaffen zu 
verzichten und dem Vertrag über die Nichtverbreitung von 
Kernwaffen" beizutreten; 

2. fordert die Staaten der Region auf, alle ihre kerntech
nischen Anlagen der Kemmaterialüberwachung der Inter
nationalen Atomenergie-Organisation zu unterstellen; 

3. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
über die Durchführung dieser Resolution Bericht zu er
statten; 

4. beschließt die Aufnahme des Punktes "Nukleare 
Rüstung Israels" in die vorläufige Tagesordnung ihrer 
neunundvierzigsten Tagung. 

81. Plenarsitzung 
16. Dezember 1993 

48n9. Ühereinkommen über das Verbot oder die 
Beschränkung des Einsatzes bestimmter kon
ventioneller Waffen, die übermäßige Verletzun
gen verursachen oder unterschiedslos wirken 
können 

Die Generalversammlung. 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 321152 vom 19. De
zember 1977, 35/153 vom 12. Dezember 1980, 36/93 vom 
9. Dezember 1981, 37n9 vom 9. Dezember 1982, 38/66 
vom 15. Dezember 1983, 39/56 vom 12. Dezember 1984, 
40/84 vom 12. Dezember 1985, 41150 vom 3. Dezember 
1986,42130 vom 30. November 1987, 43/67 vom 7. Dezem
ber 1988,45/64 vom 4. Dezember 1990,46/40 vom 6. De
zember 1991 und 47/56 vom 9. Dezember 1992, 

mit GenulJtuung darauf hinweisend, daß am 10. Oktober 
1980 das "Ubereinkommen über das Verbot oder die Be
schränkung des Einsatzes bestimmter konventioneller Waf
fen, die übermäßige Verletzungen verursachen oder unter
schiedslos wirken können"" samt dem Protokoll über nicht 
entdeckbare Splitter (Protokoll 1)", dem Protokoll über das 
Verbot oder die Beschränkung des Einsatzes von Minen, 
Sprengfallen und anderen Vorrichtungen (Protokoll II)" so
wie dem Protokoll über das Verbot oder die Beschränkung 
des Einsatzes von Brandwaffen (Pmtokoll III)" angenommen 
wurde. 

sowie unter Hinweis auf die Rolle, die das Internationale 
Komitee vom Roten Kreuz bei der Ausarbeitung des 
Übereinkommens und der dazugehörigen Protokolle gespielt 
hat, 

mit Genugtuung feststellend, daß das Übereinkommen und 
die drei dazugehörigen Protokolle nach Erfüllung der in 
Artikel 5 des Ubereinkommens genannten Bedingungen am 
2. Dezember 1983 in Kraft getreten sind, 

ferner unter Hinweis auf die von den Vertragsstaaten des 
Übereinkommens und der dazugehörigen Protokolle einge
gangene Verpflichtung, die darin genannten Ziele und 
Bestimmungen zu achten, insbesondere die im neunten 
Präambelabsatz des Übereinkommens genannten Bestimmun
gen betreffend den Wunsch, den Einsatz bestimmter kon
ventioneller Waffen zu verbieten oder weiter zu beschränken, 
sowie den Glauben, daß die in diesem Bereich erzielten 
positiven Ergebnisse die wichtigsten Abrüstungsgespräcbe 
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erleichtern können, mit dem Ziel, der Herstellung, Lagerung 
und Weitergabe solcher Waffen ein Ende zu setzen, 

feststellend, daß ach Artikel 8 des Übereinkommens 
Konferenzen einberu n werden können, um Änderungen des 
Übereinkommens od r eines dazugehörigen Protokolls zu 
prüfen, zusätzliche Protokolle über andere Kategorien 
konventioneller Waft n, die durch die bestehenden Protokol
le nicht erfaßt sind zu prüfen, die Tragweite und die 
Anwendung der Kon ention und der dazugehörigen Proto
kolle zu überprüfen nd etwaige Änderungsvorschläge oder 
zusätzliche Protokoll zu prüfen, 

mit Genugtuung fi ststellend, daß ein Vertragsstaat den 
Generalsekretär der ereinten Nationen gebeten hat, nach 
Artikel 8 Absatz 3 d s Übereinkommens eine Konferenz zur 
Überprüfung des Üb reinkommens und der dazugehörigen 
Protokolle einzuberu en und dabei der Frage der Schützen
abwehnninen Vorran einzuräumen, 

sowie feststellend daß auf internationalen Tagungen 
mögliche Beschränk gen des Einsatzes anderer Waffenkate
gorien erörtert word n sind, die durch das Übereinkommen 
und die dazugehö 'gen Protokolle derzeit nicht erfaßt 
werden, 

in Bekräftigung ih er Überzeugung, daß eine allgemeine 
und verifizierbare Y, reinbarung über das Verbot oder die 
Beschränkung des insatzes bestimmter konventioneller 
Waffen das Leid der ivilbevölkerung und der Kombattanten 
beträchtlich verringe n würde, 

in dem Wunsche, ie internationale Zusammenarbeit .uf 
dem Gebiet des Ve ts oder der Beschränkung des Ein
satzes bestimmter k nventioneller Waffen zu verstärken, 
insbesondere im Hin liek auf die Beseitigung von Minenfel
dern, Minen und Sp ngfallen, 

in dieser Hinsicht nter Hinweis auf ihre Resolution 4817 
vom 19, Oktober 19 3 über Hilfe bei der Minenräumung, 

1. nimmt mit Bej. iedigung Kenntnis von dem Bericht des 
Generalsekretärs 77, 

2. stellt mit Gen tuung fest, d.ß weitere Staaten das am 
10. April 1981 in N York zur Unterzeichnung aufgelegte 
"Übereinkommen ü r das Verbot oder die Beschränkung 
des Einsatzes best mmter konventioneller Waffen, die 
übermäßige Verletzu gen verursachen oder unterschiedslos 
wirken können" unt zeichnet, ratifiziert oder angenommen 
haben beziehungswe se ihm beigetreten sind; 

3. bittet naehdrü klieh ane Staaten, soweit nicht bereits 
geschehen, alles zu un, um möglichst bald Vertragspartei 
des Übereinkommen zu werden, sowie alle Nachfolgesta.
ten, geeignete Maß men zu ergreifen, damit schließlich 
alle Staaten Vertrags arteien des Ubereinkommens werden; 

4. fordert den G neralsekretär der Vereinten N.tionen in 
seiner Eigenschaft Verwahrer des Übereinkommens und 
der drei dazugehörig n Protokolle auf, die Generalversamm
lung regelmäßig übe Beitritte zu dem Übereinkommen und 
den Protokollen zu ntetrichten; 

5. begrüßt das a den Generalsekretär gerichtete Ersu
chen, zu einem geei neten Zeitpunkt, nach Möglichkeit im 
Jahr 1994, eine .. erprüfungskonferenz nach Artikel 8 
Absatz 3 des Überei kommens einzuberufen; 

6. ermutigt die Vertragsstaaten, den Generalsekretär zu 
ersuchen, so bald wie möglich eine Gruppe von Regierungs
sachverständigen zur Vorbereitung der Überpriifungskon
ferenz einzusetzen sowie die erforderliche Hilfe zu gewähren 
und die Bereitstellung von Diensten sicherzustellen, ein
schließlich der Ausarbeitung der erforderlichen analytischen 
Berichte für die Überprüfungskonferenz und die Sachver
ständigengruppe; 

7. fordert die Staaten auf, möglichst zahlreich an der 
Konferenz teilzunehmen, zu der die Vertragsstaaten inter
essierte nichtstaatliche Organisationen, insbesondere das 
Internationale Komitee vom Roten Kreuz, einladen können; 

8. beschließt die Aufnahme des Punktes "Überein
kommen über das Verbot oder die Beschränkung des 
Einsatzes bestimmter konventioneller Waffen, die über
mäßige Verletzungen verursachen oder unterschiedslos 
wirken können lt in die vorläufige Tagesordnung ihrer 
neunundvierzigsten Tagung. 

81. Plenarsitzung 
16. Dezember 1993 

48/80. Antarktis-Frage 

Die Generalversammlung, 

nach Behandlung des Punktes "Antarktis-Frage", 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 38/77 vom 15. De
zember 1983, 39/152 vom 17. Dezember 1984, 40/156 A 
und B vom 16. Dezember 1985, 41/88 A und B vom 
4. Dezember 1986,42/46 A und B vom 30. November 1987, 
43/83 A und B vom 7. Dezember 1988, 44/124 A und B 
vom 15. Dezember 1989 und 45/78 A und B vom 12. De
zember 1990, 46/41 A und B vom 6. Dezember 1991 und 
47/57 vom 9. Dezember 1992, 

sowie unter Hinweis auf die entsprechenden Absätze der 
Schlußdokumente, die von dem im Juni 1990 in Abuja 
abgehaltenen zweiten Treffen der Staaten der Südatlantischen 
Zone des Friedens und der Zusammenarbeit's, der im 
August 1991 in Ist.nbul abgeh.ltenen Zwanzigsten Islami
schen Außenministerkonferenz", dem im Oktober 1991 in 
Harare abgehaltenen Treffen der Regierungschefs der 
Commonwealth-Länder'o und der im September 1992 in 
Jakarta abgehaltenen Zehnten Konferenz der Staats- und 
Regierungschefs der nichtgebundenen Länder'" verabschiedet 
wurden; 

unter Berücksichtigung der Aussprachen, die seit ihrer 
achtunddreißigsten Tagung über diesen Punkt stattgefunden 
haben, 

in Bekrilftigung des Grundsatzes, daß die internationale 
Gemeinschaft Anspruch darauf hat, Informationen über alle 
Aspekte der Antarktis zu erhalten, und daß die Vereinten 
Nationen gemäß den Resolutionen der Generalversammlung 
41188 A, 42/46 B, 43/83 A, 44/124 B, 45/78 A, 46/41 A und 
47/57 zur Sammelstelle für alle diese Informationen gemacht 
werden sollen, 

mit Genugtuung über den Beschluß der Beratenden 
Vertragsparteien des Antarktis-Vertrages, dem General
sekretär den Schluß bericht der vom I!. bis 20. November 
1992 in Venedig (Italien) abgehaltenen Siebzehnten Beraten
den Tagung des Antarktis-Vertrages vorzulegen, 
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im Bewußtsein der besonderen Bedeutung, die der Antark
tis für die internationale Gemeinschaft zukommt, unter 
anderem was den Weltfrieden und die internationale Si
cherheit, die Umwelt, ihren Einfluß auf die globalen Klima
verhältnisse, die Wirtschaft und die wissenschaftliche 
Forschung betrifft, 

sowie im Bewußtsein der Wechselbeziehung zwischen der 
Antarktis und den physikalischen, chemischen und biologi
schen Prozessen, die das gesamte Erdsystem regeln, 

mit Genugtuung darüber, daß immer mehr anerkannt wird, 
welchen bedeutenden Einfluß die Antarktis auf die Umwelt 
und die Ökosysteme der ganzen Welt ausübt, 

sowie mit Genugtuung darüber, daß die Konferenz der 
Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung den Wert 
der Antarktis als Gebiet für die Durchführung wissenschaftli
cher Forschungsarbeiten, insbesondere soweit sie grundle
gend für das Verständnis der globalen Umwelt sind, aner
kannt hat8l

, 

ferner mit Genugtuung über die zunehmende Unterstüt
zung, so auch seitens einiger Beratender Vertragsparteien des 
Antarktis-Vertrages, für den Gedanken, aus der Antarktis ein 
Naturschutzgebiet oder einen Weltpark zu machen, um den 
Schutz und die Erhaltung ihrer Umwelt und der von ihr 
abhängenden und mit ihr verbundenen Ökosysteme zum 
Nutzen der gesamten Menschheit zu gewährleisten, 

mit Genugtuung darüber, daß die Notwendigkeit, die 
wissenschaftlichen Forschungsstationen in der Antarktis 
international zu koordinieren, damit unnötige Doppelarbeit 
und logistische Unterstützungseinrichtungen auf ein Mindest
maß reduziert werden, jetzt eher anerkannt wird, 

sowie mit Genugtuung darüber, daß sich die internationale 
Gemeinschaft zunehmend mit der Antarktis befaßt und für 
diese interessiert, und überzeugt von den Vorteilen, die eine 
bessere Kenntnis der Antarktis für die gesamte Menschheit 
mit sich bringt, 

erneut erklärend, daß die Bewirtschaftung und Nutzung 
der Antarktis in Übereinstimmung mit den Zielen und 
Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen und im 
Interesse der Wahrung des Weltfriedens und der internatio
nalen Sicherheit sowie der Förderung der internationalen 
Zusammenarbeit zum Nutzen der gesamten Menschheit 
erfolgen sollte, 

überzeugt von der Notwendigkeit einer konzertierten 
internationalen Zusammenarbeit, um die Antarktis und die 
von ihr abhängenden Ökosysteme für künftige Generationen 
vor von außen herangetragenen Beeinträchtigungen der 
Umwelt zu schützen und zu bewahren, 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre
tärs" über den Bericht der Siebzehnten Beratenden Tagung 
des Antarktis-Vertrages; 

2. begrüßt den Bericht des Generalsektetärs über den 
Zustand der Umwelt in der Antarktis" und ersucht den 
Generalsektetär, die Möglichkeiten zu sondieren, im Rahmen 
der vorhandenen Ressourcen Daten, die von verschiedenen 
Organisationen bei der Erstellung künftiger Jahresberichte 
eingehen, auszugsweise als offizielle Dokumente der Ver
einten Nationen zu veröffentlichen; 

3. weist - Kenntnis nehmend von der Mitarbeit einiger 
Sonderorganisationen und Programme der Vereinten Natio
nen auf der Siebzehnten Beratenden Tagung des Antarktis
Vertrages - von neuem auf die Notwendigkeit hin, daß der 
Generalsekretär beziehungsweise dessen Beauftragter zu den 
Tagungen der Beratenden Vertragsparteien des Antarktis
Vertrages eingeladen wird; 

4. legt - mit Genugtuung über den Beschluß der Bera
tenden Vertragsparteien des Antarktis-Vertrages, Informa
tionen über die Siebzehnte Beratende Tagung des Antarktis
Vertrages zur Verfügung zu stellen - den Vertragsparteien 
nahe, dem Generalsektetär fortlaufend weitere Informationen 
und Dokumente über alle Aspekte der Antarktis zur Ver
fügung zu stellen, und ersucbt den Generalsektetär, der 
Generalversammlung auf ihrer neunundvierzigsten Tagung 
einen Evaluierungsbericht darüber vorzulegen; 

5. begrüßt die Verpflichtung, welche die Beratenden 
Vertragsparteien des Antarktis-Vertrages nach Kapitel 17 der 
von der Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und 
Entwicklung verabschiedeten Agenda 21" eingegangen 
sind. wie in Artikel III des Antarktis-Vertrages" vorgese
hen, auch künftig 

a) sicherzustellen, daß Daten und Informationen von 
wissenschaftlichen Forschungsaktivitäten, die in der Antark
tis durchgeführt wurden, der internationalen Gemeinschaft 
frei zugänglich sind; 

b) den Zugang der internationalen wissenschaftlichen 
Welt und der Sonderorganisationen der Vereinten Nationen 
zu solchen Daten und Informationen zu verbessern, ins~ 
besondere auch mittels der Förderung von in regelmäßigen 
Abständen veranstalteten Seminaren und Symposien; 

6. bittet die Beratenden Vertragsparteien des Antarktis
Vertrages nachdrücklich, auf den auf der Konferenz der 
Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung erzielten 
Übereinkommen aufzubauen, insbesondere in der in Ziffer 5 
genannten Weise, und in diesem Zusammenhang aktiv die 
Möglichkeit in Erwägung zu ziehen, ab 1994 mit möglichst 
breiter internationaler Beteiligung, so auch mit Beteiligung 
internationaler Organisationen wie den Vereinten Nationen, 
jährlich ein Seminar/Symposium zur Behandlung von Fragen 
im Zusammenhang mit der Umwelt zu veranstalten; 

7. bittet die Beratenden Vertragsparteien des Antarktis
Vertrages außerdem nachdrücklich, Überwachungs- und 
Durchführungsmechanismen zu schaffen, um die Einhaltung 
der im Madrider Umweltschutzprotokoll von 1991 enthalte
nen Bestimmungen zu gewährleisten; 

8. wiederholt - mit Genugtuung über das durch die 
Beratenden Vertragsparteien des Antarktis-Vertrages in 
Übereinstimmung mit dem Madrider Protokoll ausgesproche
ne Verbot der Prospektion und des Abbaus von Bodenschät
zen in der Antarktis und ihrer Umgebung während der 
nächsten fünfzig Jahre - ihre Forderung, diesem Verbot 
dauernden Bestand zu geben; 

9. wiederholt außerdem ihre Forderung, daß jede 
Initiative zur Ausarbeitung einer internationalen Konvention 
zur Errichtung eines Naturschutzgebiets oder eines Weltparks 
in der Antarktis und den von ihr abhängigen und mit ihr 
verbundenen Ökosystemen unter voller Mitwirkung der 
internationalen Gemeinschaft ausgehandelt werden muß; 
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10. bekräftigt - jnit Genugtuung über die konkreten 
Schritte, die das SeJ<retariat mit der Veröffentlichung über 
die Antarktis durch die Hauptabteilung Presse und Informa
tion unternommen hat - die Notwendigkeit, der Öffent
lichkeit stärker vor, Augen zu führen, wie wichtig die 
Antarktis für das ök1system ist, und ersucht den Generalse
kretär in dieser Hin. ht, auf dem Weg über die Hauptabtei
lung Presse und In~ rmation im Rahmen der vorhandenen 
Ressourcen auch kü ftig einschlägige Unterlagen über die 
Antarktis bereitzuste len; 

11. legt den Bera nden Vertragsparteien des Antarktis
Vertrages nahe, ihre usammenarbeit zu verstärken, mit dem 
Ziel, die Zahl der wissenschaftlichen Stationen in der 
Antarktis zu reduzi ren, und den Fremdenverkehr durch 
transparente Umwel verträglichkeitsprüfungen wirksam zu 
bewältigen; 

12. bittet die inte ationale Gemeinschaft nachdrücklich, 
sicherzustellen, daß alle Aktivitäten in der Antarktis aus
schließlich der frle lichen wissenschaftlichen Forschung 
dienen und die Wo ng des Weltfriedens und der inter
nationalen Sicherhe t und den Schutz der Umwelt der 
Antarktis gewährlei ten sowie zum Nutzen der gesamten 
Menschheit durchge ··hrt werden; 

13. bittet nachdrü klich alle Mitgliedstaaten der Vereinten 
Nationen, mit dem neralsekretär in bezug auf Angelegen
heiten zusammenzu beiten, die die Antarktis betreffen; 

14. beschließt di Aufnahme des Punktes "Antarktis
Frage" in die vorlä fige Tagesordnung ihrer neunundvier
zigsten Tagung. 

48/81. 

81. Plenarsitzung 
16. Dezember 1993 

Festigung on Sicherheit und Znsammenarbeit 
in der Mit Imeerregion 

Die Generalversa mlung. 

unter Hinweis a f ihre einschlägigen Resolutionen, 
insbesondere auch i re Resolution 47/58 vom 9. Dezember 
1992, 

erneut erklärend. aß die Festigung und Förderung des 
Friedens. der Siehe heit und der Zusammenarbeit in der 
Mittelmeerregion in rster Linie Sache der Mittelmeerländer 
ist, 

in Anbetracht de bisherigen Bemühungen der Mittel
meerländer und i r Entschlossenheit, den Prozeß des 
Dialogs und der Ko sultationen zu intensivieren, mit dem 
Ziel, die im Mittelm rraum bestehenden Probleme zu lösen 
und die Ursachen on Spannungen und die sich daraus 
ergebende Bedrohun von Frieden und Sicherheit zu beseiti
gen. 

sowie in Anbetrac t dessen, daß die Sicherheit im Mittel
meerraum unteilbar i t und daß eine bessere Zusammenarbeit 
zwischen den Mittel eerländern. die auf die Förderung der 
wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung aller Völker der 
Region gerichtet ist, wesentlich zur Stabilität, zum Frieden 
und zur Sicherheit i der Region beitragen wird, 

ferner in Anbetra ht dessen, daß die sich weltweit, ins
besondere in Europ und im Nahen Osten, vollziehenden 

positiven Entwicklungen dazu beitragen können, die Aus
sichten auf eine engere Zusammenarheit in allen Bereichen 
zwischen Europa und dem Mittelmeerraum zu verbessern. 

im Bewußtsein der jüngsten positiven Entwicklungen im 
Nahost-Friedensprozeß, 

ihrer Genugtuung Ausdruck verleihend über die zuneh
mende Einsicht in die Notwendigkeit gemeinsamer An
strengungen aller Mittelmeerländer zur Festigung der 
wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und umweltbezogenen 
Zusammenarbeit in der Mittelmeerregion, 

erneut erklärend. daß alle Staaten gehalten sind, zur 
Stabilität und Prosperität der Mittelmeerregion beizutragen, 
und daß sie sich verpflichtet haben, die Ziele und Grundsätze 
der Charta der Vereinten Nationen sowie die Bestimmungen 
der Erklärung über völkerrechtliche Grundsätze für freund
schaftliche Beziehungen und Zusammenarbeit zwischen den 
Staaten im Einklang mit der Charta der Vereinten Natio
nen86 zu achten, 

mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis über die anhaltende 
Spannung und die Fortdauer der militärischen Aktivitäten in 
Teilen des Mittelmeerraums. die die Bemühungen um die 
Festigung von Sicherheit und Zusammenarbeit in der Region 
behindern, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs 
zu diesem Punkt87

, 

I. erklärt erneut, daß die Sicherheit des Mittelmeerraums 
eng mit der europäischen Sicherheit sowie mit dem Welt
frieden und der internationalen Sicherheit verknüpft ist; 

2. bringt ihre Genugtuung zum Ausdruck über die von 
den Mittelmeerländern auch weiterhin unternommenen 
Bemühungen, aktiv zur Beseitigung aller Spannungsursachen 
in der Region sowie zur Förderung gerechter und dauerhaf
ter, mit medlichen Mitteln herbeigeführter Lösungen der in 
der Region fortbestehenden Probleme beizutragen und somit 
den Abzug fremder Besatzungstruppen sicherzustellen und 
die Unabhängigkeit und territoriale Unversehrtheit aller 
Mittelmeerländer und das Recht der Völker auf Selbst
bestimmung zu achten, und fordert deshalb die uneinge
schränkte Einhaltung der Grundsätze der Nichteinmischung, 
der Nichtintervention, der Nichtanwendung und Nichtan
drohung von Gewalt und der Unzulässigkeit des gewalt
samen Gebietserwerbs im Einklang mit der Charta und den 
einschlägigen Resolutionen der Vereinten Nationen; 

3. würdigt die Bemühungen, die die Mittelmeerländer 
unternehmen, um die Initiativen und Verhandlungen weiter
zuführen und Maßnahmen zu treffen, die die Vertrauens- und 
Sicherheits bildung wie auch die Abrüstung in der MitteI
meerregion fördern werden, und ermutigt sie, diese Bemü
hungen fortzusetzen; 

4. erkennt an, daß die Beseitigung der Unterschiede im 
wirtschaftlichen und sozialen Entwicklungsstand sowie 
anderer Hindernisse im Mittelmeerraum zur Festigung des 
Friedens. der Sicherheit und der Zusammenarbeit zwischen 
den Mittelmeerländern beitragen wird; 

5. ermutigt die Mittelmeerländer, ihre Zusammenarbeit 
zur Bekämpfung von terroristischen Aktivitäten, die eine 
ernste Bedrohung für den Frieden, die Sicherheit und die 
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Stabilität in der Region und somit für die Besserung der 
derzeitigen politischen, wirtschaftlichen und sozialen 
Situation darstellen, weiter zu verstärken; 

6. nimmt Kenntnis von den Schlußfolgerungen der im 
September 1992 in Jakarta abgehaltenen Zehnten Konferenz 
der Staats- und Regierungschefs der nichtgebundenen 
Länder49

; 

7. nimmt außerdem Kenntnis von dem im Juli 1992 
verabschiedeten "Helsinki-Dokument 1992 - Herausforde
rung des Wandels""', mit dem die Staats- und Regierungs
chefs der Teilnehmerstaaten der Konferenz über Sicherheit 
und Zusammenarbeit in Europa übereingekommen sind, 
unter anderem ihre Zusammenarbeit mit den nichtteilneh
menden Mittelmeerstaaten und den Dialog mit ihnen auszu
weiten, um die soziale und wirtschaftliche Entwicklung zu 
fördern und dadurch die Stabilität in der Region zu erhöhen, 
mit dem Ziel, das Wohlstandsgefalle zwischen Europa und 
seinen Nachbarn im Mittelmeerraum zu verringern und die 
Ökosysteme des Mittelmeerraums zu schützen; 

8. nimmt ferner Kenntnis von den Hinweisen auf die 
Mittelmeerregion in den Ziffern 37 und 38 des Kommuni
ques, das auf dem vom 21. bis 25. Oktober 1993 in Limassol 
(Zypern) abgehaltenen Treffen der Regierungschefs der 
Commonwealth-Länder verabschiedet wurde89

; 

9. erinnert an die Beschlüsse, die auf der im Oktober 
1991 in Algier abgehaltenen Zweiten Ministertagung der 
Länder des westlichen Mittelmeerraums gefaßt wurden, und 
an den Beschluß zum bevorstehenden Gipfeltreffen der 
Länder des westlichen Mittelmeerraums, das in Tunis 
stattfinden soll; 

10. erinnert außerdem an die Schlußerklärung, die auf der 
im Januar 1990 in Tunis abgehaltenen ersten ordentlichen 
Tagung des Präsidialrats der Union des Arabischen Maghreb 
verabschiedet wurde90

; 

11. erinnert ferner an die am 25. Juni 1992 in Lissabon 
herausgegebene Erklärung des Europäischen Rates zu den 
europäisch-maghrebinischen Beziehungen91

, worin die 
Auffassungen der Europäischen Gemeinschaft und ihrer 
Mitgliedstaaten zu den Grundsätzen und Maßnahmen 
unterstrichen werden, die geeignet sind, die Stabilität und 
Sicherheit zu festigen und den wirtschaftlichen, sozialen und 
kulturellen Fortschritt der Region zu fördern; 

12. nimmt Kenntnis von dem Schlußbericht des im 
November 1992 in Tunis abgehaltenen internationalen 
Symposiums über die Zukunft des Mittelmeerraums; 

13. nimmt Kenntnis von dem im Mai 1993 in Valletta 
abgehaltenen Seminar der Konferenz über Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa über den Mittelmeerraum sowie 
von den beiden unter der Schinnherrschaft der Westeuropäi
schen Union im Oktober 1992 in Madrid beziehungsweise 
im März 1993 in Rom abgehaltenen Seminaren, die sich mit 
der Sicherheit und Zusammenarbeit im westlichen MitteI
meerraum beziehungsweise mit der südlichen Dimension der 
europäischen Sicherheit befaßten; 

14. erinnert an die Schlußfolgerungen und Empfehlungen 
der im Juni 1992 in Malaga (Spanien) abgehaltenen ersten 
Interparlamentarischen Konferenz über Sicherheit und 
Zusammenarbeit im Mittelmeerraum92

, die unter anderem 

einen pragmatischen Prozeß der Zusammenarbeit in Gang 
gesetzt hat, der allmählich an Kraft und Umfang zunehmen, 
eine positive und nicht umkehrbare Dynamik entwickeln und 
die Beilegung von Streitigkeiten erleichtern soll; 

15. befürwortet die unter den Mittelmeerländern nach wie 
vor gegebene breite Unterstützung für die Einberufung einer 
Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit im Mittei
meerraum sowie die laufenden regionalen Konsultationen zur 
Förderung geeigneter Voraussetzungen für ihre Einberufung; 

16. ersucht den Generalsekretär, einen Bericht über 
Möglichkeiten zur Festigung von Sicherheit und Zusammen
arbeit in der Mittelmeerregion vorzulegen; 

17. beschließt die Aufnahme des Punktes "Festigung von 
Sicherheit und Zusammenarbeit in der Mittelmeerregion" in 
die vorläufige Tagesordnung ihrer neunundvierzigsten 
Tagung. 

81. Plenarsitzung 
16. Dezember 1993 

48/82. Verwirklichung der Erklärung des Indischen 
Ozeans zur Friedenszone 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf die Erklärung des Indischen Ozeans zur 
Friedenszone in ihrer Resolution 2832 (XXVI) vom 16. De
zember 1971 und auch unter Hinweis auf ihre Resolu
tion 47/59 vom 9. Dezember 1992 und andere diesbezügliche 
Resolutionen, 

sowie unter Hinweis auf den Bericht der im Juli 1979 
abgehaltenen Konferenz der Anrainer- und Hinterlandstaaten 
des Indischen Ozeans93

, 

ferner unter Hinweis auf Kapitel III Ziffern 15 und 16 des 
Schlußdokuments, das von der im September 1992 in Jakarta 
abgehaltenen Zehnten Konferenz der Staats- und Regie
rungschefs der nichtgebundenen Länder verabschiedet 
wurde49

, 

feststellend, daß die Rivalität zwischen den Großmächten 
allmählich einer neuen und willkommenen Pha,e des 
Vertrauens und der Zusammenarbeit Platz macht und daß die 
Besserung des internationalen politischen Umfelds nach dem 
Ende des Kalten Krieges günstige Voraussetzungen für 
erneute umfassende multilaterale und regionale Anstrengun
gen zur Verwirklichung der Ziele des Friedens, der Si
cherheit und der Stabilität in der Region des Indischen 
Ozeans geschaffen hat, 

mit Genugtuung über die positiven Entwicklungen in den 
internationalen politischen Beziehungen, die Möglichkeiten 
zur Festigung des Friedens, der Sicherheit und der Zusam
menarbeit bieten und die sich in der Arbeit des Ad-hoc
Ausschusses für den Indischen Ozean niedergeschlagen 
haben, 

in Bekräftigung der Wichtigkeit der Freiheit der Schiffahrt 
auf der Hohen See, so auch im Indischen Ozean, im Ein
klang mit dem Seerechtsübereinkommen der Vereinten 
Nationen94

, 

in der Überzeugung, daß der Ad-hoc-Ausschuß seine 
Behandlung neuer Alternativansätze fortsetzen sollte, 
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nachdrücklich da;auj hinweisend, daß es notwendig ist, 
daß die ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats und die 
wichtigsten schiffarn1treibenden Nutzer des Indischen Ozeans 
mit dem Ad-hoc-Allisschuß zusammenarbeiten und sich an 
seiner Arbeit beteilig~n, insbesondere zu einem Zeitpunkt, zu 
dem sich der Aussclluß aktiv mit der Aufgabe der Erarbei
tung neuer Alternatiyansätze befaßt, 

I. nimmt Kennt is von dem Bericht des Ad-hoc-Aus
schusses für den In . sehen Ozean95

; 

2. ersucht den -hoc-Ausschuß, ausgehend von seinen 
Beratungen auf der Tagung 1993 seine Behandlung neuer 
Alternativansätze ~ usetzen, mit dem Ziel, eine rasche 
Einigung zu erziel n, die dem Prozeß der verstärkten 
Zusammenarbeit u d der Gewährleistung von Frieden, 
Sicherheit und Stabi ilät in der Region des Indischen Ozeans 
neue Impulse gibt; 

3. fordert die s 'ndigen Mitglieder des Sicherheitsrats 
und die wichtigsten schiffahrttreibenden Nutzer des Indi
schen Ozeans auf, sich an der Arbeit des Ad-hoc-Aus
schusses zu beteilig n; 

4. bittet die Mi gliedstaaten, dem Generalsekretär bis 
zum 31. Mai 1994 i e Auffassungen zu neuen Alternativ
ansätzen zu unterhre teD, so auch zu denjenigen, die auf der 
Tagung 1993 des A -hoc-Ausschusses erörtert wurden und 
in dem Bericht des usschusses an die Generalversammlung 
enthalten sind; 

5. ersucht den eneralsekretär, bis zum 30. Iuni 1994 
einen Bericht vorzul gen, der auf den von den Mitgliedstaa
ten eingegangenen ntworten beruht; 

6. ersucht den -hoc-Ausschuß, 1994 eine Tagung von 
höchstens fünf Arbe tstagen abzuhalten; 

7. ersucht den d-hoc-Ausschuß außerdem, der Gene
ralversammlung auf ihrer neunundvierzigsten Tagung einen 
umfassenden Berich über die Durchführung dieser Resolu
tion vorzulegen; 

8. ersucht den eneralsekretär, dem Ad-hoc-Ausschuß 
auch weiterhin je e erforderliche Hi1fe zu gewähren, 
einschließlich der Breitstellung von Kurzprotokollen; 

9. beschließt die Aufnahme des Punktes "Verwirklichung 
der Erklärung des In ischen Ozeans zur Friedenszone" in die 
vorläufige Tagesord ung ihrer neunundvierzjgsten Tagung. 

81. Plenarsitzung 
16. Dezember 1993 

48/83. Üherprüf g der Verwirklichung der Erklärung 
über die F stigung der internationalen Sicherheit 

Die Generalvers lungt 

unter Hinweis a if ihre Resolution 2734 (XXV) vom 
16. Dezember 1970 u der Erklärung über die Festigung der 
internationalen Sic erheit sowie auf alle ihre früheren 
Resolutionen über ie Überprüfung der Verwirklichung der 
Erklärung, 

eingedenk der Sc lußdokumente der im September 1992 
in Iakarta abgehalte en Zehnten Konferenz der Staats- und 
Regierungschefs de nichtgebundenen Länder", 

ihre feste Auffassung bekundend, daß die Abrüstung, die 
internationale Entspannung, die Achtung des Völkerrechts 
und der Ziele und Grundsätze der Charta der Vereinten 
Nationen, insbesondere der Grundsätze der souveränen 
Gleichheit der Staaten und der friedlichen Beilegung von 
Streitigkeiten sowie der Auflage, in den internationalen 
Beziehungen die Anwendung oder Androhung von Gewalt 
zu unterlassen, die Achtung des Rechts auf Selbstbestim
mung und nationale Unabhängigkeit, wirtschaftliche und 
soziale Entwicklung, die Beseitigung aller Formen der 
Beherrschung und die Achtung der grundlegenden Men
schenrechte und Grundfreiheiten sowie die Notwendigkeit, 
die Umwelt zu erhalten, untereinander eng zusammenhängen 
und die Grundlage für dauerhaften und stabilen Frieden und 
Sicherheit in der Welt bilden, 

eifreut über die positiven Veränderungen, die sich in 
jüngster Zeit in der internationalen Landschaft vollzogen 
haben und für die das Ende des Kalten Krieges und die 
Entspannung auf weltweiter Ebene und der sich abzeichnen
de neue Geist in den Beziehungen zwischen den Staaten 
kennzeichnend sind, 

sowie eifreut über den weiter andauernden Dialog zwi
schen den Großmächten, der sich positiv auf die Entwick
lungen in der Welt auswirkt, und mit dem Ausdruck ihrer 
Hoffnung, daß diese Entwicklungen zu einem Abgehen von 
strategischen Doktrinen, die auf dem Einsatz von Kernwaf
fen beruhen, und zur Beseitigung von Massenvernichtungs
waffen führen und somit einen wirklichen Beitrag zur 
weltweiten Sicherheit leisten werden, 

mit dem Ausdruck der Hoffnung, daß die positiven 
Entwicklungen, die in Europa ihren Anfang genommen 
haben, wo unter der Schirmherrschaft der Konferenz über 
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa ein neues System 
der Sicherheit und Zusammenarbeit aufgebaut wird, von 
Erfolg gekrönt sein und auch auf die nichtteilnehmenden 
Mittelmeerländer ausgedehnt werden und zu ähnlichen Ent
wicklungen in anderen Teilen der Welt führen werden, 

mit dem Ausdruck ihrer ernsten Besorgnis über die 
Bedrohung, die das Wiederaufleben von Doktrinen der 
rassischen Überlegenheit oder Exklusivität und die heutigen 
Formen und Manifestationen des Rassismus und der Frem
denfeindlichkeit für den Weltfrieden und die internationale 
Sicherheit darstellen könnten, 

betonend, daß die internationale Sicherheit durch die 
Abrüstung, insbesondere die nukleare Abrüstung, die 
schließlich zur Beseitigung aller Kernwaffen führt, und durch 
eine Begrenzung der qualitativen und quantitativen Eskala
tion des Wettrüstens gefestigt werden muß, 

in der Erwägung, daß Frieden und Sicherheit neben 
politischen und militärischen Voraussetzungen auch von 
sozioökonomischen Faktoren abhängen, 

sowie in der Erwägung, daß das Recht und die Ver
antwortung, die Welt für alle sicher zu machen, auch von 
allen gemeinschaftlich wahrgenommen werden sollte, 

sowie betonend, daß die Vereinten Nationen ein grund1e
gendes Instrument für die Regelung der internationalen 
Beziehungen und die Lösung globaler Probleme zur Wah
rung und wirksamen Förderung des Friedens und der 
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Sicherheit, der Abrüstung und der sozialen und wirtschaftli
chen Entwicklung sind, 

1. bekräftigt die unveränderte Gültigkeit der Erklärung 
über die Festigung der internationalen Sicherheit und fordert 
aUe Staaten auf, einen wirksamen Beitrag zu ihrer Verwirkli
chung zu leisten; 

2. bekritftigt außerdem, daß aUe Staaten in ihren inter
nationalen Beziehungen die in der Charta der Vereinten 
Nationen verankerten Grundsätze achten müssen; 

3. betont, daß bis zur Herstellung eines dauerhaften und 
stabilen universalen Friedens auf der Grundlage einer 
umfassenden, tragfähigen und leicht anwendbaren Struktur 
der internationalen Sicherheit der Friede, die Herbeiführung 
der Abrüstung und die Beilegung von Streitigkeiten mit 
friedlichen Mitteln auch künftig die vorrangigste und 
wichtigste Aufgabe der internationalen Gemeinschaft ist; 

4. [ordert alle Staaten auf, die Anwendung oder An
drohung von Gewal~ Aggression, Intervention, Einmischung, 
alle Formen von Terrorismus, Unterdrückung, die Besetzung 
anderer Länder beziehungsweise alle politischen und wirt
schaftlichen Zwangsmaßnahmen zu unterlassen, die die Sou
veränität, die territoriale Unversehrtheit, die Unabhängigkeit 
und Sicherheit anderer Staaten sowie die ständige Souveräni
tät der Völker über ihre natürlichen Ressourcen verletzen; 

5. bittet alle Regierungen nachdrücklich, sofort Maßnah
men zu ergreifen und wirksame Politiken auszuarbeiten, um 
allen Formen und Manifestationen des Rassismus, der 
Fremdenfeindlichkeit oder damit zusammenhängender 
Intoleranz vorzubeugen beziehungsweise diese zu bekämp
fen; 

6. [ordert, daß dort wo es angebracht erscheint, regionale 
Dialoge geführt werden, um Sicherheit und wirtschaftliche, 
umweltpolitische, soziale und kulturelle Zusammenarbeit zu 
fördern, unter Berücksichtigung der Besonderheiten jeder 
Region; 

7. betont, daß auf dem Gebiet der Abrüstung ein 
globales und gleichzeitig auch ein regionales Vorgehen 
geboten ist, um Frieden und Sicherheit auf regionaler und 
internationaler Ebene zu fördern; 

8. bekräftigt die grundlegende Rolle der Vereinten 
Nationen bei der Wahrung des Weltfriedens und der inter
nationalen Sicherheit und bringt die Hoffnung zum Aus
druck, daß sie sich im Einklang mit der Charta auch künftig 
mit aUen Bedrohungen des Weltfriedens und der inter
nationalen Sicherheit befassen werden; 

9. bittet nachdrücklich alle Staaten, weitere Sofort
maßnahmen zu ergreifen, die darauf gerichtet sind, das in 
der Charta vorgesehene System der kollektiven Sicherheit zu 
fördern und wirksam zu nutzen sowie das Wettrüsten 
tatsächlich anzuhalten, mit dem Ziel, eine allgemeine und 
vollständige Abrüstung unter wirksamer internationaler Kon
troUe herbeizuführen; 

10. betont außerdem, daß es dringend notwendig ist, als 
grundlegende Voraussetzung für die Festigung des Welt
friedens und der internationalen Sicherheit für eine gerechte
re Entwicklung der Weltwirtschaft und für den Ausgleich der 
derzeitigen Asymmetrie und Ungleichheit in der wirtschaftli-

ehen und technischen Entwicklung zwischen den entwickel
ten Ländern und den Entwicklungsländern zu sorgen; 

11. vertritt die Auffassung, daß die Achtung und Förde
rung der grundlegenden Menschenrechte und Grundfreiheiten 
sowie die Anerkennung des unveräußerlichen Rechts der 
Völker auf Selbstbestimmung und Unabhängigkeit den 
Weltfrieden und die internationale Sicherheit festigen 
werden, und bekräftigt die Rechtrnäßigkeit des Kampfes der 
unter fremder Besetzung lebenden Völker und deren unver
äußerliches Recht auf Selbstbestimmung und Unabhängig
keit; 

12. bekräftigt außerdem, daß die Demokratisierung der 
internationalen Beziehungen eine zwingende Notwendigkeit 
ist, und unterstreicht ihre Überzeugung, daß die Vereinten 
Nationen den besten Rahmen für die Förderung dieses Ziels 
bieten; 

13. bittet die Mitgliedstaaten, ihre Auffassungen zur Frage 
der Verwirklichung der Erklärung über die Festigung der 
internationalen Sicherheit, insbesondere unter Berücksichti
gung jüngerer positiver Entwicklungen in dem politischen 
und Sicherheitsklima in der Welt darzulegen, und ersucht 
den Generalsekretär, der Generalversammlung auf ihrer 
fünfzigsten Tagung ausgehend von den eingegangenen 
Antworten einen Bericht vorzulegen; 

14. beschließt die Aufnahme des Punktes "Überprüfung 
der Verwirklichung der Erklärung über die Festigung der 
internationalen Sicherheit" in die vorläufige Tagesordnung 
ihrer fünfzigsten Tagung. 

81. Plenarsitzung 
16. Dezember 1993 

48184. Wahrung der internationalen Sicherheit 

A 

WAHRUNG DER INTERNATIONALEN SICHERHEIT 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 47/60 B vom 9. Dezem
ber 1992 über die Wahrung der internationalen Sicherheit, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 47/54 G vom 
8. April 1993, in der sie unter anderem beschloß, daß sich 
der Erste Ausschuß der Generalversammlung im Rahmen 
seiner Bemühungen, den neuen Gegebenheiten der inter
nationalen Sicherheit Rechnung zu tragen, auch weiterhin 
mit Fragen der Abrüstung und damit zusammenhängenden 
Fragen der internationalen Sicherheit beschäftigen soll, 

mit Genugtuung über die Entspannung auf weltweiter 
Ebene und den sich abzeichnenden neuen Geist in den 
Beziehungen zwischen den Nationen infolge des Endes des 
Kaltes Krieges und der bipolaren Konfrontation, 

mit dem Ausdruck ihrer ernsthaften Besorgnis über die 
neuen Bedrohungen des Weltfriedens und der internationalen 
Sicherheit, die anhaltenden Spannungen in einigen Regionen 
und die sich abzeichnenden neuen Konflikte, 

dankbar verweisend auf die in den Berichten des General
sekretärs mit dem Titel "Agenda für den Frieden"" und 
"Neue Dimensionen der Rüstungsregelung und der AbTÜ-
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stung in der Ära nac~ dem Kalten Krieg"23 enthaltenen Ideen Frieden erhalten und die internationale Sicherheit gefestigt 
und Vorschläge, d~ren Ziel darin besteht, die potentielle wird; 
Rolle der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der vor
beugenden Diplomatie, der Friedensschaffung, der Friedens
sicherung, der Friedenskonsolidierung in der Konfiiktfolge
zeit sowie auf dem :Gebiet der multilateralen Abrüstung zu 
verstärken, 

in Bekräftigung r Wichtigkeit multilateraler Mechanis
men auf den Gebiet n der Abrüstung sowie des Weltftiedens 
und der internation len Sicherheit, 

eingedenk des e scheidenden Beitrags, den Fortschritte 
auf dem Gebiet de Abrüstung, der Rüstungskontrolle, der 
Nichtverbreitung, d r Transparenz bei Waffentransfers und 
vertrauenbildende aßnahmen zur Wahrung des Welt
ftiedens und der in rnationalen Sicherheit leisten können, 

nachdrücklich da uf hinweisend, daß in bezug auf den 
Weltftieden und die internationale Sicherheit eine ganzheitli
che Betrachtungsw ise geboten ist und daß sich die An
strengungen, die die internationale Gemeinschaft unternimmt, 
um Frieden, Gerec tigkeit, Stabilität und Sicherheit herzu
stellen, nicht nur a f militärische Fragen erstrecken dürfen, 
sondern auch auf die entsprechenden politischen, wirt
schaftlichen. sozia en, humanitären sowie umwelt- und 
entwicklungs bezog nen Aspekte, 

erfreut über die auf der Abrüstungskonferenz erzielten 
Fortschritte im Hi blick auf Verhandlungen über einen 
umfassenden Vertr über das Verbot von Kemversuchen, 

unter Betonung er Wichtigkeit globaler und regionaler 
Ansätze zur Abrüst ng, die zur Förderung des Friedens und 
der Sicherheit auf regionaler und internationaler Ebene 
verfolgt werden sol ten, 

in Bekräftigung r Notwendigkeit, den in der Charta der 
Vereinten N atione vorgesehenen Mechanismus für die 
kollektive Sicherhe t zu stärken, 

in Bekräftigung i rer Überzeugung, daß alle Mitgliedstaa
ten die dem Sicherh itsrat von der Charta zugewiesene Rolle 
bei der Wahrung d s Weltftiedens und der internationalen 
Sicherheit befürwo en und unterstützen sollten, 

I. erklärt eme t, daß die Vereinten Nationen sich mit 
dem Ende des Kalt n Krieges und der bipolaren Konfronta
tion neuen Aufga n auf dem Gebiet der Wahrung des 
Weltfriedens und d r internationalen Sicherheit gegenüber
sehen; 

2. erkennt an, aß wirksame, dynamische und flexible 
Maßnahmen im E nklang mit der Charta der Vereinten 
Nationen ergriffen werden mtissen, um Bedrohungen des 
Friedens zu verhi rn und zu beseitigen und Angriffs
handlungen und an ere Friedensbrüche zu unterbinden, und 
daß insbesondere aßnahmen zur Konsolidierung, Wahrung 
oder Wiederherstel ung des Weltfriedens und der inter
nationalen Sicherh t ergriffen werden müssen; 

3. unterstreicht ihr Eintreten für die vorbeugende 
Diplomatie und d· Notwendigkeit, geeignete politische 
Mechanismen zur mgehenden Lösung von Streitigkeiten 
und zur rechtzeiti en und friedlichen Beilegung jeder 
Situation zu entwic eIn, die freundschaftlichen Beziehungen 
zwischen den St n abträglich sein könnte, damit der 

4. unterstreicht die Notwendigkeit der vollständigen 
Durchführung der Resolutionen des Sicherheitsrats; 

5. erkennt außerdem an, daß ihr eine wichtige Aufgabe 
zufällt, wenn es darum geht, in enger Zusammenarbeit und 
Koordinierung mit dem Sicherheitsrat und dem General
sekretär im Einklang mit der Charta bei der Bereinigung von 
Situationen mitzuhelfen, die zu internationalen Reibungen 
oder Streitigkeiten führen könnten; 

6. unterstreicht die sehr wichtige Rolle der regionalen 
Abmachungen und Organisationen und erkennt die Notwen
digkeit an, ihre Bemühungen mit den Bemühungen der 
Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Wahrung des 
Weltftiedens und der internationalen Sicherheit zu koor
dinieren; 

7. bittet alle Staaten nachdrUcklich, sich um nachhaltige 
Fortschritte auf dem Gebiet der Abrüstung, der Rüstungskon
trolle, der Nichtverbreitung, der Transparenz bei Waffen
transfers und den vertrauenbildenden Maßnahmen zu 
bemühen, die einen entscheidenden Beitrag zur Wahrung des 
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit leisten 
können; 

8. erkennt ferner an, wie wichtig humanitäre Über
legungen in Konfliktsituationen sind, und begrüßt die 
zunehmende Rolle des Systems der Vereinten Nationen bei 
der Gewährung humanitärer Hilfe; 

9. beschließt, sich auch weiterhin mit der Frage der 
Wahrung der internationalen Sicherheit zu befassen, und 
bittet die Mitgliedstaaten, ihre Auffassungen betreffend die 
weitere Behandlung dieser Frage vorzulegen; 

10. beschließt außerdem die Aufnahme des Punktes 
"Wahrung der internationalen Sicherheit" in die vorläufige 
Tagesordnung ihrer neunundvierzigsten Tagung. 

B 

81. Plenarsitzung 
16. Dezember 1993 

HERSTELLUNG GUTNACHBARLICHER BEZIEHUNGEN 
ZWISCHEN DEN BALKANSTAATEN 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 2625 (XXV) vom 
24. Oktober 1970, deren Anlage die Erklärung über völker
rechtliche Grundsätze für freundschaftliche Beziehungen und 
Zusammenarbeit zwischen den Staaten im Einklang mit der 
Charta der Vereinten Nationen enthält, und ihre Resolution 
46/62 vom 9. Dezember 1991, 

in Bekräftigung ihrer Überzeugung, daß alle Nationen als 
gute Nachbarn in Frieden miteinander leben sollten, 

betonend, wie dringlich die Konsolidierung des Balkans 
als Region des Friedens, der Sicherheit, der Stabilität und 
der Gutnachbarlichkeit ist, wodurch zur Wahrung des Welt
friedens und der internationalen Sicherheit beigetragen wird 
und so die Aussichten auf eine bestandfähige Entwicklung 
und Prosperität seiner Völker verbessert werden, 
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Kennmis nehmend von dem Wunsch der Balkanstaaten, 
gutnachbarliche Beziehungen untereinander und freund
schaftliche Beziehungen mit allen Nationen im Einklang mit 
der Charta herzustellen, 

t. fordert alle Balkanstaaten auf, sich um die Förderung 
gutnachbarlicher Beziehungen zu bemühen und unablässig 
einseitige und gemeinsame Aktivitäten durchzuführen, vor 
allem je nach Bedarf auch vertrauenbildende Maßnahmen, 
insbesondere im Rahmen der Konferenz über Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa; 

2. betont, wie wichtig es ist, daß alle Balkanstaaten die 
gegenseitige Zusammenarbeit auf allen Gebieten fOrdern, 
namentlich unter anderem auf dem Gebiet des Handels und 
anderer Formen der wirtschaftlichen Zusammenarbeit, des 
Verkehrs- und Nachrichtenwesens, des Umweltschutzes, der 
Förderung demokratischer Prozesse, der Förderung der 
Menschenrechte und der Herstellung kultureller und sportli
cher Beziehungen; 

3. unterstreicht, daß eine stärkere Einbeziehung der 
Balkanstaaten in die Kooperationsmechanismen auf dem 
europäischen Kontinent einen positiven Einfluß auf die 
politische und wirtschaftliche Situation der Region sowie auf 
die gutnachbarlichen Beziehungen zwischen den Balkanstaa
ten haben wird; 

4. ersucht den Generalsekretär, die Auffassungen der 
Mitgliedstaaten, insbesondere der Mitgliedstaaten der 
Balkanregion, und der internationalen Organisationen sowie 
der zuständigen Organe der Vereinten Nationen in bezug auf 
die Entwicklung gutnachbarlicher Beziehungen in der Region 
und die Maßnahmen und vorbeugenden Aktivitäten ein
zuholen, die darauf gerichtet sind, bis zum Jahr 2000 eine 
stabile Zone des Friedens und der Zusammenarbeit auf dem 
Balkan zu schaffen; 

5. beschließt die Behandlung des diesbezüglichen 
Berichts des Generalsekretärs auf ihrer fünfzigsten Tagung. 

81. Plenarsitzung 
16. Dezember 1993 

48/85. Festigung der mit dem Vertrag über das Verbot 
von Kernwaffen in Lateinamerika und der Kari
bik (Tlatelolco-Vertrag) gescbaffenen Recbts
ordnung 

Die Generalversammlung I 

unter Hinweis darauf, daß sie in ihrer Resolution 1911 
(XVill) vom 27. November 1963 ihre Hoffnung zum 
Ausdruck gebracht hat, daß die Staaten Lateinamerikas die 
geeigneten Maßnahmen treffen werden. um einen Vertrag 
abzuschließen, der Kernwaffen in Lateinamerika verbietet, 

sowie unter Hinweis darauf. daß sie in derselben Resolu
tion ihre Zuversicht zum Ausdruck gebracht hat, daß nach 
Abschluß eines solchen Vertrages alle Staaten, insbesondere 
die Kernwaffenstaaten, im Hinblick auf die erfolgreiche 
Verwirklichung seiner friedlichen Ziele voll zusammen
arbeiten werden, 

in Anbetracht dessen, daß sie in ihrer Resolution 2028 
(XX) vom 19. November 1965 den Grundsatz eines annehm
baren Gleichgewichts der gegenseitigen Verantwortlichkeiten 

und Verpflichtungen zwischen den Kernwaffenstaaten und 
Staaten, die keine solchen Waffen besitzen, aufgestellt hat, 

unter Hinweis darauf, daß der Vertrag über das Verbot 
von Kernwaffen in Lateinamerika und der Karibik (Tlatelol
co-Vertrag)" am 14. Februar 1967 in Mexiko-Stadt zur 
Unterzeichnung aufgelegt wurde, 

sowie unter Hinweis darauf, daß in der Präambel zum 
Tlatelolco-Vertrag festgestellt wird, daß militärisch ent
nuklearisierte Zonen kein Selbstzweck sondern vielmehr eine 
Möglichkeit sind, um später eine allgemeine und vollständige 
Abrüstung zu erzielen. 

ferner unter Hinweis darauf, daß sie in ihrer Resolution 
2286 (XXII) vom 5. Dezember 1967 den Tlatelolco-Vertrag 
mit besonderer Genugtuung als ein Ereignis von historischer 
Bedeutung bei den Bemühungen um die Verhütung der 
Verbreitung von Kernwaffen und die Förderung des Welt
friedens und der internationalen Sicherheit begrüßt hat, 

eingedenk dessen, daß der Tlatelolco-Vertrag für alle 
souveränen Staaten Lateinamerikas und der Karibik zur 
Unterzeichnung aufliegt, und daß er zwei Zusatzprotokolle 
enthält, die zur Unterzeichnung aufliegen für Staaten, die de 
jure oder de facta völkerrechtlich verantwortlich sind für 
Gebiete, die im Anwendungsbereich des Vertrages liegen, 
beziehungsweise für Kernwaffenstaaten, 

sowie eingedenk dessen, daß der Tlatelolco-Vertrag mit 
dem Beitritt von Dominica im Jahre 1993 für fünfund
zwanzig souveräne Staaten der Region in Kraft ist, 

unter Hinweis darauf, daß das ZusatzprotokollI seit 1992 
für alle Staaten in Kraft ist, die de jure oder de facta 
völkerrechtlich verantwortlich sind für Gebiete, die im 
Anwendungsbereich des Vertrages liegen, 

sowie unter Hinweis darauf, daß das Zusatzprotokoll II seit 
1974 für die fünf Kernwaffenstaaten in Kraft ist, 

eingedenk dessen, daß die internationalen Verhältnisse für 
die Festigung der mit dem Tlatelo1co-Vertrag geschaffenen 
Rechtsordnung jetzt günstiger sind, 

ferner unter Hinweis darauf, daß die Generalkonferenz der 
Organisation für das Verbot von Kernwaffen in Latein
amerika und der Kari bik 1992 einen von Argentinien, 
Brasilien, Chile und Mexiko gemeinsam unterbreiteten 
Katalog von Änderungen des Tlatelolco-Vertrags" gebilligt 
und zur Unterzeichnung aufgelegt hat, mit dem Ziel, das 
volle Inkrafttreten dieses Rechtsaktes zu ermöglichen, 

mit Befriedigung über die am 27. und 28. Mai 1993 in 
Mexiko-Stadt abgehaltene dreizehnte ordentliche Tagung der 
Generalkonferenz, 

feststellend, daß die Regierung Kubas erklärt hat, sie sei 
im Interesse der regionalen Einheit bereit, den Tlatelolco
Vertrag zu unterzeichnen, sobald alle Staaten in der Region 
die mit diesem Vertrag eingegangenen Verpflichtungen 
angenommen haben, 

unter Berücksichtigung der von der Delegation Brasiliens 
auf der genannten Tagung der Generalkonferenz abgegebe
nen Erklärung, in der es hieß, daß das volle Inkrafttreten des 
Tlatelolco-Vertrages für Argentinien, Brasilien und Chile 
unmittelbar bevorstehe, 
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sowie mit Genug uung feststellend, daß die Regierung 
Mexikos am 1. Sept mber 1993 für Mexiko als ersten Staat 
die Ratifikationsurku de betreffend die von der Generalkon
ferenz am 26. Aug st 1992 in ihrer Resolution 290 (VII) 
gebilligten Änderun en" der Artikel 14, 15, 16, 19 und 20 
des Tlatelolco-Vertr ges hinterlegt hat, 

1. begrüßt die onkreten Schritte, die von mehreren 
Ländern der Region m Laufe des vergangenen Jabres unter
nommen wurden, u die mit dem Vertrag über das Verbot 
von Kernwaffen in teinamerika und der Karibik (TlateloI
co-Vertrag) geschaffl ne Rechtsordnung für die militärische 
Entnuklearisierung festigen; 

2. nimmt mit B iedigung Kenntnis von der gemein
samen Erklärung de Regierungen Argentiniens, Brasiliens 
und Chiles, wonac das Inkrafttreten des Tlatelolco-Ver
trages für diese drei Länder unmittelbar bevorsteht; 

3. bittet nachdr' cWch die Länder der Region, soweit 
nicht bereits gesche en, ihre Ratifikation,urkunden betref
fend die von der Ge eralkonferenz der Organisation für das 
Verbot von Kernwaf en in Lateinamerika und der Karibik in 
ihren Resolutionen 67 (E-V) vom 3. Juli 1999, 268 (XII) 
vom 10. Mai 1991 und 290 (VII) vom 26. August 1992 
gebilligten Änderun en des Tlatelolco-Vertrages zu hinter
legen; 

4. beschließt die Aufnahme des Punktes "Festigung der 
mit dem Vertrag . ber das Verbot von Kernwaffen in 
Lateinamerika und d r Karibik (TlateloJco-Vertrag) geschaf
fenen Rechtsordnun " in die vorläufige Tagesordnung ihrer 
neunundvierzigsten agung. 

81. Plenarsitzung 
16. Dezember 1993 

48/86, Schaffung e ner kernwaffenfreien Zone in Afrika 

Die Generalvers mlung, 

eingedenk der E klärung über die Entnuklearisierung 
Afrikas", die von d r Versammlung der Staats- und Regie
rungschefs der Org nisation der afrikanischen Einheit auf 
ihrer im Juli 1964 in Kairo abgehaltenen ersten ordentlichen 
Tagung verabschied t wurde, in der die Staats- und Regie
rungschefs sich feier ich bereit erklärt haben, sich durch eine 
unter der Schinnh rrschaft der Vereinten Nationen zu 
schließende interna ionale Übereinkunft zu verpflichten, 
Kernwaffen weder erzustellen noch die Verfügungsgewalt 
darüber zu erwerbe , 

unter Hinweis au ihre Resolutionen 1652 (XVI) vom 
24. November 1961 nd 47n6 vom 15. Dezember 1992, ihre 
erste und letzte Res lution zu dieser Frage. sowie auf alle 
ihre vorangehenden Resolutionen über die Verwirklichung 
der Erklärung über ie Entnuklearisierung Afrikas, 

in dem Wunsche, oe Umsetzung der Bestimmungen in den 
Ziffern 60 bis 63 de Schlußdokuments der zehnten Sonder
tagung der General rsammlung' sicherzustellen, 

mit der Aufforde ng an alle Staaten, den afrikanischen 
Kontinent und die u liegenden Gebiete als kernwaffenfreie 
Zone zu betrachten nd zu respektieren, 

eingedenk der R solutionen CMJRes.1342 (LIV)" und 
CMJRes.1395 (LVI Rev.l 99 über die Verwirklichung der 

Erklärung über die Entnuklearisierung Afrikas, die vom 
Ministerrat der Organisation der afrikanischen Einheit auf 
seiner im Mai und Juni 1991 in Abuja und im Juni 1992 in 
Dakar abgehaltenen vierundfünfzigsten beziehungsweise 
sechsundfünfzigsten ordentlichen Tagung verabschiedet 
wurden, 

im Hinblick darauf, daß die Regierung Südafrikas am 
10. Juli 1991 dem Vertrag über die Nichtverbreitung von 
Kernwaffen" beigetreten ist, mit der Internationalen Atom
energie-Organisation ein Abkommen über die Kernmaterial
überwachung geschlossen hat, das am 16. September 1991 
in Kraft getreten ist, und sich zur raschen und vollinhaltli
chen Durchführung dieses Abkommens verpflichtet hat, 

sowie im Hinblick auf die Ankündigung Südafrikas, daß es 
vor dem Beitritt zu dem Vertrag über die Nichtverbreitung 
von Kernwaffen sein nukleares Abschreckungspotential 
freiwillig aufgegeben habe, und auf seine ständige Einladung 
an die Internationale Atomenergie-Organisation, die Aktivitä
ten und Anlagen seines ehemaligen Kernwaffenprogramms 
zu inspizieren und dessen Offenlegung nachzuprüfen, 

unter Hinweis auf die Resolution GC(XXXVII)/RES/625 
über eine kernwaffenfreie Zone in Afrika, die am I. Oktober 
1993 von der Generalkonferenz der Internationalen Atom
energie-Organisation verabschiedet wurde Loo, 

betonend, daß die vollständige Offenlegung der kern
technischen Anlagen und des Kernmaterials Südafrikas für 
den Frieden und die Sicherheit der Region und für den 
Erfolg der lobenswerten Bemühungen unerläßlich ist, die die 
afrikanischen Staaten im Hinblick auf die Schaffung einer 
kernwaffenfreien Zone in Afrika unternehmen, 

mit Genugtuung über die Fortschritte, die auf der dritten 
Tagung der Sachverständigengruppe zur Ausarbeitung des 
Entwurfs eines Vertrages oder eines Übereinkommens über 
die Enmuklearisierung Afrikas erzielt worden sind, die von 
den Vereinten Nationen in Zusammenarbeit mit der Organi
sation der afrikanischen Einheit veranstaltet und vom 5. bis 
8. April 1993 in Harare abgehalten wurde, 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht der Dritten Tagung 
der Sachverständigengruppe zur Ausarbeitung des Entwurfs 
eines Vertrages oder eines Übereinkommens über die 
Entnuklearisierung Afrikas'OI; 

2. erklärt erneut, daß die Verwirklichung der von der 
Versammlung der Staat,- und Regierungschefs der Organisa
tion der afrikanischen Einheit verabschiedeten Erklärung 
über die Entnuklearisierung Afrikas ein wichtiger Schritt zur 
Verhinderung der Verbreitung von Kernwaffen und zur För
derung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit 
wäre; 

3. wiederholt nachdrücklich ihre Aufforderung an alle 
Staaten, den afrikanischen Kontinent und die umliegenden 
Gebiete als kernwaffenfreie Zone zu betrachten und zu 
respektieren; 

4. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generaldirektors 
der Internationalen Atomenergie-Organisation über die 
Verifikationstätigkeiten der Organisation in Südafrika""; 

5. fordert Südafrika auf, sein mit der Internationalen 
Atomenergie-Organisation geschlossenes Abkommen über 
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die Kernmaterialüberwachung auch weiterhin vollinhaltlich 
durchzuführen; 

6. spricht dem Generalsekretär ihre Anerkennung aus für 
die Sorgfalt. mit der er der Organisation der afrikanischen 
Einheit tatkräftige Hilfe bei der Veranstaltung der Tagungen 
der genannten Sachverständigen gruppe gewährt hat; 

7. ersucht den Generalsekretär, im Benehmen mit der 
Organisation der afrikanischen Einheit die geeigneten Maß. 
nahmen zu treffen, um es der von den Vereinten Nationen in 
Zusammenarbeit mit der Organisation der afrikanischen 
Einheit bestimmten Sachverständigengruppe zu ermöglichen, 
1994 in Windhuk und Addis Abeba zu tagen, um den 
Entwurf eines Vertrages über eine kernwaffenfreie Znne in 
Afrika endgültig fertigzustellen, und den Wortlaut des 
Vertrages der Generalversammlung auf ihrer neunundvierzig
sten Tagung unter einem Tagesordnungspunkt "Endgültiger 
Wortlaut eines Vertrages über eine kernwaffenfreie Znne in 
Afrika" vorzulegen; 

8. ersucht den Generalsekretär außerdem, der Gene
ralversammlung auf ihrer neunundvierzigsten Tagung über 
die Fortschritte Bericht zu erstatten, die der Generaldirektor 
der Internationalen Atomenergie-Organisation im Hinblick 
auf die Gewährleistung der vollinhaltlichen Durchführung 
des mit Südafrika geschlossenen Abkommens über die 
Kernmaterialüberwachung erzielt hat. 

81. Plenarsitzung 
16. Dezember 1993 

48/87. Rationalisierung der Arbeit des Ausschnsses für 
Abrüstnng und internationale Sicherheit (Erster 
Ansschnß) 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 47/54 G vom 8. April 
1993, insbesondere Ziffer 2, in der der Vorsitzende des 
Ersten Ausschusses ersucht wurde, seine Konsultationen über 
die weitere Rationalisierung der Arbeit und über die effekti
ve Aufgabenwahrnehmung seitens des Ausschusses fort
zusetzen und dabei alle Auffassungen und Vorschläge zu 
berücksichtigen, die dem Ausschuß vorgelegt werden, 
einschließlich derjenigen, die mit der Zusammenfassung der 
Tagesoronungspunkte nach Themen zusammenhängen, 

sowie unter Hinweis auf die laufenden Anstrengungen der 
Generalversammlung zur Neubelebung ihrer Tätigkeit und 
ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 47/233 vom 
17. August 1993, 

eingedenk dessen, daß den Vereinten Nationen eine 
zentrale Rolle und Hauptverantwortung auf dem Gebiet der 
Abrüstung und der internationalen Sicherheit zukommt, 

unter Hinweis auf das Schlußdokument der zehnten 
Sondertagung der Generalversammlung', der ersten Sonderta
gung über Abrüstung, und die darin festgelegten Ziele und 
Prioritäten sowie die Fortschritte, die im Hinblick auf diese 
Ziele auf dem Gebiet der Rüstungsbegrenzung und Abrü
stung erzielt worden sind, 

ermutigt durch das veränderte politische Klima in der Zeit 
nach dem Kalten Krieg, das weiteren bilateralen, regionalen 
und multilateralen Abrüstungsbemühungen förderlich ist, und 

im Bewußtsein der sich daraus ergebenden Notwendigkeit 
einer Anpassung der Tätigkeit der Vereinten Nationen, so 
auch ihrer mit der Abrüstung und der internationalen 
Sicherheit zusammenhängenden Tätigkeit, 

in dem Wunsche, die Effektivität der Abrüstungsein
richtungen der Vereinten Nationen zu steigern, 

im Bewußtsein der Notwendigkeit, engere Wechselbezie
hungen zwischen Fragen der Abrüstung und Rüstungs
regelung und dem umfassenderen Kontext der internationalen 
Sicherheit herzustellen, 

ermutigt durch die Anstrengungen, die der Generalsekre
tär unternimmt, die Leistungsfähigkeit des Sekretariats zu 
stärken, damit es seine Aufgaben wirksam wahrnehmen 
kann, 

1. beschließt, die Wirksamkeit des Ersten Ausschusses 
zu steigern durch 

a) ein systematischeres Herangehen an die Abrüstungs
fragen und die damit zusammenhängenden Fragen der 
internationalen Sicherheit; 

b) die Rationalisierung seiner Arbeitsweise und, als erster 
Schritt in dieser Richtung, die Förderung einer eingehende
ren und gezielteren Erörterung der verschiedenen Tagesard
nungspunkte; 

c) eine jährliche Überprüfung der für seine Tätigkeit 
vorgesehenen Zeit und Mittel; 

2. beschließt außerdem im Zusammenhang mit der 
Neugliederung und Neugestaltung der jährlichen Tagesord
nung des Ersten Ausschusses und zur Förderung eingehende
rer und gezielterer Erörterungen einen themen bezogenen 
Ansatz zu wählen, aufgrund dessen die von den Mitglied
staaten vorgelegten Gegenstände in breite Themenbereiche 
zusammengefaßt werden, wie beispielsweise 

a) Kernwaffen; 

b) andere Massenvernichtungswaffen; 

c) konventionelle Waffen; 

<f) regionale Abrüstung und regionale Sicherheit; 

e) vertrauenbildende Maßnahmen, einschließlich Trans-
parenz auf dem Gebiet der Rüstungen; 

fj Weltraum (Abrüstungsaspekte); 

g) Abrüstungseinrichtungen; 

h) sonstige Abrüstungsmaßnahmen; 

i) internationale Sicherheit; 

j) damit zusammenhängende Fragen der Abrüstung und 
der internationalen Sicherheit; 

3. ersucht den Vorsitzenden des Ersten Ausschusses, die 
Konsultationen über die weitere Rationalisierung der Arbeit 
des Ausschusses mit dem Ziel der Verbesserung seiner 
effektiven Aufgabenwahrnehmung fortzusetzen und dabei die 
vom Ausschuß verabschiedeten einschlägigen Resolutionen 
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sowie die AUffassunin und Vorschläge zu berücksichtigen, 
die dem Ausschuß z dieser Frage vorgelegt werden; 

4, bittet den Gen alsekretär nachdrücklich, dem Sekreta
riats-Bereich Abrüs ngsfragen ausreichende Mittel und 
Ressourcen zur Ve . gung zu stellen, um sicherzustellen, 
daß er seine auftra sgemäßen Aufgaben ausführen kann, 
insbesondere soweit s dabei um Beratungen und Verhand
lungen geht, unter B rücksichtigung der derzeitigen Mittel 

knappheit, und der Generalversammlung auf ihrer neun
undvierzigsten Tagung darüber Bericht zu erstatten; 

5. beschließt, die Frage der weiteren Rationalisierung 
und Verbesserung der Arbeit des Ersten Ausschusses auf 
ihrer neunundvierzigsten Tagung zu prüfen. 
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